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1 Vorwort  
Neuer Rechtsrahmen fŸr das MeisterprŸfungswesen im 
Handwerk 

 

Mit dem neuen Rechtsrahmen für das Meisterprüfungswesen rückt die Professionalisierung 
des Handwerks wieder mehr in den Fokus der mittelständischen Wirtschaft. Mit der 
€nderung der Handwerksordnung (HwO) im Juli 2011 wurden die Voraussetzungen 
hierfür geschaffen. 

Technische Lösungen erarbeiten und umsetzen, Kunden umfassend beraten, 
betriebswirtschaftliche Entscheidungen treffen, Fachkräftenachwuchs ausbilden – diesen 
Herausforderungen stehen Handwerksunternehmen tagtäglich gegenüber. Das  
Leistungsspektrum von Meisterinnen und Meistern muss darüber hinaus Markt- und 
Kundenorientierung sowie die Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Entwicklungen 
umfassen, um im Wettbewerb erfolgreich am Markt bestehen zu können. Die neuen 
rechtlichen Vorgaben für die vier selbstständigen Prüfungsteile der Meisterprüfung sollen 
diesen Anspruch an eine umfassende berufliche Handlungskompetenz unterstützten. 

Konzeptionell wird daher den berufsbildungspädagogischen Prüfungsprinzipien der 
Kompetenz- bzw. Handlungsorientierung Rechnung getragen: Statt auf die Reproduktion 
von Fachwissen abzustellen, werden nun die Anforderungen eines umfassenden und 
ganzheitlichen Handelns in den Prüfungsregelungen abgebildet.  

Vor diesem Hintergrund sollen diese Erläuterungen dazu beitragen, die Neuerungen und 
Veränderungen transparent werden zu lassen. 

 

 

Ihr 

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 
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2 Ausgangslage und Zielsetzung dieser Publikation1 
Das Bundesministerium der Justiz (BMJ) regte im Jahre 2009 an, den Regelungsinhalt von 
Meisterprüfungsverordnungen auf materiell-rechtliche Anforderungen zu beschränken oder 
die Ermächtigungsgrundlagen  durch Änderung der Handwerksordnung (HwO) auch auf 
handwerksspezifische Verfahrensreglungen zu erweitern.   
Unter der Federführung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) 
wurde im Juli 2009 mit Vertretern des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH), 
des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) und des BMJ sowie Vertretern des 
Forschungsinstituts für Berufsbildung im Handwerk an der Universität zu Köln (FBH), die in 
beratender Funktion tätig waren, vereinbart, die Ermächtigungsgrundlagen  in der HwO zu 
ändern.  
Mit der Änderung der HwO war zur Sicherstellung konsistenter Rechtsgrundlagen (vgl. 
Abbildung 1) auch die Anpassung der Allgemeinen Meisterprüfungsverordnung (AMVO) und 
der Meisterprüfungsverfahrensverordnung (MPVerfVO) erforderlich. 

 

 
Die Überarbeitung des Rechtsrahmens zur Meisterprüfung im Handwerk liefert aktuell den 
Anlass, die Prüfungsanforderungen sowie die allgemeinen und handwerksspezifischen 
Verfahrensregelungen in der Meisterprüfung näher zu betrachten und zu erläutern.  

Dabei ist aus berufspädagogischer Perspektive vor allem das der Meisterprüfung zugrunde 
liegende Kompetenz- oder Meisterprofil in den Fokus zu nehmen, denn die Anforderungen, 

                                                
1 Die Erläuterungen sind in enger Zusammenarbeit zwischen BMWi und FBH entstanden. Besonderen Dank 
für die Unterstützung gilt daher insbesondere Herrn Hermann Bibo und Frau Sigrid Halbach vom BMWi. 

 

Rechtsverordnungen für die Meisterprüfung 
im Handwerk und in handwerksähnlichen 

Gewerben 

Verordnung Ÿber das Zulassungs- und allgemeine PrŸfungsverfahren 
 fŸr die MeisterprŸfung im Handwerk und in handwerksŠhnlichen Gewerben 

(MeisterprŸfungsverfahrensverordnung Ð MPVerfVO) 
 

ErmŠchtigung nach ¤¤ 50 Abs. 2, 51a Abs. 7 HwO 

 
 
 
 
 
 
 

Teil IV  

 
 
 
 
 
 
 

Teil III  

 
 
 
 
 
 
 

Teil II 

 
 
 
 
 
 
 

Teil I 

Verordnung Ÿber die MeisterprŸfung 
in den Teilen I und II 

 im x-Handwerk / y-Gewerbe 
(MstrV) 

Allgemeine 
MeisterprŸfungsverordnung 

(AMVO)  

ErmŠchtigung nach 
 ¤¤ 45 Abs. 1, 51a Abs. 2 HwO 

ErmŠchtigung nach 
 ¤¤ 45 Abs. 1, 51a Abs. 2 HwO 

Abbildung 1: Rechtsgrundlagen für die Meisterprüfung 
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die an Handwerksmeister2 in der Praxis gestellt werden, verändern sich nicht nur fachlich vor 
dem Hintergrund der technischen und technologischen Entwicklungen in den einzelnen 
Gewerken und Berufen. Seit einigen Jahren kommt es für Handwerksmeister immer stärker 
darauf an, auch managementorientiert arbeiten bzw. handeln zu können. Bei diesem 
umfassenden Verständnis von Handlungskompetenz spielen neben den grundlegenden 
technischen Qualifikationen insbesondere Markt- und Kundenorientierung, 
betriebswirtschaftliche, kaufmännische und rechtliche Fragestellungen, berufs- und 
arbeitspädagogische Kenntnisse und nicht zuletzt eine Aufgeschlossenheit gegenüber neuen 
Entwicklungen im Handwerk eine entscheidende Rolle. Handwerksmeister fungieren in der 
Wahrnehmung ihrer Führungsaufgaben vor allem als Problemlöser und Entscheider. 
Diese Anforderungen prägen die Rechtsverordnungen zu den Teilen I bis IV der 
Meisterprüfung. So wird mit der konsequenten Ausrichtung auf das Prinzip der Kompetenz- 
bzw. Handlungsorientierung3 die Intention verfolgt, die Anforderungen eines umfassenden 
und ganzheitlichen Handelns abzubilden. Durch die Orientierung der Verordnungsregelungen 
an handlungsorientierten Terminologien und Konzepten sollen die Prüfung und Förderung 
einer umfassenden, an den Anforderungssituationen der Praxis ausgerichteten 
Meisterkompetenz im Vordergrund stehen. Hierbei wird insbesondere auf die Fähigkeit zur 
selbstständigen Betriebsführung abgezielt. 
Im Einzelnen kommt die Handlungsorientierung in den Prüfungsaufgaben und -anforderungen 
zum Ausdruck. Diese bedürfen nicht mehr ausschließlich der Reproduktion von Fachwissen, 
sondern erfordern, im Sinne konkreter beruflicher Anforderungsprofile, die Lösung 
repräsentativer technischer, betriebswirtschaftlicher und pädagogischer Praxisprobleme der 
handwerklichen Unternehmensführung (vgl. SCHAUMANN 2003b, S. 45). 

Im Folgenden werden zunächst dem Struktur -Entwurf fŸr die Teile I und II der 
MeisterprŸfung sowie im Anschluss der Verordnung Ÿber die MeisterprŸfung in den 
Teilen III und IV  die Erläuterungen gegenübergestellt. Die Kommentierung erfolgt hierbei 
aus einer berufspädagogischen Perspektive. Dabei wird insbesondere der Frage 
nachgegangen, welche Konsequenzen sich aus der Anpassung des Rechtsrahmens zur 
Meisterprüfung zum einen für die konkrete Prüfungssituation (das heißt für 
MeisterprŸfungsausschŸsse und PrŸfungsteilnehmer) ergeben. Zum anderen richtet sich 
die Kommentierung an die SachverstŠndigen der jeweiligen Gewerke, die im Rahmen eines 
(Neu-)Ordnungsverfahrens eine Meisterprüfungsverordnung auf Grundlage des Struktur-
Entwurfs vorbereiten bzw. erarbeiten.  

                                                
2 Zur besseren Lesbarkeit wird durchgängig ausschließlich die männliche Form verwendet. 
Handwerksmeisterinnen, Unternehmerinnen, Betriebshaberinnen usw. sind ausdrücklich mitgemeint. 
3 ,Kompetenz- bzw. Handlungsorientierung’ wird als curriculares  Prinzip verstanden, bei dem sich die 
Strukturierung und Beschreibung von Lernergebnissen im Gegensatz zu Inhaltsbeschreibungen nicht einer 
fachsystematischen Logik folgen, sondern an den Handlungen in beruflichen Arbeits- und Geschäftsprozessen 
orientieren. Die Formulierung von Kompetenzen besteht demzufolge aus mindestens einer 
Handlungskomponente (Verb der jeweiligen Tätigkeit) und einer Situationskomponente (Worauf bezogen bzw. 
womit oder woran wird die Tätigkeit ausgeführt?) Vgl. dazu auch LILIENTHAL / REHBOLD 2011, S. 2f. 
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3 ErlŠuterung neuerer Entwicklungen bei den 
Rechtsverordnungen und deren Konsequenzen fŸr die 
MeisterprŸfung im Handwerk und in 
handwerksŠhnlichen Gewerben 

3.1 Gesetz zur €nderung gewerberechtlicher Vorschriften4  

Die Ermächtigungsgrundlagen in § 45 Absatz 1 und § 51a Absatz 2 HwO wurden um die 
Regelungsbefugnis für handwerks- bzw. gewerbespezifische Verfahrensregelungen 
ãerweitertÒ, die Ermächtigungsgrundlagen in § 50 Absatz 2 und § 51a Absatz 7 HwO auf 
allgemeine Verfahrensregelungen ãbeschrŠnktÒ. In dem Kontext waren folgerichtig die 
Meisterprüfungsverfahrensverordnung zu ändern sowie die Allgemeinen Meisterprüfungs-
regelungen für die Teile III und IV neu zu fassen. 

3.2 MeisterprŸfungsverordnungen fŸr die selbststŠndigen 
PrŸfungsteile I und II nach dem Struktur -Entwurf  

Die Meisterprüfungsverordnungen für die selbstständigen Prüfungsteile I und II der 
Meisterprüfung im Handwerk und in handwerksähnlichen Gewerben werden nach 
bundeseinheitlicher Struktur erarbeitet. Hierzu wurde im Nachgang der 
Handwerksrechtsnovellen von 1998 und 2003 ein so genannter „Struktur-Entwurf“5 im 
Konsens zwischen Verordnungsgeber (BMWi), beteiligten Ministerien und Sozialpartnern 
erarbeitet und abgestimmt, der als Vorlage für die Regelung des handwerksbezogenen 
Meisterprüfungsberufsbildes sowie der Prüfungsanforderungen in den Teilen I und II dient. 
Die Überarbeitung des Struktur-Entwurfes vom 7. Dezember 2010 ist darüber hinaus auch 
Vorlage für die handwerksspezifischen Verfahrensregelungen. Auf der Grundlage des 
Struktur-Entwurfs werden Meisterprüfungsverordnungen sowohl für Anlage A- als auch für 
Anlage B-Gewerbe erarbeitet bzw. novelliert. 
 

Hinweise: 

Der Struktur-Entwurf für die Teile I und II ist Grundlage für die Erarbeitung von Meisterprüfungs-
regelungen in zulassungspflichtigen Handwerken (Anlage A zur HwO), für die keine Schwerpunkt-
bildung vorgesehen ist, sowie in zulassungsfreien Handwerken und handwerksähnlichen Gewerben 
(Anlage B zur HwO). 

Die Struktur vom 7. Dezember 2010 für die jeweiligen Verordnungen nach § 45 Absatz 1 HwO bzw.  
§ 51a Absatz 2 HwO wurde mit den Spitzenorganisationen der Sozialpartner am 20./21. Juni 2011 
verabredet.  

Es handelt es sich um verbindliche, mit den Spitzenorganisationen abgestimmte 
Standardformulierungen, die grundsätzlich nicht geändert werden sollen 
(so genannte „harte Standards“); bei den in ãroter SchriftÒ ausgewiesenen Formulierungen handelt es 
sich um Formulierungsvorschläge und Beispiele, die aufgrund handwerksindividueller bzw. 
handwerksspezifischer Gegebenheiten geändert oder auch ergänzt werden können/müssen.  

 

                                                
4 Vgl. Gesetz zur Änderung gewerberechtlicher Vorschriften vom 11. Juli 2011 (BGBl. I S. 1341). 
5 Vgl. Glossar. 
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Nachfolgend werden in der linken Spalte (grau hinterlegt) die Verordnungstexte abgedruckt 
und in der rechten Spalte – soweit der Verordnungstext nicht selbsterklŠrend ist – 
Erläuterungen gegeben sowie ggf. Konsequenzen für die Meisterprüfung im Handwerk und in 
handwerksähnlichen Gewerben aufgezeigt. 
 

Bundesministerium fŸr Wirtschaft 
und Technologie  

 

Struktur-Entwurf 
für die Teile I und II von 
Meisterprüfungsverordnungen 

 
Verordnung  

Ÿber die MeisterprŸfung in den 
Teilen I und II  

im x- Handwerk  / y - Gewerbe  

  

Auf Grund des ¤ 45 Absatz 1 / ¤ 51a 
Absatz 2  der  Handwerksordnung, der 
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 11. Juli 2011 (BGBl. I S. 1341) 
geŠndert wo rden ist,  verordnet das 
Bundesministerium fŸr Wirtschaft und 
Technologie im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium fŸr Bildung und 
Forschung:  

 

¤ 1  

Gegenstand 

 

Die MeisterprŸfung besteht aus vier 
selb st stŠndigen PrŸfungsteilen. Diese 
Verordnung regelt das MeisterprŸfungs -
berufsbild sowie die PrŸfung in den 
Teilen I und II der MeisterprŸfung im 
x- Handwerk  /  y- Gewerbe.  

 

Mit § 1 wird die Formulierung des Gegenstandes der 
Verordnung als neues strukturgebendes Element in den 
Struktur-Entwurf aufgenommen. 

Vier selbstständige Prüfungsteile: Diese Regelung trägt 
der Vorgabe der HwO Rechnung und findet sich explizit 
im Wortlaut des Struktur-Entwurfs wieder. Dies bedeutet 
unter anderem (wobei die folgenden Punkte als nicht 
abschließende Aufzählung zu verstehen sind, vgl. 
SCHWANNECKE 2011, Nr. 391, S. 5 f.): 

• Die Prüfungsteile werden als in sich geschlossene, auf 
das jeweilige Handlungs- bzw. Tätigkeitsfeld 
bezogene Einheiten verstanden, die immer Teil eines 
Ganzen sind (berufliche Handlungskompetenz des 
Meisters/). Das heißt, es handelt sich um eine 
einheitliche Prüfung: Die Befugnis zur 
selbstständigen Ausübung eines Handwerks (Anlage 
A) bzw. zur Führung des Meistertitels liegt erst vor, 
wenn die Meisterprüfung insgesamt bestanden wurde. 

• Um dem Bedürfnis der Beschäftigten nach mehr 
Mobilität Rechnung zu tragen, können die einzelnen 
Prüfungsteile an unterschiedlichen Orten, das heißt 
vor verschiedenen Prüfungsausschüssen, abgelegt 
werden.  

• Jeder Prüfungsteil ist für sich anfechtbar. 

• Über jeden bestandenen Prüfungsteil ist ein 
gesondertes Zeugnis auszustellen. 

• Bei Nichtbestehen können die einzelnen Prüfungsteile 
schon vor Ablegung der Meisterprüfung insgesamt 
wiederholt werden. 
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• Während die Prüfungsteile I und II von einem fachlich 
zuständigen Meisterprüfungsausschuss abgenommen 
werden müssen (vgl. § 2 Absatz 2 MPVerfVO), 
können die Teile III und IV vor irgendeinem, also 
nicht unbedingt dem fachlich zuständigen 
Meisterprüfungsausschuss abgelegt werden. 

 Gegenstand der Verordnung: Der Regelungsgehalt der 
Meisterprüfungsverordnung bezieht sich auf das 
MeisterprŸfungsberufsbild sowie die PrŸfung in den 
Teilen I und II im jeweiligen Handwerk und 
handwerksähnlichen Gewerben. Dabei wird die Prüfung 
zum einen über die Prüfungsanforderungen und zum 
anderen über die handwerks- bzw. gewerbespezifischen 
Verfahrensregelungen beschrieben. Zur Klarstellung der 
Eingrenzung des Gegenstands der jeweiligen 
Meisterprüfungsverordnung erfolgt  in § 10 Absatz 2  des 
Struktur-Entwurfs der Hinweis auf die Regelungen der 
Prüfungsteile III und IV.  Auch erfolgt  in § 10 Absatz 1 
ein Hinweis auf die Meisterprüfungsverfahrensverordnung 
im Hinblick auf Vorschriften über das Zulassungs- und 
allgemeine Prüfungsverfahren (vgl. auch die 
ErlŠuterungen zu ¤ 10 des Struktur-Entwurfs). 

¤ 2  

Meisterprüfungsberufsbild 

 

Im x- Handwerk / y - Gewerbe  sind zum  
Zwecke  der MeisterprŸfung folgende 
Fertigkeiten und Kenntnisse zum Nach -
weis der beruflichen Handlungskompe -
tenz zu berŸcksichtigen:  

 

1.  auftragsbezogene Kunden anforderun -
gen / - bedarfe / - wŸnsche  ermit -
teln,  Kunden beraten, Serviceleis -
tungen anbieten, Auftragsverhand -
lungen fŸhren und Auftragsziele 
festlegen, Leistungen kalkulieren 
und Angebote erstellen, VertrŠge 
schlie§en,  

2.  Aufgaben der technischen, 
kaufmŠnni schen und personalwirt -
schaftlichen BetriebsfŸhrung w ahr -
nehmen, insbesondere unter BerŸck -
sichtigung der Betriebsorganisa -
tion, der betrieblichen Aus -  und 
Weiterbildung, des QualitŠtsmanage -
ments, des Arbeitsschutzrechtes, 
des Datenschutzes, des Umweltschut -
zes sowie von Informations -  und 
Kommunikationssyst emen,  

3.  Auftragsabwicklungsprozesse planen, 
organisieren und Ÿberwachen,  

4.  AuftrŠge ausfŸhren,  insbesondere 
unter BerŸcksichtigung von (z.B. 
Fertigungstechniken, Montagetechni -
ken, Instandhaltungsalternativen, 
Herstellungsverfahren, Gestaltungs -

Das Meisterprüfungsberufsbild berücksichtigt in erster 
Linie die prŸfungsdidaktischen Erfordernisse eines 
PrŸfungscurriculums.  

Hierzu kann der Verordnungsgeber nach 
§ 45 Absatz 1 Nummer 1 HwO  bzw. § 51a Absatz 2 
Nummer 1 HwO bestimmen, welche Fertigkeiten und 
Kenntnisse in den einzelnen zulassungspflichtigen sowie 
zulassungsfreien Handwerken und handwerksähnlichen 
Gewerben zum Zwecke der MeisterprŸfung zu 
berücksichtigen sind.  

Das Meisterprüfungsberufsbild beschreibt damit einen 
Orientierungsrahmen über den gesamten Prüfungsstoff für 
die Teile I und II, der für die Vorbereitung auf die 
Meisterprüfung (Prüflingsperspektive) sowie für die 
konkrete Formulierung von Prüfungsaufgaben 
(Prüferperspektive) von Bedeutung ist. „Das 
Meisterprüfungsberufsbild enthält wesentliche Elemente 
des jeweiligen Gewerbes und anderer Gewerbe der 
Anlagen A und B, einfache, aber auch anspruchsvolle 
Qualifikationen, die nicht zum Kernbereich dieses 
Handwerks gehören. Meisterprüfungsberufsbilder können 
daher auch Überschneidungen mit anderen Gewerben der 
Anlagen A und B sowie freigewerbliche Tätigkeiten 
enthalten.“ (DEUTSCHER BUNDESTAG 1997 
(Bundestagsdrucksache 13/9388), S. 35) 

Aus prüfungsdidaktischen Gründen wird das 
Meisterprüfungsberufsbild weiter gefasst als die konkreten 
Prüfungsanforderungen. Deshalb müssen nicht alle einem 
Meisterprüfungsberufsbild zugeordneten Fertigkeiten und 
Kenntnisse in die Prüfung übernommen werden: „Der 
Prüfling hat (…) nachzuweisen, dass er wesentliche 
TŠtigkeiten seines Gewerbes meisterhaft verrichten kann“ 
(§ 45 Absatz 3 HwO).  
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aspekten usw.)  berufsbezogenen 
rechtlichen Vorschriften und tech -
nischen Normen sowie der allgemein 
anerkannten Regeln der Technik , 
Personal, Material, Maschinen und 
GerŠten sowie von Mšglichkeiten zum  
Einsatz von Auszubildenden,  

5.  PlŠne , Skizzen und Zeichnungen,  
auch unter Einsatz von rechnerge -
stŸtzten Systemen, anfertigen,  

6.  Arten und Eigenschaften zu be -  und 
verarbeitender Werk -  und Hilfs -
stoffe berŸcksichtigen,  

7.  Konzepte fŸr BetriebsstŠtten ein -
schlie§lich Betriebs -  und Lageraus -
stattung sowie fŸr logistis che Pro -
zesse entwickeln und umsetzen,  

8.  Verbindungstechniken unter BerŸck -
sichtigung von Befestigungs - , Ver -
bindungs -  und Verankerungsmitteln 
beherrschen,  

9.  UnterauftrŠge vergeben und deren 
DurchfŸhrung kontrollieren,  

10. QualitŠtskontrollen durchfŸhren,  
Fehler, MŠngel und Stšrungen analy -
sieren und beseitigen, Ergebnisse 
bewerten und dokumentieren,  

11. durchgefŸhrte Leistungen abnehmen 
und dokumentieren sowie Nachkalku -
lation durchfŸhren und Auftragsab -
wicklung auswerten.  

Die Positionen 5, 6, 8, 9 und 11 können  
handwerksindividuell umformuliert werden; 
ggf.  auch entfallen. Nennung weiterer 
handwerks- bzw. gewerbespezifischer Fertig-
keiten und Kenntnisse über die Nummer 11 
hinaus sind möglich. 

 

Umgekehrt müssen sich aber alle abzuprüfenden 
Qualifikationsmerkmale aus den Prüfungsanforderungen 
der Teile I und II im Meisterprüfungsberufsbild wieder 
finden. 

Das Meisterprüfungsberufsbild kann folglich nicht mit den 
Tätigkeiten gleichgesetzt werden, die für dieses Gewerbe 
wesentlich sind. „In der täglichen Praxis der Behörden, 
unteren Gerichte und Handwerksorganisationen werden 
die für die einzelnen Handwerke erlassenen 
Meisterprüfungsverordnungen vielfach wie folgt 
missverstanden: Mit den in den Berufsbildern genannten 
Tätigkeiten sei zugleich festgelegt oder es könne aus ihnen 
unmittelbar abgleitet werden, dass diese Tätigkeiten dem 
jeweiligen Handwerk „vorbehalten“ sind. Damit wird die 
Bedeutung der  „Berufsbilder“ überbewertet; dies 
entspricht auch nicht den von der Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts aufgestellten Grundsätzen, 
wonach § 45 HwO keine Ermächtigung zur Festlegung 
von Vorbehaltsbereichen ist, aber „ergänzend“ zur 
Auslegung mit heran gezogen werden kann.“ (DEUTSCHER 
BUNDESTAG 1997 (Bundestagsdrucksache 13/9388), S. 
20f.)  

Die Darstellung des Meisterprüfungsberufsbildes erfolgt 
durch die Beschreibung ganzheitlicher meisterlicher 
Qualifikationen im Unterschied zu handwerkstypischen 
Gesellenqualifikationen. Dabei sollen insbesondere auch 
zentrale handwerksunternehmerische Aspekte – bspw. die 
Verwaltung und Organisation eines Betriebes betreffend – 
bei den technischen Abläufen berücksichtigt werden. 
Zudem muss beachtet werden, dass sich die Ausrichtung 
der meisterlichen Tätigkeit an komplexen 
Kundenaufträgen zu orientieren hat. Diese erfordern ein 
umfangreiches Spektrum an Wissen und Können für die 
handwerksbezogenen Dienstleistungen. Die 
Systematisierung der Berufsbildpositionen wird insoweit 
in einen für das jeweilige Handwerk repräsentativen 
Auftragsabwicklungszusammenhang gestellt, unter 
Berücksichtigung verfahrenstechnischer und 
kundenorientierter Aspekte. 
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6 Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung sind wesentliche Tätigkeiten solche, die nicht nur fachlich zu dem 
betreffenden Handwerk gehören, sondern gerade den Kernbereich dieses Handwerks ausmachen und ihm sein 
essentielles Gepräge verleihen (vgl. DEUTSCHER BUNDESTAG 1997 (Bundestagsdrucksache 13/9388), S. 17). 
7 Siehe Fußnote 6 

Formulierung ohne Situationsaufgabe 

(Grundsatz) 

Der Teil I der Meisterprüfung besteht grundsätzlich aus 
einem MeisterprŸfungsprojekt und einem darauf 
bezogenen FachgesprŠch.  

¤ 3  

Ziel und Gliederung des Teils I 

(1) Durch die PrŸfung in Teil I hat 
der PrŸfling seine berufliche Hand -
lungskompetenz dadurch nachzuweisen, 
dass er komplexe berufliche Aufgaben -
stellungen lšsen und dabei ( wesentli -
che ) 6 TŠtigkeiten  des x- Handwerks / y -
Gewerbes  meisterhaft verrichten kann.  

 

(2) Der Teil I der MeisterprŸfung 
umfasst als PrŸ fungsbereich ein 
MeisterprŸfungsprojekt und ein darauf 
bezogenes FachgesprŠch.  

Die Zielformulierung findet sich als strukturgebendes 
Merkmal in allen vier Teilen der Meisterprüfung, so auch 
im Teil I wieder. Im Sinne einer qualitativ orientierenden 
Information wird hiermit die Ausrichtung des 
Prüfungsteils umschrieben und ein Hinweis auf die 
Ganzheitlichkeit i. S. einer problembezogenen und 
fachübergreifenden Sichtweise als Ausdruck der 
Handlungsorientierung geliefert. 

Im Teil I steht die Berücksichtigung der Anforderungen 
im Mittelpunkt, die das „unmittelbare Tagesgeschäft“ des 
Meisters mit zumeist vielfältigen Kundenanforderungen 
betreffen. Die Gestaltung von weitgehend vollständigen 
Lösungen dieser Kundenwünsche und -probleme ist dabei 
im Rahmen der Auftragsabwicklung fundamental.  

Der Begriff „Prüfungsbereich“ wird als Strukturelement 
zur Gliederung der Prüfung im Teil I eingeführt. Innerhalb 
der Prüfungsbereiche werden verschiedene 
Prüfungsformen verwendet, die das jeweilige Vorgehen 
des Prüfens und den Gegenstand der Bewertung 
beschreiben. 

Die Meisterprüfungsverordnung sieht ein 
Meisterprüfungsprojekt und ein darauf bezogenes 
Fachgespräch vor, die zusammen einen Prüfungsbereich 
darstellen. Dies dient dem Zweck, die unterschiedlichen 
(komplexen) handwerklich-fachlichen und berufsbezogen-
unternehmerischen Anforderungen der Praxis angemessen 
im Rahmen der Prüfung von Teil I der Meisterprüfung 
abbilden zu können.  

Formulierung mit Situationsaufgabe 

(ggf. ergänzende Situationsaufgabe) 

¤ 3  

Ziel und Gliederung des Teils I 

 

 (1) Durch die PrŸfung in Teil I 
hat der PrŸfling seine berufliche 
Handlungskompetenz dadurch 
nachzuweisen, dass er komplexe 
berufli che Aufgabenstellungen lšsen 
und dabei ( wesentliche ) 7 TŠtigkeiten 
des x - Handwerks / y - Gewerbes  
meisterhaft verrichten kann.  

(2) Der Teil I der MeisterprŸfung 
umfasst folgende PrŸfungsbereiche:  

1.  ein MeisterprŸfungsprojekt und ein 
darauf bezogenes FachgesprŠ ch,  

2.  eine Situationsaufgabe.  

Die unterschiedlichen (komplexen) handwerklich-
fachlichen und berufsbezogen-unternehmerischen 
Anforderungen der Praxis müssen angemessen im 
Rahmen der Prüfung von Teil I der Meisterprüfung 
abgebildet werden.  

In den Gewerben, in denen die Breite des Gewerbes nicht 
oder nur unzureichend über das Meisterprüfungsprojekt 
abgeprüft werden kann,  vervollständigt eine 
Situationsaufgabe - abweichend vom Regelfall - den 
Nachweis der beruflichen Handlungskompetenz. 
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¤ 4  

Meisterprüfungsprojekt 

 

(1) 1Der PrŸfling hat ein Meister -
prŸfungsprojekt  durchzufŸhren, das 
einem Kundenauftrag entspricht. 2Die 
auftragsbezogenen Anforderungen werden 
vom MeisterprŸfungsausschuss festge -
legt. 3Hierzu sollen VorschlŠge des 
PrŸflings berŸcksichtigt werden.  4Auf 
dieser Grundlage erarbeitet der PrŸf -
ling ein Umsetzungskonzept, ein -
schlie§lich einer Zeit -  und Material -
bedarfsplanung. 5Dieses hat er vor der 
DurchfŸhrung des MeisterprŸfungspro -
jekts dem MeisterprŸfungsausschuss zur 
Genehmigung vorzulegen. 6Der M eister -
prŸfungsausschuss prŸft, ob das Umset -
zungskonzept den auftragsbezogenen 
Anforderungen entspricht.  

 

( 2) Das MeisterprŸfungsprojekt 
besteht aus Planungs - , DurchfŸhrungs - , 
Kontroll -  und Dokumentationsarbeiten.  

 

(3) Als MeisterprŸfungsprojekt ist 
z.B. eine gebŠudetechnische Anlage der 
Installateur -  und Heizungsbautechnik 
einschlie§lich regelungs -  und steue -
rungstechnischer Komponenten zu 
planen. Die Planungsunterlagen 
bestehen aus Entwurf, Berechnung und 
Kalkulation. Auf dieser Grundlage sind 
Montage -  und Servicearbeiten durchzu -
fŸhren. Dabei sind Ver -  und Entsor -
gungsleitungen sicherheitstechnisch zu 
ŸberprŸfen und in Betrieb zu nehmen 
sowie Regelungs - , Steuerungs -  oder 
Fšrderungseinrichtungen elektrisch 
anzuschlie§en und in Betrieb zu neh -
men, eine WŠr meerzeugungsanlage zu  
messen und einzustellen sowie Messpro -
tokolle und PrŸfberichte zu erstellen.  

(an dieser Stelle sind handwerks- bzw. 
gewerbespezifische Anforderungen zu 
formulieren) 

 

(Auch) im Teil I der Meisterprüfung wird mit der 
konsequenten Ausrichtung auf das Prinzip der 
Kompetenz- bzw. Handlungsorientierung die Intention 
verfolgt, die Anforderungen, die in der Praxis an 
handwerksunternehmerisches Handeln gestellt werden, 
umfassend und ganzheitlich in der Prüfung abzubilden. 
Durch die Verankerung des Projektgedankens im 
Prüfungsbereich „Meisterprüfungsprojekt“ wird vom 
Prüfling die ganzheitliche Betrachtung sämtlicher zu 
leistender Arbeiten im Rahmen eines betrieblichen 
Auftrags (Kundenauftrag) eingefordert. Folgende 
Merkmale sind hierfür zentral: 

• Das Meisterprüfungsprojekt hat einen konkreten (das 
heißt realen oder sehr nah an die Realität reichenden) 
Kundenauftrag zur Grundlage und verlangt vom 
Prüfling die Lösung eines komplexen Problems, wie 
es für Kundenaufträge aus der betrieblichen Praxis 
des betreffenden Gewerkes (oder ggf. auch aus dem 
Schwerpunktbereich) des Prüflings typisch ist. 

• Über die vollständige Abwicklung des 
Kundenauftrages in den Phasen Planung, 
Durchführung und Kontrolle/Dokumentation wird 
beim Meisterprüfungsprojekt die Komplexität des 
Expertenwissens repräsentiert. Der Prüfling hat 
bspw. zu zeigen, dass er 

o Kundenaufträge und dahinter liegende 
auftragsbezogene Kundenanforderungen 
analysieren, Informationen beschaffen, 
technische und organisatorische Schnittstellen 
klären, alternative Herangehensweisen und 
Problemlösungen unter technischen, 
kaufmännisch - betriebswirtschaftlichen und 
ökologischen Gesichtspunkten bewerten und 
auswählen, 

o Arbeitsabläufe planen und abstimmen, 
Teilaufgaben festlegen, Planungsunterlagen 
erstellen, Arbeitsabläufe und Zuständigkeiten am 
Einsatzort berücksichtigen, 

o (Teil-)Aufträge durchführen, Funktion und 
Sicherheit prüfen und dokumentieren, Normen, 
Qualitäts- und Sicherheitskriterien bei Produkten 
beachten sowie Ursachen von Fehlern und 
Mängeln systematisch suchen, 

o Produkte und durchgeführte Leistungen 
abnehmen und dokumentieren sowie eine 
Nachkalkulation durchführen und die 
Auftragsabwicklung bewerten 

kann. 

• Das Meisterprüfungsprojekt zeichnet sich durch ein 
hohes Maß an Selbstorganisation und 
Selbstverantwortung aus. 

 

Der ganzheitliche Projektgedanke hat auch Auswirkungen 
auf die Bewertung: „Im Mittelpunkt der Bewertung des 
Meisterprüfungsprojekts steht für den Prüfungsausschuss 
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die Einschätzung darüber, ob der Prüfling (und zukünftige 
Handwerksmeister) aufgrund der Leistungen im Projekt 
(vermutlich) in der Lage sein wird, die komplexen 
Anforderungen (technischer, kaufmännischer, 
organisatorischer, ökologischer etc. Art), die in der Praxis 
gestellt werden, am Markt erfolgreich zu erfüllen. Auch 
wenn dies im Rahmen der Prüfung immer nur 
exemplarisch erfolgen kann, so sind Bewertungskriterien 
und -maßstäbe der Prüfungsausschussmitglieder 
grundsätzlich hieran auszurichten“ (vgl. zur ausführlichen 
Erläuterung der Bewertung handlungsorientierter 
Aufgaben in der Meisterprüfung SCHAUMANN 2003b, S. 
74 ff.; vgl. auch WEICHBRODT 2003, S. 103 ff.). 

Weitere Literaturhinweise: 

Exemplarische Prüfungsaufgaben mit Lösungshinweisen 
wurden im Rahmen des Projektes „Reform des 
Meisterprüfungsprüfungssystems als Aufgabe der 
Organisationsentwicklung“ erarbeitet (vgl. hierzu 
ausführlich: ESSER 2003, S. 167 ff.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

¤ 4 Absatz 1 Satz 2 und 3:  

ã... 2Die auftragsbezogenen Anforderungen  
werden vom MeisterprŸfungsausschuss 
festgelegt. 3Hierzu sollen Vorsc hlŠge des 
PrŸflings berŸcksichtigt werden...Ò  

Die Kompetenz und Verantwortung bezüglich der 
Prüfungsaufgaben obliegen dem Prüfungsausschuss. Nach 
§ 15 Absatz 1 MPVerfVO beschließen alle (das heißt alle 
fünf) Mitglieder des Meisterprüfungsausschusses die 
Prüfungsaufgaben. 

Um eine größere Variabilität sowie Praxisnähe in 
Meisterprüfungen zu gewährleisten, sollen jedoch (auch 
nach § 15 Absatz 2 MPVerfVO) Vorschläge des Prüflings 
zum Meisterprüfungsprojekt berücksichtigt werden. 
Hierzu erarbeitet der Prüfling ein Umsetzungskonzept. 

Die Vorschläge des Prüflings sind aus rechtlicher 
Perspektive unter folgenden Gesichtspunkten zu 
berücksichtigen:   

1. Wenn der Vorschlag den Prüfungsanforderungen, 
d.h. konkret den auftragsbezogenen 
Anforderungen, entspricht und  

2. wenn der finanzielle und zeitliche Aufwand für 
den Prüfungsausschuss dem nicht entgegensteht.  

Das Interesse des Prüflings ist demnach gegen den 
Aufwand abzuwägen (vgl. § 15 Absatz 2 MPVerfVO). 

Das Vorschlagsrecht des Prüflings ist somit auch 
eingeschränkt, um zu verhindern, dass das Projekt ggf. 
kein meisterliches Niveau aufweist. 
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 ¤ 4 Absatz 1 Satz 4 und 5  

ã... 4Auf dieser Grundlage erarbeitet der 
PrŸf ling ein Umsetzungskonzept, ein -
schlie§lich einer Zeit -  und Material -
bedarfsplanung. 5Dieses hat er vor der 
DurchfŸhrung des MeisterprŸfungspro jekts 
dem MeisterprŸfungsausschuss zur 
Genehmigung vorzulegen ...Ò  

Die Erarbeitung des Umsetzungskonzepts ist der 
eigentlichen Durchführung des Meisterprüfungsprojekts 
vorgeschaltet. Der Prüfling muss eine erste Idee, eine 
Vorstellung zu (s)einem Kundenauftrag entwickeln und 
dabei die vom Prüfungsausschuss vorgegebenen 
auftragsbezogenen Anforderungen berücksichtigen. 
Hierbei muss er auch eine Einschätzung über die von ihm 
für die Durchführung des Projektes benötigte Zeit sowie 
den benötigten Materialeinsatz vornehmen. 

 

¤ 4 Absatz 1 Satz 6  

ã... Der MeisterprŸfungsausschuss prŸft, ob 
das Umsetzungskonzept den auftragsbezogenen 
Anforderungen entsprichtÒ.  

Der Prüfungsausschuss hat dann die Aufgabe 
(Genehmigungsverfahren), das Umsetzungskonzept 
dahingehend zu überprüfen, ob es seinen Ansprüchen 
(meisterliches Niveau in puncto technisches und 
unternehmerisches Anforderungsniveau) entspricht. Mit 
der Genehmigung trifft der Prüfungsausschuss eine 
Entscheidung darüber, ob das Umsetzungskonzept 
grundsätzlich den Anforderungen entspricht, die er für den 
Kundenauftrag festgelegt hat. Er sagt damit jedoch noch 
nichts darüber aus, wie die Leistung im Projekt zu 
bewerten ist. 

Im Umsetzungskonzept festgestellte Mängel sind vom 
Prüfling innerhalb einer vom Meisterprüfungsausschuss 
zu bestimmenden Frist zu beheben.  

Das Umsetzungskonzept fließt nicht in die Bewertung des 
Meisterprüfungsprojekts ein. Das heißt alle im Rahmen 
des Umsetzungskonzepts erstellten Unterlagen sind somit 
nicht bewertungsrelevant. 
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 Allgemeine Verfahrensregelungen zu § 4 
(Meisterprüfungsprojekt) ergeben sich aus der 
Meisterprüfungsverfahrensverordnung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¤ 15 Absatz 3 MPVerfVO  

ãDer MeisterprŸfungsausschuss kann fŸr alle 
PrŸflinge einheitlich festlegen, dass die  
DurchfŸhrung des MeisterprŸfungsprojekts 
(É) unter stŠndiger Aufsicht zum selben 
Zeitpunkt am gleichen Ort (Klausur) 
erfolgtÒ.   

Das bedeutet: Bewertet wird beim Meisterprüfungsprojekt 
das Ergebnis bestehend aus Entwurfs-, Planungs- und 
Kalkulationsunterlagen, durchgeführten Arbeiten sowie 
Dokumentationsunterlagen, so dass die Organisationsform 
der Prüfung darauf keinen Einfluss hat und prinzipiell 
variabel gestaltbar ist: Von der Durchführung „in 
Klausur“ (Ablegung am gleichen Ort zur gleichen Zeit), 
bis hin zur Arbeit in der „eigenen“ Werkstatt oder am zu 
bearbeitenden, vielleicht sogar ortsfesten Objekt mit 
stichprobenartiger Kontrolle durch einen so genannten 
Schaumeister. Die Besonderheiten des jeweiligen 
Handwerks sind hierbei zu berücksichtigen. 

Die Durchführung eines Meisterprüfungsprojektes in 
Klausur kann dabei gerechtfertigt, das heißt sachgerecht 
und zweckmäßig sein, wenn besondere Gründe in der 
Organisation der Prüfung es notwendig machen, mehrere 
Prüflinge zusammenzufassen, etwa bei beschränkten 
Werkstattkapazitäten, oder wenn ständige Aufsicht 
erforderlich ist.  

Es liegt letztlich im Ermessen des Ausschusses, welche 
Organisationsform der Prüfung er wählt. Wichtig ist hier 
jedoch, dass dafür objektive Gründe vorliegen sollten. 
Nicht legitim wäre bspw. an dieser Stelle der Grund, die 
Arbeit des Ausschusses einfacher oder komfortabler zu 
gestalten. 

 

 

¤ 16 AbsŠtze 1 bis 3 MPVerfVO  

ã(1) Der PrŸfling hat dem Meister -
prüfungsausschuss den Beginn der 
Durchführung des Meisterprüfungsprojekts 
oder der Anfertigung der Meister -
prüfungsarbeit rechtzeitig mitzuteilen, 
sofern diese PrŸfungsleistung nicht in 
Klausur erbracht wird.  
 
(2)Der Vorsi tzende kann eine Person, die 
nicht Mitglied des 
MeisterprŸfungsausschusses sein muss, mit 
der Aufsicht beauftragen. Die Aufsicht 
fŸhrende Person fertigt ein Protokoll an, 
aus dem auch hervorgehen muss, ob der 
PrŸfling das MeisterprŸfungsprojekt oder 
die Me isterprŸfungsarbeit selbstŠndig und 
nur unter Einsatz der erlaubten Arbeits -  
und Hilfsmittel durchgefŸhrt oder 
angefertigt hat.  
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(3) Der PrŸfling hat das 
MeisterprŸfungsprojekt oder die 
MeisterprŸfungsarbeit mit den 
vorgeschriebenen Unterlagen am 
festgesetz ten Ort zur festgesetzten Zeit 
dem MeisterprŸfungsausschuss vorzustellen. 
Der Vorsitzende kann bei Vorliegen eines 
wichtigen Grundes auf Antrag eine 
FristverlŠngerung gewŠhren. Soweit er das 
Vorliegen eines wichtigen Grundes fŸr nicht 
gegeben hŠlt, entsche iden alle Mitglieder 
des MeisterprŸfungsausschusses.Ò   

Das heißt: Erfolgt die Prüfung des 
Meisterprüfungsprojekts nicht in Klausur, so hat der 
Prüfling den Beginn der Durchführung dem 
Meisterprüfungsausschuss mitzuteilen (vgl. § 16 Absatz 1 
MPVerfVO) sowie nach Abschluss die Arbeitsergebnisse 
(das Meisterprüfungsprojekt mit vorgeschriebenen 
Unterlagen) am festgesetzten Ort zur festgesetzten Zeit 
vorzustellen (vgl. § 16 Absatz 3 MPVerfVO). 

Zur Verhinderung unredlichen Verhaltens des Prüflings 
kann der Vorsitzende des Prüfungsausschusses eine 
Aufsicht veranlassen (vgl. § 16 Absatz 2 MPVerfVO). 
Diese Person muss nicht dem Meisterprüfungsausschuss 
angehören, sollte aber sachkundig sein, um das in § 16 
Absatz 2 Satz 2 MPVerfVO vorgesehene Protokoll 
fachgerecht führen zu können. 

 

 

¤ 16 Absatz 6 MPVerfVO  

ãZur Vorbereitung der Beschlussfassung (É) 
soll der Vorsitzende mindestens drei 
Mitglieder mit der Bewertung des 
MeisterprŸfungsprojekts (É) beauftragen. In 
begrŸndeten AusnahmefŠllen genŸgt die 
Beauftragung von zwe i Mitgliedern, wenn die 
sachgemŠ§e DurchfŸhrung der PrŸfung 
gewŠhrleistet ist. Zwei der beauftragten 
Mitglieder mŸssen in dem Handwerk (É), fŸr 
das der MeisterprŸfungsausschuss errichtet 
ist, die MeisterprŸfung abgelegt haben oder 
das Recht zum Ausbilden v on Lehrlingen 
besitzenÒ  

Die Sollvorschrift sieht an dieser Stelle vor, dass der 
Vorsitzende das Recht (nicht aber die Pflicht) hat, zur 
Vorbereitung der Beschlussfassung des 
Meisterprüfungsausschusses die Bewertung des 
Meisterprüfungsprojekts auf mindestens drei Mitglieder 
des Meisterprüfungsausschusses zu delegieren. Dabei hat 
der Vorsitzende die Gründe, die für und gegen das 
Abweichen vom Kollegialprinzip sprechen, abzuwägen.  

Dies gilt umso mehr für die Ausnahmeregelung, lediglich 
zwei Mitglieder des Meisterprüfungsausschusses mit der 
Bewertung zu beauftragen (vgl. SCHWANNECKE 2011, S. 
12). Diese Ausnahmeregelung trägt zwar der Problematik 
Rechnung, dass es aus prüfungsorganisatorischer 
Perspektive immer schwieriger wird, entsprechend 
qualifizierte Prüfer zu finden, läuft jedoch unter 
Umständen dem Anspruch einer objektiven Prüfung 
zuwider. Von einer objektiven Prüfung wird dann 
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gesprochen, wenn subjektive Einflüsse der Prüfenden 
möglichst ausgeschaltet werden. Werden die Bewertungen 
mehrerer Prüfer miteinander verglichen und stimmen 
tendenziell überein, so kann man davon ausgehen, dass 
subjektive (in der Person der Bewerter liegende) Faktoren 
nur eine geringe oder gar keine Rolle gespielt haben und 
die Bewertung somit als „objektiv“ bezeichnet werden 
kann (vgl.  REETZ/HEWLETT 2008, S. 60). In diesem 
Zusammenhang ist es auch wichtig, dass der 
Prüfungsausschuss die zu überprüfenden Kriterien und 
Maßstäbe für die Bewertung vor der eigentlichen Prüfung 
abstimmt (Vorherige Festlegung des Erwartungshorizonts 
der Prüfer).  

Die letztendlichen BeschlŸsse Ÿber die Noten im 
MeisterprŸfungsprojekt (sowie über das Bestehen/ 
Nichtbestehen im Teil I der Meisterprüfung) sind 
insbesondere auch vor diesem Hintergrund vom gesamten 
PrŸfungsausschuss zu treffen (vgl. § 21 Absatz 1 
MPVerfVO). 

 

 (4) Die Planungsunterlagen, beste -
hend aus  (z.B. Entwurf, Berechnung und 
Kalkulation) ,  werden mit  30 - 40 
Prozent, die durchgefŸhrten Arbeiten 
mit 40 -  60 Prozent und die Dokumenta -
tionsunterlagen, bestehend aus  (z.B. 
Messprotokollen, PrŸ fberichten)  mit 10 
- 30 Prozent gewichtet.  

 

Wie weiter oben bereits erläutert, wird im 
Meisterprüfungsprojekt über die vollständige Abwicklung 
des Kundenauftrages in den Phasen Planung, 
DurchfŸhrung und Dokumentation die Komplexität des 
Expertenwissens repräsentiert.  

Da der Meister in der Praxis alle Phasen bzw. die darin 
beschriebenen Anforderungen gleichermaßen in der 
Ausübung der komplexen handwerklichen Tätigkeit 
beherrschen muss, ist aus berufspädagogischer Sicht 
grundsätzlich eine nahezu Gleichverteilung in der 
Gewichtung der Prüfungsleistungen anzustreben.  

Der Struktur-Entwurf sieht in materieller Hinsicht einen 
Korridor für die Gewichtung der einzelnen Phasen 
(Planung, Durchführung, Dokumentation) vor, der die 
aufgezeigten berufspädagogischen Überlegungen 
berücksichtigt, jedoch einen gewerbespezifischen 
Spielraum noch ermöglicht. Dieser Korridor lässt eine 
Gewichtung der Planungsunterlagen von 30 – 40 Prozent, 
der durchgeführten Arbeiten von 40 – 60 Prozent sowie 
der Dokumentationsunterlagen von 10 – 30 Prozent zu. 
Eine Abweichung bzw. Ausweitung einzelner Phasen über 
die oberen Grenzwerte hinaus würde den oben 
angeführten Anforderungen der Bewertung einer 
komplexen Prüfungsleistung zur Feststellung beruflicher 
Handlungskompetenz eines Handwerksunternehmers im 
Meisterprüfungsprojekt widersprechen. Die Betonung der 
Planungs- und Dokumentationsphasen ist auch vor dem 
Hintergrund der Abgrenzung zur Gesellenprüfung von 
besonderer Bedeutung.   
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¤ 5 

Fachgespräch 

†ber das abgeschlossene MeisterprŸ -
fungspr ojekt hat der PrŸfling in einem 
FachgesprŠch nachzuweisen, dass er 
befŠhigt ist,  

 
1.  die fachlichen ZusammenhŠnge aufzu -

zeigen, die dem MeisterprŸfungspro -
jekt zugrunde liegen,  

 
2.  den Ablauf des MeisterprŸfungspro -

jekts zu begrŸnden,  

 
3.  mit dem MeisterprŸfungspr ojekt ver -

bundene berufsbezogene Probleme so -
wie deren Lšsungen darzustellen und 
dabei  neue Entwicklungen zu 
berŸcksichtigen.  

 

Das Fachgespräch steht in einem fachlichen und 
praxisbezogenen Bezug zum Meisterprüfungsprojekt, wird 
aber gesondert bewertet. Das Fachgespräch ist deshalb 
kein eigener Prüfungsbereich. Die Prüfungsleistungen im 
Meisterprüfungsprojekt und im Fachgespräch werden im 
Verhältnis 3:1 gewichtet. 

Im Fachgespräch „verteidigt“ der Prüfling sein 
Meisterprüfungsprojekt vor einem Expertenkreis 
(Meisterprüfungsausschuss). § 5 des Struktur-Entwurfs 
sieht vor, dass der Prüfling über das abgeschlossene 
Meisterprüfungsprojekt in einem Fachgespräch 
nachzuweisen hat, dass er befähigt ist, die fachlichen 
Zusammenhänge, die dem Meisterprüfungsprojekt 
zugrunde liegen, aufzuzeigen, den Ablauf des (eigenen) 
Meisterprüfungsprojekts zu begründen und mit dem 
Meisterprüfungsprojekt verbundene berufsbezogene 
Probleme sowie deren Lösungen darzustellen und dabei 
neue Entwicklungen zu berücksichtigen.  

Da das Meisterprüfungsprojekt eine konkrete Umsetzung 
eines Kundenauftrags darstellt, hat der Prüfungsausschuss 
im Fachgespräch vor allem die Aufgabe, die Qualität der 
Umsetzung der auftragsbezogenen Anforderungen durch 
das Projekt zu überprüfen.  

Als sehr hilfreich für die Gestaltung des Fachgesprächs 
hat sich in der Prüfungspraxis bspw. die Übernahme der 
Rolle des Kunden durch einen oder mehrere 
Prüfungsausschussmitglieder erwiesen. Durch die 
Aufnahme einer solchen (wohlwollenden) 
Kundenperspektive – die ablauforganisatorisch dem 
Prüfling bekannt gegeben werden sollte – werden die 
wesentlichen Aspekte eines praxisorientierten 
Kundengesprächs in die Prüfung integriert. So soll neben 
einer stärkeren Praxisorientierung der „mündlichen 
Prüfung“ auch dem Umstand Rechnung getragen werden, 
dass den kommunikativen Kompetenzen des Meisters 
sowohl betriebsintern als auch im Kundenverhältnis eine 
besondere Bedeutung zukommt. 

Damit lassen sich folgende Merkmale des Fachgesprächs 
herausstellen:  

- es wird als Auseinandersetzung unter Fachleuten 
geführt, 

- es berücksichtigt die individuellen Projektleistungen 
der Prüflinge, 

- es stellt kein von der Praxis losgelöstes 
Fachbuchwissen in den Vordergrund“ (SCHAUMANN, 
U. (2003b), S. 70). 

 

Weitere Literaturhinweise: 

Zur Frage der Bewertung des Fachgesprächs als 
mündliche Prüfungsleistung vgl. WEICHBRODT 2003, S. 
109 ff. Hier findet sich auch ein exemplarischer 
Bewertungs- bzw. Prüferbogen nebst beispielhaften 
Bewertungskriterien zum Fachgespräch 
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 Allgemeine Verfahrensregelungen zu § 5 
(Fachgespräch) ergeben sich aus der 
Meisterprüfungsverfahrensverordnung: 

 ¤ 17 Absatz 1 MPVerfVO  

ãDas FachgesprŠch ist als EinzelgesprŠch zu 
fŸhren. Der Vorsitzende soll mindestens 
drei Mitglieder mit der DurchfŸhrung 
beauftragen. In begrŸndeten AusnahmefŠllen 
gen Ÿgt die Beauftragung von zwei 
Mitgliedern, wenn die sachgemŠ§e 
DurchfŸhrung der PrŸfung gewŠhrleistet ist. 
Zwei der beauftragten Mitglieder mŸssen in 
dem Handwerk oder in dem handwerksŠhnlichen 
Gewerbe, fŸr das der 
MeisterprŸfungsausschuss errichtet ist, d ie 
MeisterprŸfung abgelegt haben oder das 
Recht zum Ausbilden von Lehrlingen 
besitzen.Ò   

 „Das Fachgespräch ist als Einzelgespräch zu führen.“ 
(§ 17 Absatz 1 Satz 1 MPVerfVO) Der Vorsitzende hat – 
ähnlich wie beim Meisterprüfungsprojekt – das Recht, die 
Durchführung auf mindestens drei Mitglieder des 
Meisterprüfungsausschusses zu delegieren (vgl. § 17 
Absatz 1 Satz 2 MPVerfVO). Auch im Falle des 
Fachgesprächs hat der Vorsitzende die Gründe, die für 
und gegen das Abweichen vom Kollegialprinzip sprechen, 
abzuwägen. Dies gilt insbesondere für die 
Ausnahmeregelung, lediglich zwei Mitglieder des 
Meisterprüfungsausschusses mit der Durchführung zu 
beauftragen. So sieht § 17 Absatz 1 MPVerfVO eine 
sprachliche Klarstellung gegenüber dem alten Wortlaut 
vor, Prüfertätigkeiten nur im Ausnahmefall auf lediglich 
zwei Mitglieder des Meisterprüfungsausschusses zu 
delegieren. Ob ein Ausnahmefall vorliegt, ist jeweils im 
Einzelnen sehr sorgfältig zu untersuchen. An die 
Tatbestände, die einen Ausnahmefall begründen, sind 
strenge Maßstäbe zu legen. Für den 
Meisterprüfungsausschuss empfiehlt es sich, die Gründe 
für die Feststellung eines Ausnahmefalles für eventuelle 
Rechtsstreitigkeiten zu dokumentieren. 

 

¤ 17 Absatz 4 MPVerfVO  

ãZur Vorbereitung der Beschlussfassung nach 
¤ 21 Abs atz 1 dokumentieren die Mitglieder 
des MeisterprŸfungsausschusses, die die 
mŸndlichen PrŸfungen durchfŸhren, die 
wesentlichen AblŠufe, bewerten die 
PrŸfungsleistungen und halten dabei die fŸr 
die Bewertung erheblichen Tatsachen fest.Ò   

Die mit der Durchführung des Fachgesprächs beauftragten 
Prüfungsausschussmitglieder dokumentieren die 
wesentlichen Abläufe der Prüfung, bewerten die 
Prüfungsleistungen und halten dabei die für die 
Bewertung erheblichen Tatsachen fest (vgl. § 17 Absatz 4 
MPVerfVO). 
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¤ 6  

(ggf.) Situationsaufgabe 

(1) Die Situationsaufgabe ist 
auftragsorientiert und vervollstŠndigt 
den Nachweis der beruflichen 
Handlungskompetenz fŸr die Meister -
prŸfung i m x- Handwerk / y - Gewerbe.  

  
 

(2) Als Situationsaufgabe ist/sind  
fŸr einen vom MeisterprŸfungsa usschuss 
vorgegebenen Auftrag folgende  
Arbeit/en  auszufŸhren. HierfŸr kommen 
in Betracht:  

1.   z.B. eine Schriftarbeit mit 
Symbolen oder Ornamenten entwerfen 
und herstellen,  

2.  z.B. Fehler -  und Stšrungssuche an É 
durchfŸhren, Fehler beheben und 
Arbeiten d okumentieren,  

3.   z.B.  Fehler und MŠngel an  Ferti -
gungserzeugnissen sowie Stšrungen 
an Fertigungseinrichtungen unter 
BerŸcksichtigung von QualitŠt, 
Zeit, Materialeinsatz und Arbeits -
organisation feststellen, eingren -
zen und beheben sowie Ergebnisse 
dokumentieren. Bei der Aufgaben -
stellung sind Fertigungserzeugnisse 
zu wŠhlen,  die nicht Gegenstand 
des MeisterprŸfungsprojektes waren.  

 

(3) Die Gesamtbewertung der 
Situationsaufgabe wird aus dem 
arithmetischen Mittel der 
Einzelbewertungen nach Absatz 2 
gebilde t .  

Die Situationsaufgabe vervollständigt den Nachweis der 
beruflichen Handlungskompetenz in den Gewerben, in 
denen die Breite des Gewerbes nicht gänzlich oder nur 
unzureichend über das Meisterprüfungsprojekt abgebildet 
werden kann.  

Als Situationsaufgabe sind die in der jeweiligen 
Meisterprüfungsverordnung näher beschriebenen 
berufstypischen (Arbeits-)Aufgaben (aus der betrieblichen 
Praxis) durchzuführen. Auch hier muss sich das Niveau 
der Leistungen deutlich vom Gesellenniveau 
unterscheiden. Wie auch das Meisterprüfungsprojekt ist 
die Situationsaufgabe auftragsorientiert. Der Prüfling soll 
hierbei auch nachweisen, dass er  

• die (Arbeits-)Aufgabe, die ihm gestellt wurde, in 
sinnvolle Arbeitsschritte gliedern und seine 
Vorgehensweise inhaltlich und zeitlich angemessen 
planen kann, 

• in der Lage ist, die einzelnen Arbeitsschritte 
fachgerecht durchzuführen, 

• die einzelnen Arbeitsschritte reflektieren sowie die 
Arbeitsergebnisse kontrollieren, Fehler vermeiden 
und beheben kann. 

Bei der Situationsaufgabe kommt es vor allem auf die 
Ausführung der Arbeiten (Arbeitsprozess) an; dies bedingt 
eine permanente Beobachtung und Überwachung durch 
die Prüfer.  

Weitere Literaturhinweise: 

Zur ausführlichen Erläuterung der Bewertung 
handlungsorientierter Aufgaben in der Meisterprüfung 
vgl. SCHAUMANN 2003b, S. 74 ff.; vgl. auch 
WEICHBRODT 2003, S. 103 ff. 

Exemplarische Prüfungsaufgaben mit Lösungshinweisen 
wurden im Rahmen des Projektes „Reform des 
Meisterprüfungsprüfungssystems als Aufgabe der 
Organisationsentwicklung“ entwickelt (vgl. hierzu 
ausführlich: ESSER 2003, S. 167 ff.). 
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 Allgemeine Verfahrensregelungen zu § 6 
(Situationsaufgabe) ergeben sich aus der 
Meisterprüfungsverfahrensverordnung:  

 ¤ 18 Absatz 1 MPVerfVO  

ã(1) Der Vorsitzende soll mindestens drei 
Mitglieder mit de r DurchfŸhrung der 
Situationsaufgabe oder der Arbeitsprobe 
beauftragen. In begrŸndeten AusnahmefŠllen 
genŸgt die Beauftragung von zwei 
Mitgliedern, wenn die sachgemŠ§e 
DurchfŸhrung der PrŸfung gewŠhrleistet ist. 
Zwei der Beauftragten Mitglieder mŸssen in 
dem Handwerk oder in dem handwerksŠhnlichen 
Gewerbe, fŸr das der 
MeisterprŸfungsausschuss errichtet ist, die 
MeisterprŸfung abgelegt haben oder das 
Recht zum Ausbilden von Lehrlingen 
besitzen. Der MeisterprŸfungsausschuss kann 
bestimmen, dass die Situations aufgabe oder 
die Arbeitsprobe in einer GruppenprŸfung 
durchgefŸhrt wird.Ò   

Das heißt: Wie im Meisterprüfungsprojekt und im 
Fachgespräch hat der Vorsitzende nach 
§ 18 Absatz 1 MPVerfVO das Recht, die Durchführung 
der Situationsaufgabe auf mindestens drei Mitglieder des 
Meisterprüfungsausschusses zu delegieren. In begründeten 
Fällen genügt die Beauftragung von zwei Mitgliedern, 
wenn die sachgemäße Prüfungsdurchführung 
gewährleistet ist (vgl. § 18 Absatz 1 Satz 2 MPVerfVO). 
Auch hier sind die Gründe, die für und gegen das 
Abweichen vom Kollegialprinzip sprechen, abzuwägen.  

Der Meisterprüfungsausschuss kann außerdem 
bestimmen, dass die Situationsaufgabe in einer 
Gruppenprüfung durchgeführt wird (vgl. § 18 Absatz 1 
Satz 4 MPVerfVO). Hier legen dann mehrere Prüflinge 
die Prüfung gleichzeitig ab, was einer „Prüfung in 
Klausur“, das heißt zur gleichen Zeit, am gleichen Ort, 
entspricht. Die Gruppengröße wird, insbesondere durch 
die Erfordernis, dass den mit der Durchführung 
beauftragten Mitgliedern die Begutachtung und 
Urteilsbildung in vollem Maße und Verantwortung 
möglich sein muss, begrenzt (vgl. SCHWANNECKE 2011, 
Kommentar 269a, S. 14). 
 

¤ 18 Absatz 3  MPVerfVO  

ã( 3) Zur Vorbereitung der Beschlu ssfassung 
nach ¤ 21 Absatz 1 dokumentieren die nach 
den AbsŠtzen 1 und 2 beauftragten 
Mitglieder des MeisterprŸfungsausschusses 
die wesentlichen PrŸfungsablŠufe, bewerten 
die PrŸfungsleistungen und halten dabei die 
fŸr die Bewertung erheblichen Tatsachen 
fest.Ò   

Zur Vorbereitung der Beschlussfassung durch den 
Meisterprüfungsausschuss als Kollegialorgan haben die 
mit der Durchführung beauftragten Prüfungsaus-
schussmitglieder die wesentlichen Prüfungsabläufe, die 
bewerteten Prüfungsleistungen sowie die für die 
Bewertung erheblichen Tatsachen zu dokumentieren. 
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Formulierung ohne Situationsaufgabe 

¤ 7  

Prüfungsdauer und Bestehen des Teils I 

 

(1) Das MeisterprŸfungsprojekt dau -
ert x - Arbeitstage. Das FachgesprŠch 
soll hšchstens  30 Minuten dauern.  

 

(2) Das MeisterprŸfungsprojekt und 
das  FachgesprŠch werden gesondert be -
wertet. Die P rŸfungsleistungen im 
MeisterprŸfungsprojekt und im Fachge -
sprŠch werden im VerhŠltnis  3:1 
gewichtet . Hieraus wird eine 
Gesamtbewertung gebildet.  

 

(3) Mindestvoraussetzung fŸr das 
Bestehen des Teils I der MeisterprŸ -
fung ist eine insgesamt ausreichende 
PrŸ fungsleistung, wobei die PrŸfung 
weder im MeisterprŸfungsprojekt noch 
im FachgesprŠch mit weniger als 30 
Punkten bewertet worden sein darf.  

 

 

Formulierung mit Situationsaufgabe 

¤ 7  

Prüfungsdauer und Bestehen des Teils I 

 

(1) Das MeisterprŸfungsprojekt dau -
ert x - Arbeitstage. Das FachgesprŠch 
soll hšchstens 30 Minuten und die 
Situationsaufgabe hšchstens (max.) 
acht  Stunden  dauern.  

 

(2) MeisterprŸfungsprojekt, Fachge -
sprŠch und Situationsaufgabe werden 
gesondert bewertet. Die PrŸfungsleis -
tungen im Meisterp rŸfungsprojekt und 
im FachgesprŠch werden im VerhŠltnis 
3:1 gewichtet . Hieraus wird eine 
Gesamtbewertung gebildet. Diese 
Gesamtbewertung wird zum PrŸfungser -
gebnis der Situationsaufgabe im Ver -
hŠltnis 2:1 gewichtet.  

 

(3) Mindestvoraussetzung fŸr das 
Besteh en des Teils I der MeisterprŸ -
fung ist eine insgesamt ausreichende 
PrŸfungsleistung, wobei die PrŸfung 
weder im MeisterprŸfungsprojekt noch 
im FachgesprŠch noch in der Situati -
onsaufgabe mit weniger als 30 Punkten 
bewertet worden sein darf.  

Die Formulierung des § 7 variiert, je nachdem, ob für den 
Teil I in der Meisterprüfungsverordnung des jeweiligen 
Gewerbes eine Situationsaufgabe vorgesehen ist. (Zur 
BegrŸndung, wann eine Situationsaufgabe den Nachweis 
der beruflichen Handlungskompetenz in Teil I 
vervollstŠndigen kann, vgl. die ErlŠuterungen zum ¤ 6 des 
Struktur-Entwurfs). 

In § 7 Absatz 1 Struktur-Entwurf wird die Prüfungsdauer 
des Meisterprüfungsprojekts und des Fachgesprächs sowie 
ggf. der Situationsaufgabe angegeben. 

Die Prüfungsdauer des Meisterprüfungsprojekts variiert in 
den ab dem Jahr 2000 erlassenen Verordnungen. Die 
Gründe für die unterschiedlichen Prüfungsdauern liegen in 
den jeweiligen Besonderheiten der Gewerbe, das heißt 
bspw. Komplexität der Kundenanforderungen 
und -aufträge sowie der durchzuführenden Arbeiten.  

 

In den ab 2000 erlassenen Verordnungen, die eine 
Situationsaufgabe vorsehen, sind dafür Prüfungsdauern 
von zwei  bis acht Stunden  vorgesehen. Acht Stunden 
sind laut Struktur-Entwurf als Höchstgrenze für die 
Situationsaufgabe festgeschrieben. 

Die Prüfungsleistungen im Teil I, das heißt das 
Meisterprüfungsprojekt, das darauf bezogene Fach-
gespräch sowie die Situationsaufgabe, sind vom 
Meisterprüfungsausschuss gesondert zu bewerten.  

Die Prüfungsleistungen im Meisterprüfungsprojekt und im 
Fachgespräch werden im Verhältnis 3:1 gewichtet. 
Hieraus wird eine Gesamtbewertung gebildet, die zum 
Prüfungsergebnis der Situationsaufgabe im Verhältnis 2:1 
gewichtet wird. In den Verordnungen, die keine 
Situationsaufgabe vorsehen, bilden die Prüfungsleistungen 
des Meisterprüfungsprojekts und des Fachgesprächs die 
Gesamtbewertung des Teils I.  Da nach § 23 MPVerfVO 
über jeden Teil der Meisterprüfung eine Niederschrift zu 
fertigen ist, in der auch Angaben über die Bewertung der 
Prüfungsbereiche enthalten sein müssen, empfiehlt es sich 
für den Meisterprüfungsausschuss, alle Bewertungen in 
einem Protokoll zu dokumentieren. 

 

Mindestvoraussetzung für das Bestehen des Teils I ist, wie 
in allen vier Teilen der Meisterprüfung, eine insgesamt 
ausreichende Prüfungsleistung, das heißt es sind 
mindestens 50 Punkte nach dem Bewertungsschlüssel 
nach § 20 MPVerfVO zu erzielen. Diese ausreichende 
Prüfungsleistung wird mit der Restriktion versehen, dass 
das Meisterprüfungsprojekt, das Fachgespräch sowie die 
Situationsaufgabe im Einzelnen mit mindestens 30 
Punkten, das heißt mindestens mit der Note mangelhaft, 
bewertet wurde. Sollte eine dieser Prüfungsleistungen mit 
weniger als 30 Punkten bewertet worden sein, so gilt der 
Teil I der Meisterprüfung als „nicht bestanden“. 
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8 Bei Handwerken der Anlage A HwO muss hier „erforderliche“ stehen, bei Handwerken der Anlage B HwO 

„besondere“ eingesetzt werden.  
A-Handwerke (¤ 45 Absatz 3): ã...hat der PrŸfling [...] nachzuweisen, dass er [...] die 
erforderlichen fachtheoretische Kenntnisse (Teil II), die erforderlichen 
betriebswirtschaftlichen Kenntnisse, kaufmŠnnischen und rechtlichen  Kenntnisse 
(Teil III) sowie die erforderlichen berufs -  und arbeitspŠdagogischen Kenntnisse 
(Teil IV) besitzt. “ 
B-Handwerke (¤51 a Absatz 3): ã...hat der PrŸfling [...] nachzuweisen, dass er [...] 
besondere fachtheoretische Kenntnisse (Teil II), besondere betriebswirtschaftliche 
Kenntnisse, kaufmŠnnische und rechtliche Kenntnisse (Teil III) sowie die 
erforderlichen berufs -  und arbeitspŠdagogischen Kenntnisse (Teil IV) besitzt. “ 

„Anders als in Gewerben der Anlage A ist der Meisterabschluss in Anlage B - Gewerben nicht 
Zugangsvoraussetzung zur Selbstständigkeit. Vielmehr ist er als Ausweis einer gegenüber anderen 
Selbstständigen in einem Gewerbe der Anlage B herausgehobenen Qualifikation ausgestaltet. Damit ist jedoch 
kein Niveauunterschied zwischen den beiden Meisterabschlüssen (Anlage A bzw. Anlage B) verbunden. Das 
gegenüber anderen Selbstständigen herausgehobene Niveau des Meisters ergibt sich aus der Anforderung, 
Tätigkeiten in dem betreffenden Gewerbe meisterhaft verrichten zu können, und höherwertige, "besondere" 
fachtheoretische sowie betriebswirtschaftliche/kaufmännische und rechtliche Kenntnisse nachweisen zu 
müssen“ (DEUTSCHER BUNDESTAG 2003 (Bundestagsdrucksache 15/1206), S. 37). 

¤ 8  

Ziel, Gliederung und Inhalt des Teils 

II 

(1) Durch die PrŸfung in Teil II 
hat der PrŸfling in den in Absatz 2 
Nummer 1 bis 3 genannten Handlungs -
feldern seine berufliche Handlungs -
kompetenz dadurch nachzuweisen, dass 
er die erforderlichen / besonderen 8 
fachtheoretischen Kenntnisse im x-
Handwerk/y - Gewerbe  zur Lšsung 
komplexer beruflicher Aufgaben -
stellungen anwenden kann.  

 

(2) In jedem der nachfolgend aufge -
fŸhrten Handlungsfelder ist mindestens 
eine komplexe fallbezogene Aufgabe zu 
bearbeiten. Die fall bezogenen Aufgaben 
sind handwerksspezifisch, wobei die in 
den Handlungsfeldern aufgefŸhrten Qua -
lifikationen auch handlungsfeld -
Ÿbergreifend verknŸpft werden kšnnen.  

 

 

 

Der Struktur-Entwurf für den Teil II der Meisterprüfung 
sieht in der Regel drei Handlungsfelder vor, in denen der 
Prüfling seine berufliche Handlungskompetenz 
nachzuweisen hat: Das handwerksindividuelle bzw. 
berufsbezogene technik-akzentuierte Handlungsfeld und 
die Handlungsfelder „Auftragsabwicklung“ und 
„Betriebsführung und Betriebsorganisation“. 

Im Teil II der Meisterprüfung sind mit den 
Handlungsfeldern ‚AuftragsabwicklungÕ sowie 
‚BetriebsfŸhrung und BetriebsorganisationÕ 
betriebswirtschaftliche Qualifikationen in die Prüfung der 
fachtheoretischen Kenntnisse integriert. Hierdurch werden 
die unternehmerischen Anforderungen in der alltäglichen 
Abwicklung der Leistungserstellung aber auch an der 
Führung und Organisation des betrieblichen Geschehens 
gewerbespezifisch auf der Prüfungsebene verankert. Diese 
sind darauf gerichtet, dass handwerklich hochwertige 
Leistungen marktorientiert und wettbewerbsfähig 
angeboten und abgewickelt werden. 

Während hierbei das Handlungsfeld ‚AuftragsabwicklungÕ 
als eine Art Kernprozess des Handwerksbetriebs 
verstanden wird, bezieht sich das Handlungsfeld 
‚BetriebsfŸhrung und BetriebsorganisationÕ eher auf die 
Unterstützungs- und operativen Führungsprozesse bei der 
Leistungserstellung im Handwerksbetrieb mit einem 
deutlichen Fokus auf der Gestaltung der kurz- bis 
mittelfristigen Auftragsabwicklung.  

Nach § 8 Absatz 1 Struktur-Entwurf soll die Prüfung im 
Teil II die berufliche Handlungskompetenz des Prüflings, 
insbesondere in der Anwendung der erforderlichen 
fachtheoretischen Kenntnisse während der Lösung 
komplexer beruflicher Aufgabenstellungen, ersichtlich 
werden lassen. Diese Problemlösungen erfordern in der 
betrieblichen Praxis in der Regel ein ganzheitliches 
Denken bzw. Handeln. Entsprechend erfolgt in 
§ 8 Absatz 2 Struktur-Entwurf der Hinweis, die 
Qualifikationen in der Prüfung auch handlungs-
feldübergreifend zu verknüpfen. Aus berufspädagogischer 
Sicht kann durch den Einsatz von fallbezogenen Aufgaben 
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– trotz ihres in der Regel höheren Erstellungs- und zum 
Teil Auswertungsaufwands – der Berufs- und Praxisbezug 
besonders deutlich repräsentiert werden. Deshalb ist in 
jedem der Handlungsfelder des Teils II mindestens eine 
solche komplexe fallbezogene Aufgabe zu bearbeiten. 

Da es sich beim Teil II um eine schriftliche Prüfung 
handelt, sind die in den Handlungsfeldern aufgeführten 
Qualifikationsformulierungen rein kognitiver Natur, das 
heißt der Prüfling hat die berufsbezogenen Sachverhalte 
bspw. zu analysieren und zu bewerten sowie 
Problemlösungen aufzuzeigen und zu begründen.  

 

Anforderungen an fallbezogene Aufgaben in Teil II 

Fallbezogene Aufgaben stellen eine aus 
berufspädagogischer Sicht besonders geeignete Methode 
dar, den Prüfling mit einer aus der Handwerkspraxis 
gewonnenen Situation zu konfrontieren, die er zunächst zu 
analysieren hat, um anschließend für die mit ihr 
einhergehenden Probleme geeignete Lösungsmöglich-
keiten entwickeln und begründen zu können. Im 
Besonderen veranlassen die fallbezogenen Aufgaben den 
Prüfling im Teil II dazu, sich mit der Lösung eines 
komplexen Technikproblems und mit den Anforderungen 
der Auftragsabwicklung sowie Betriebsführung 
und -organisation auseinanderzusetzen.  

Aus berufspädagogischer Sicht lassen sich folgende 
Merkmale handlungsorientierter Fallaufgaben 
herausstellen (vgl. hierzu auch WEICHBRODT 2003, S. 94 
ff.):  

- Fall- bzw. Situationsbeschreibung mit komplexer, 
herausfordernder und praxisbezogener Problem-
stellung, das heißt 

o dem Problem kann auf unterschiedlichen Wegen 
begegnet werden 

o das Problem stellt eine Barriere oder 
Schwierigkeit für den Prüfling dar, zu dessen 
Lösung er sein Wissen aktivieren und neu 
kombinieren bzw. vervollständigen muss 

o das Problem ist auf eine typische berufliche 
Handlungssituation bezogen 

- die Problemlösung erfordert ein Analysieren und 
Bewerten des Problems, Aufzeigen und 
Dokumentieren von Lösungswegen sowie eine 
begründete Entscheidung 

- die zur Fallbearbeitung benötigten Hilfsmittel und 
Zusatzinformationen stehen dem Prüfling zur 
Verfügung 

- die für die Fallbearbeitung zur Verfügung stehende 
Zeit entspricht der jeweiligen Komplexität des Falls 

Weitere Literaturhinweise: 
Als Empfehlung zur Gestaltung fallbezogener Aufgaben 
in der Meisterprüfung im Handwerk vgl. SCHAUMANN 
2003a. 
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 Allgemeine Verfahrensregelungen zur 
Durchführung schriftlicher Prüfungen im Teil II 
und deren Organisation ergeben sich aus der 
Meisterprüfungsverfahrensverordnung: 

 ¤ 19 AbsŠ tze 1 bis 3 MPVerfVO  

ã(1) FŸr die DurchfŸhrung schriftlicher 
PrŸfungen in den Teilen II, III und IV der 
MeisterprŸfung kann der Vorsitzende eine 
Person mit der Aufsicht wŠhrend der PrŸfung 
beauftragen, die nicht Mitglied des 
MeisterprŸfungsausschusses sein  muss.  

(2) Der Vorsitzende hat mindestens zwei 
Mitglieder mit der Bewertung der 
schriftlichen PrŸfungsleistungen in den 
Teilen II, III und IV der MeisterprŸfung zu 
beauftragen. Zwei der Mitglieder, die mit 
der Bewertung der schriftlichen 
PrŸfungsleistungen  im Teil II beauftragt 
sind, mŸssen in dem Handwerk oder in dem 
handwerksŠhnlichen Gewerbe, fŸr das der 
MeisterprŸfungsausschuss errichtet ist, die 
MeisterprŸfung abgelegt haben oder das 
Recht zum Ausbilden von Lehrlingen 
besitzen. Von den Mitgliedern, die  mit der 
Bewertung der schriftlichen 
PrŸfungsleistungen in den Teilen III und IV 
der MeisterprŸfung beauftragt sind, muss 
eines die Voraussetzungen des ¤ 48 Absatz 5 
oder des ¤ 51b Absatz 6 der 
Handwerksordnung erfŸllen.  

(3) Die Aufsicht fŸhrend Person 
dok umentiert die PrŸfung in ihren 
wesentlichen AblŠufen. Zur Vorbereitung der 
Beschlussfassung nach ¤ 21 Absatz 1 
bewerten die in Absatz 2 genannten 
Mitglieder des MeisterprŸfungsausschusses 
die PrŸfungsleistungen und halten die fŸr 
die Bewertung erheblichen Tatsachen fest.Ò   

Der Vorsitzende des Meisterprüfungsausschusses kann 
nach § 19 Absatz 1 MPVerfVO eine Person mit der 
Aufsicht während der Prüfung beauftragen. Um den 
ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung sicherzustellen, 
kommt ihr außerdem die Aufgabe zu, die Prüfung in ihren 
wesentlichen Abläufen zu dokumentieren (vgl. § 19 
Absatz 3 Satz 1 MPVerfVO). Diese Person muss nicht 
Mitglied des Meisterprüfungsausschusses sein (vgl. § 19 
Absatz 1 MPVerfVO).  

Nach § 19 Absatz 2 MPVerfVO hat der Vorsitzende 
ferner das Recht (nicht aber die Pflicht) mindestens zwei 
Mitglieder mit der Bewertung der schriftlichen 
Prüfungsleistungen zu beauftragen. Auch in diesem Fall 
hat er die Gründe, die für und gegen das Abweichen vom 
Kollegialprinzip sprechen, gegeneinander abzuwägen.  

Zwei der mit der Bewertung beauftragten Prüfer müssen 
in dem Handwerk (oder handwerksähnlichen Gewerbe) 
die Meisterprüfung abgelegt haben oder das Recht zum 
Ausbilden von Lehrlingen besitzen (vgl. § 19 Absatz 2 
Satz 2 MPVerfVO). 
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Zur Vorbereitung der Beschlussfassung durch den 
Meisterprüfungsausschuss als Kollegialorgan bewerten die 
benannten Prüfer die Prüfungsleistungen und halten die 
für die Bewertung erheblichen Tatsachen fest (vgl. § 19 
Absatz 3 Satz 2 MPVerfVO). 

 

1.(Handwerksindividuelles 
Handlungsfeld) 

Der PrŸfling hat nachzuweisen, dass  
er in der Lage ist, (z.B. gestalte -
rische, konstruktionstechnische, 
fertigungstechnische etc.)  Aufgaben 
unter BerŸcksichtigung wirtschaft -
licher und škologischer Aspekte in 
einem x -  Betrieb  zu bearbeiten. 
Dabei soll  er berufsbezogene 
Sachverhalte analysieren und 
bewerten. Bei der jeweiligen 
Aufgabenstellung sollen mehrere der 
unter den  Buchstaben a bis x  
aufgefŸhrten Qualifikationen  
verknŸpft werden:  

(handwerksspezifische Kompetenzen 
durch die Angabe von Verben 
verdeutlichen) - beispielsweise:  

a)  z.B. Arten und Eigenschaften 
sowie Be -  und Verarbeitung von 
Werkstoffen und Werkstoff -
verbindungen beurteilen;  
Verwendungszwecken zuordnen ,  

b)  z.B. technische Daten bewerten  
und Verwendungszwecken zuordnen  
und Zuordnung begr Ÿnden,  

c)  etc.  

 

 

Das erste Handlungsfeld im Teil II ist in der Regel das 
berufsbezogene technikakzentuierte Handlungsfeld. Der 
Prüfling hat hier nachzuweisen, dass er in der Lage ist, die 
im jeweiligen Beruf vorherrschenden, z. B. 
gestalterischen, konstruktionstechnischen, fertigungs-
technischen usw. Aufgaben auch unter Berücksichtigung 
wirtschaftlicher und ökologischer Aspekte zu bearbeiten.  

 

2. Auftragsabwicklung 

Der PrŸfling hat nachzuweisen, dass 
er in der Lage ist, Auftragsabwick -
lungsprozesse in ei nem x -  Betrieb , 
auch unter Anwendung branchenŸbli -
cher Software, erfolgs - , kunden -  
und qualitŠtsorientiert zu planen, 
deren DurchfŸhrung zu kontrollieren 
und sie abzuschlie§en. Bei der 
jeweiligen Aufgabenstellung sollen 
mehrere der unter den Buchstaben a 
bis x aufgefŸhrten Qualifikationen  
verknŸpft  werden:  

a)  Mšglichkeiten der 
Auftragsbeschaffung darstellen,  

b)  Angebotsunterlagen erstellen und 
Angebote auswerten, 
Angebotskalkulation durchfŸhren,  

c)  Methoden und Verfahren der 
Arbeitsplanung und - organisati on 
unter BerŸcksichtigung der (z.B. 
Fertigungs - , Verarbeitungs - , 
Herstellungs - , AusfŸhrungs - , 
Instandsetzungstechnik), (z.B. 
der Montage, gestalterischer 
Aspekte) ,  des Einsatzes von 

Im zweiten Handlungsfeld gilt es, berufsbezogene 
Auftragsabwicklungsprozesse, auch unter Anwendung 
branchenüblicher Software, erfolgs-, kunden- und 
qualitätsorientiert zu planen, deren Durchführung zu 
kontrollieren und sie abzuschließen. 
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Personal, Material, Maschinen und 
GerŠten bewerten, dabei 
qualitŠtssichern de Aspekte 
darstellen sowie Schnittstellen 
zwischen Arbeitsbereichen 
berŸcksichtigen,  

d)  berufsbezogene rechtliche 
Vorschriften und technische 
Normen sowie allgemein  anerkannte 
Regeln der Technik anwenden, 
insbesondere Haftung (z.B. bei 
der Herstellung, de r 
Instandhaltung und bei 
Dienstleistungen)  beurteilen,  

e)  (technische) ArbeitsplŠne, 
Skizzen und Zeichnungen erarbei -
ten sowie vorgegebene Arbeits -
plŠne, Skizzen und Zeichnungen 
bewerten und korrigieren; (dabei 
auch Informations -  und 
Kommunikationssysteme anwenden),  

f)  auftragsbezogenen Einsatz von 
(Material/Werkstoffen)  Maschinen 
und GerŠten bestimmen und 
begrŸnden,  

g)  UnterauftrŠge vergeben und 
kontrollieren,  

h)  Schadensaufnahme an (z.B. Fahr -
zeugen, Maschinen, GerŠten, Bau -
werken etc.) darstellen, Insta nd-
setzungsmethoden vorschlagen und 
die erforderliche Abwicklung 
festlegen,  

i)  Nachkalkulation durchfŸhren;  

 

3. Betriebsführung und 
   Betriebsorganisation 

Der PrŸfling hat nachzuweisen, dass 
er in der Lage ist, Aufgaben der 
BetriebsfŸhrung und Betriebsorga -
nisation in ein em x -  Betrieb  unter 
BerŸcksichtigung der rechtlichen 
Vorschriften, auch unter Anwendung 
von Informations -  und Kommunika -
tionssystemen, wahrzunehmen. Bei 
der jeweiligen Aufgabenstellung 
sollen mehrere der unter den 
Buchstaben  a bis  x  aufgefŸhrten 
Qualifika tionen verknŸpft werden:  

a)  betriebliche Kosten ermitteln, 
dabei betriebs wirtschaftliche 
ZusammenhŠnge berŸcksichtigen,  

b)  betriebliche Kostenstrukturen 
ŸberprŸfen; betriebliche 
Kennzahlen ermitteln,  

c)  Marketingma§nahmen zur 
Kundenpflege und zur Gewinnu ng 
neuer Kunden vor dem Hintergrund 
technischer und wirtschaftlicher 
Entwicklungen erarbeiten,  

d)  Bedeutung des betrieblichen 
QualitŠtsmanagements fŸr den 
Unternehmenserfolg darstellen, 

Das dritte Handlungsfeld erfordert vom Prüfling 
berufsbezogene Aufgaben der Betriebsführung und –
organisation, auch unter Berücksichtigung von rechtlichen 
Vorschriften und unter Anwendung von Informations- und 
Kommunikationssystemen, wahrzunehmen. 
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Ma§nahmen des QualitŠtsmanage -
ments festlegen und begrŸnden, 
Dokumenta tionen bewerten,   

e)  Aufgaben der Personalverwaltung 
wahrnehmen; Notwendigkeit der 
Personalentwicklung, insbesondere 
in AbhŠngigkeit von Auftragslage 
und Auftragsabwicklung, 
begrŸnden,  

f)  betriebsspezifische Ma§nahmen zur 
Einhaltung der arbeitsschutz -
rech tlichen Bestimmungen und des 
Umweltschutzes entwickeln; 
Gefahrenpotenziale beurteilen und 
Ma§nahmen zur Gefahrenvermeidung 
und - beseitigung festlegen,  

g)  gewerkspezifische Betriebsaus -
stattung (und Lagerausstattung 
sowie logistische Prozesse)  
planen und da rstellen,  

h)  Nutzen des Einsatzes von 
Informations -  und Kommunika -
tionssystemen, insbesondere fŸr 
Kundenbindung und Ðpflege sowie 
Warenwirtschaft begrŸnden,  

i)  Nutzen zwischenbetrieblicher 
Kooperationen auftragsbezogen 
prŸfen, Konsequenzen, insbe -
sondere f Ÿr die betriebsinterne 
Organisation sowie das 
betriebliche Personalwesen, 
aufzeigen und bewerten.  

¤ 9  

Prüfungsdauer und Bestehen des Teils 
II 

(1) Die PrŸfung in Teil II ist 
schriftlich durchzufŸhren und dauert 
in jedem Handlungsfeld drei Stunden. 
Eine PrŸfungsda uer von sechs  Stunden 
tŠglich darf nicht Ÿberschritten 
werden.  

(2) Die Gesamtbewertung des Teils 
II wird aus dem arithmetischen Mittel 
der Einzelbewertungen der 
Handlungsfelder nach ¤ x  Absatz y  
gebildet.  

 

Die Regelungen zur Prüfungsdauer im Teil II sind sprach-
lich präzisiert worden: Die vorherige Formulierung ãnicht 
lŠnger alsÒ entfŠllt, wodurch eine Festschreibung der 
Prüfungsdauer auf drei Stunden in jedem Handlungsfeld 
erfolgt. Hiermit soll zwei Aspekten begegnet werden. 
Zum einen hatte der Wortlaut „nicht länger als“ in der 
Prüfungspraxis immer wieder zu Auslegungsschwierig-
keiten geführt. Zum anderen deutet die zeitliche Bemes-
sung nun darauf hin, dass die Komplexität der jeweiligen 
Prüfungsanforderungen in den Handlungsfeldern gleich zu 
bemessen ist und diese deshalb zu gleichen Teilen in die 
Ermittlung des Gesamtergebnisses des Teils II einfließen. 
Im Hinblick auf die Organisation der schriftlichen Prüfung 
im Teil II muss darauf geachtet werden, dass eine 
Prüfungsdauer von sechs Stunden am Tag nicht über-
schritten werden darf. Pausenregelungen sind 
entsprechend zu berücksichtigen. 

(3) Wurden in hšchstens zwei der in 
¤ x  Absatz y  genannten Handlungsfelder 
jeweils mindestens 30 und weniger als 
50 Punkte erreicht, kann in einem 
dieser Handlungsfelder e ine mŸndliche 
ErgŠnzungsprŸfung durchgefŸhrt werden, 
wenn diese das Bestehen des Teils II 
der MeisterprŸfung ermšglicht.  

Der Teil II sieht in einem von höchstens zwei mit der Note 
„mangelhaft“ bewerteten Handlungsfeldern eine 
mündliche Ergänzungsprüfung vor. Allerdings nur, wenn 
die Ergänzungsprüfung das Bestehen des Teils II (das 
heißt eine insgesamt ausreichende Prüfungsleistung) 
ermöglicht. Damit wird die Ergänzungsprüfung gegenüber 
früheren Regelungen auf Handlungsfelder begrenzt, die 
mit man-gelhafter Leistung abgelegt wurden. Somit wird 
auch klargestellt, dass eine Ergänzungsprüfung nur  ein 
Prüfelement zum Bestehen der Prüfung ist, nicht aber zur 
Notenverbesserung. 
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¤ 17 Absatz 2  MPVerfVO  

ãDie ErgŠnzungsprŸfung wird auf Antrag des 
PrŸflings durchgefŸh rt. Sie ist als 
EinzelgesprŠch zu fŸhren und soll je 
PrŸfling hšchstens 20 Minuten dauern. Das 
Ergebnis der jeweiligen schriftlichen 
PrŸfung und der ErgŠnzungsprŸfung ist im 
VerhŠltnis 2:1 zu.Ò   

Die Ergänzungsprüfung ist nach § 17 Absatz 2 
MPVerfVO auf Antrag des Prüflings durchzuführen. Sie 
wird als Einzelgespräch geführt und soll je Prüfling 
höchstens 20 Minuten dauern. 

Wurde eine Ergänzungsprüfung durchgeführt, dann sind 
das Ausgangsergebnis der schriftlichen Prüfung im 
jeweiligen Handlungsfeld und das Ergebnis der 
mündlichen Ergänzungsprüfung im Verhältnis 2:1 zu 
gewichten (vgl. § 17 Absatz 2 Satz 3 MPVerfVO). 

 

 

¤ 17 Absatz 3  MPVerfVO  

ãFŸr ErgŠnzungsprŸfungen und sonstige in 
MeisterprŸfungsverordnungen vorgesehene 
mŸndliche PrŸfungen gelten Absatz 1 SŠt ze 2 
und 3 mit der Ma§gabe, dass in Teil II zwei 
der beauftragten Mitglieder in dem Handwerk 
oder in dem handwerksŠhnlichen Gewerbe, fŸr 
das der MeisterprŸfungsausschuss errichtet 
ist, die MeisterprŸfung abgelegt haben oder 
das Recht zum Ausbilden von Lehr lingen 
besitzen mŸssen; in den Teilen III und IV 
muss eines der beauftragten Mitglieder die 
Voraussetzungen des ¤ 48 Absatz 5 oder des 
¤ 51b Absatz 6 der Handwerksordnung 
erfŸllen. Der MeisterprŸfungsausschuss kann 
bestimmen, dass sonstige in 
MeisterprŸfun gsverordnungen vorgesehene 
mŸndliche PrŸfungen in einem 
GruppengesprŠch durchzufŸhren sind.Ò   

Der Vorsitzende des Meisterprüfungsausschusses hat auch 
in diesem Fall ein Delegationsrecht (vgl. § 17 Absatz 3 
Satz 1 MPVerfVO). Er hat das Recht (nicht aber die 
Pflicht) drei Mitglieder mit der Durchführung der 
Ergänzungsprüfung zu beauftragen. In Ausnahmefällen 
genügt die Beauftragung von zwei Mitgliedern, wenn dies 
die sachgemäße Durchführung der Prüfung nicht 

 

gefährdet. Das heißt der Vorsitzende hat genau zu prüfen, 
ob es auch aus prüfungsdiagnostischer Sicht ausreicht, 
wenn die Bewertung nur von zwei sachkundigen 
Mitgliedern des Meisterprüfungsausschusses 
vorgenommen wird. Zwei der mit der Durchführung der 
Ergänzungsprüfung beauftragten Prüfungsausschussmit-
glieder müssen in dem betreffenden Handwerk (oder 
handwerksähnlichen Gewerbe) die Meisterprüfung 
abgelegt haben oder das Recht zum Ausbilden von 
Lehrlingen besitzen (vgl. § 17 Absatz 3 MPVerfVO). 
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(4) Mindestvoraussetzung fŸr das 
Bestehen des Teils II der  
MeisterprŸfung ist eine insgesamt 
ausreichende PrŸfungsleistung. Die 
PrŸfung des Teils II ist nicht 
bestanden, wenn  

1. ein Handlungsfeld mit weniger als 
30 Punkten bewertet worden ist oder  

2.  nach durchgefŸhrter 
ErgŠnzungsprŸfung zwei 
Handlungsfelder jewe ils mit weniger 
als 50 Punkten bewertet worden 
sind.  

 

Bei der Bestehensregelung in Teil II gilt als 
Mindestvoraussetzung für das Bestehen zwar weiterhin 
eine insgesamt ausreichende Prüfungsleistung, jedoch 
wird in einer Negativabgrenzung nun zusätzlich 
ausgedrückt, in welchen Fällen die Meisterprüfung nicht 
bestanden ist, nämlich:  

1. wenn ein Handlungsfeld mit weniger als 30 Punkten 
(das heißt mit ungenügend) bewertet worden ist oder 

2. wenn nach durchgeführter Ergänzungsprüfung zwei 
Handlungsfelder jeweils mit weniger als 50 Punkten 
bewertet worden sind (das heißt wenn nach 
durchgeführter Ergänzungsprüfung immer noch zwei 
mangelhafte Prüfungsleistungen vorliegen). 

 

¤ 10  

Allgemeine Prüfungs- und 
Verfahrensregelungen, weitere 
Regelungen zur Meisterprüfung 

(1)  Di e Vorschriften der Meister -
prŸfungsverfahrensverordnung vom 17. 
Dezember 2001 (BGBl. I S. 4154) in der 
jeweils geltenden Fassung bleiben 
unberŸhrt.  

(2) Die PrŸfung in den Teilen III 
und IV der MeisterprŸfung bestimmt 
sich nach der Allgemeinen Meister -
prŸfu ngsverordnung vom 26. Oktober 
2011 (BGBl. I. S. 2149) in der jeweils 
geltenden Fassung.  

Mit dem neuen § 10 erfolgt im Struktur-Entwurf der 
Hinweis auf das Zulassungs- und allgemeine 
Prüfungsverfahren, geregelt durch die MPVerfVO vom 
17. Dezember 2001(BGBl. I S. 4154), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 26. Oktober 2011 (BGBl. I S. 
2145. Das heißt, für alle Regelungen, die das allgemeine 
Prüfungsverfahren der Meisterprüfung betreffen, ist 
zusätzlich die Meisterprüfungsverfahrensverordnung 
(MPVerfVO) heranzuziehen bzw. anzuwenden. 

Darüber hinaus wird in Absatz 2 auf die Regelungen der 
AMVO (Prüfung in den Teilen III und IV) verwiesen. 

 

¤ 11  

Übergangsvorschrift 

(1) Die bis zum (Tag vor dem Datum 
des In - Kraft - Tretens)  begonnenen 
PrŸfungsverfahren werden nac h den 
bisherigen Vorschriften zu Ende 
gefŸhrt . Erfolgt die Anmeldung zur 
PrŸfung bis zum Ablauf des (Datum des 
In - Kraft - Tretens + 6 Monate)  sind auf 
Verlangen des PrŸflings die bis zum 
(Tag vor dem Datum des In - Kraft -
Tretens)  geltenden Vorschriften weiter 
anzuwenden.  

(2) PrŸflinge, die die PrŸfung nach 
den bis zum (Tag vor dem Datum des In -
Kraft - Tretens)  geltenden Vorschriften 
nicht bestanden haben und sich bis zum 
(Datum des In - Kraft - Tretens + 2 Jahre)  
zu einer WiederholungsprŸfung anmel -
den, kšnnen auf Verlangen d ie Wieder -
holungsprŸfung nach den bis zum (Tag 
vor dem Datum des In - Kraft - Tretens)  
geltenden Vorschriften ablegen.  
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¤ 12  

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am (Datum)  
in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Verordnung Ÿber das Meist erprŸfungs -
berufsbild und Ÿber die PrŸfungsan -
forderungen in den Teilen I und II der 
MeisterprŸfung fŸr das x -  Handwerk 
vom (Datum) (BGBl. I S. X) au§er 
Kraft.  

 

 

Berlin, den .......................  

Der Bundesminister fŸr Wirtschaft und 
Technologie  

In Ver tretung  
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3.3 Verordnung Ÿber die MeisterprŸfung in den Teilen III und 
IV im Handwerk und in handwerksŠhnlichen Gewerben 
(Allgemeine MeisterprŸfungsverordnung Ð AMVO)  

Das zu Beginn dieser Erläuterungen beschriebene neue Selbstverständnis des 
Handwerksmeisters prägt auch die Verordnung über die Meisterprüfung in den Teilen III und 
IV.9 Durch den Nachweis betriebswirtschaftlicher, kaufmännischer und rechtlicher (Teil III) 
sowie berufs- und arbeitspädagogischer Kenntnisse (Teil IV) hat der Prüfling die Befähigung 
erlangt, einen Betrieb selbständig zu führen, kaufmännische und personalwirtschaftliche 
Leitungsaufgaben wahrzunehmen sowie die Ausbildung durchzuführen.  

Insbesondere durch die Überarbeitung der Teile III (in 2011) und IV (in 2010)  ist es 
gelungen, die Ausrichtung auf das Prinzip der Kompetenz- bzw. Handlungsorientierung nun 
in allen vier Teilen der Meisterprüfung zu implementieren. So bedarf es durch die Auflösung 
der vormals rein fachsystematischen Strukturen im Teil III nun nicht mehr (ausschließlich) 
der Reproduktion von Fachwissen („Grundlagen …. kennen“). Die neuen ganzheitlich 
formulierten Anforderungen handwerksunternehmerischen Handelns greifen vielmehr durch 
die Aufnahme des Unternehmenslebenszyklusgedankens die konkreten beruflichen 
Handlungssituationen im Kontext der Gründung bzw. Übernahme sowie Führung eines 
Unternehmens auf. 
 

 

ErlŠuterung  
neuerer Entwicklungen bei den Rechtsverordnungen und deren Konsequenzen 
fŸr die MeisterprŸfung im Handwerk und in handwerksŠhnlichen Gewerben 

 

                                                
9 Sowohl das Selbstverständnis des Meisters als auch das Prinzip der Kompetenz- bzw. Handlungsorientierung 
findet sich auch der AMVO zugehörigen Rahmenlehrplänen wieder. Für den Rahmenlehrplan zum Teil III vgl. 
GLASL / GREILINGER 2011, für den Rahmenlehrplan zum Teil IV vgl. FORSCHUNGSINSTITUT FÜR 
BERUFSBILDUNG 2010. 

Bundesmin isterium fŸr Wirtschaft und 
Technologie  

 

Verordnung über die Meisterprüfung in 
den Teilen III und IV im Handwerk und 

in handwerksähnlichen Gewerben 

(Allgemeine Meisterprüfungsverordnung - 
AMVO) 

Vom 26. Oktober 2011 (BGBl. I S. 2149)  

 

  
 Auf Grund des ¤  45 Absatz  1 und des 

¤ 51a Absatz 2 der Handwerksordnung, die 
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
11. Juli 2011 (BGBl. I S. 1341) geŠndert 
worden sind, verordnet das 
Bundesministerium fŸr Wirtschaft und 
Technologie im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister ium fŸr Bildung und 
Forschung:  
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¤ 1  

Gegenstand 

Die MeisterprŸfung besteht aus vier 
selbstŠndigen PrŸfungsteilen. Diese 
Verordnung regelt die betriebs -
wirtschaftliche, kaufmŠnnische und 
rechtliche PrŸfung (Teil III) sowie die 
berufs -  und arbeitspŠdagogisch e PrŸfung 
(Teil IV) in der MeisterprŸfung im 
Handwerk und in handwerksŠhnlichen 
Gewerben.  

 

Auch in der AMVO wird mit der Formulierung des 
Gegenstandes der Verordnung in § 1 ein neues 
strukturgebendes Element in die Rechtsverordnung 
aufgenommen. 

a) Vier selbstständige Prüfungsteile:  Die 
Meisterprüfung besteht aus vier rechtlich 
selbständigen Prüfungsteilen (vgl. 
ErlŠuterungen zu ¤ 1 Struktur-Entwurf). 

b) Gegenstand der Verordnung:  Der 
Regelungsgehalt dieser Verordnung bezieht sich 
auf die betriebswirtschaftliche, kaufmännische 
und rechtliche Prüfung (Teil III) sowie die 
berufs- und arbeitspädagogische Prüfung (Teil 
IV) in der Meisterprüfung im Handwerk und in 
handwerksähnlichen Gewerben. Dabei wird die 
Prüfung in beiden Teilen zum einen über die 
Prüfungsanforderungen und zum anderen über 
die handwerks- und gewerbespezifischen 
Verfahrensregelungen beschrieben. Die vormals 
in den § 2 und § 3 der Verordnung über 
gemeinsame Anforderungen in der 
Meisterprüfung im Handwerk geordneten 
Bestimmungen zum „Bestehen der 
Meisterprüfung, Bewertungssystem“ und zur 
„Wiederholung der Meisterprüfung“ werden, da 
es sich um allgemeine Verfahrensregelungen 
handelt, die für alle Meisterprüfungsverfahren 
gleichermaßen gelten, nun in den § 20 
(Bewertungsschlüssel) und  § 22  (Wiederholung 
der Meisterprüfung) MPVerfVO geregelt. Zur 
Klarstellung der Eingrenzung des Gegenstandes 
dieser Verordnung erfolgt der Hinweis auf die 
Regelung der anderen beiden Prüfungsteile in 
§ 6 Absatz 2 AMVO. Ebenso erfolgt ein 
Hinweis auf die Vorschriften über das 
Zulassungs- und allgemeine Prüfungsverfahren 
in § 6 Absatz 1 AMVO. 

¤ 2  

Ziel, Gliederung und Inhalt  
des Teils III 

(1) Durch die PrŸfung in Teil III hat 
der PrŸfling in den in Absatz 2 Nummer 1 
bis 3 genannten Handlungsfeldern seine 
berufliche Handlungsk ompetenz dadurch 
nachzuweisen, dass er als Betriebs -
inhaber, Betriebsinhaberin oder 
FŸhrungskraft betriebswirtschaftliche, 
kaufmŠnnische und rechtliche Probleme 
analysieren und bewerten sowie 
Lšsungswege aufzeigen und dokumentieren 
und dabei aktuelle Entwi cklungen 
berŸcksichtigen kann.  

 

 

Die Zielformulierung findet sich als strukturgebendes 
Merkmal in allen vier Teilen der Meisterprüfung, so 
auch im Teil III, wieder. Es wird angegeben, welche 
Anforderungen im Teil III zum Nachweis der 
beruflichen Handlungskompetenz an den Prüfling 
gestellt werden. 

Mit der Meisterprüfung in Teil III soll die Befähigung 
nachgewiesen werden, das betreffende Handwerk im 
Rahmen eines selbstständig und eigenverantwortlich 
geführten Unternehmens ausüben zu können. Dabei 
verfolgt der Teil III den Anspruch, die 
„betriebswirtschaftlichen, kaufmännischen und 
rechtlichen Kenntnisse“ (§ 45 Absatz 3 HwO bzw. § 
51a Absatz 3 HwO) zu sichern, um damit die 
Voraussetzung zu schaffen, als Handwerks-
unternehmer oder Führungskraft das Unternehmen am 
Markt zu etablieren und dessen wirtschaftliche 
Existenz langfristig und nachhaltig zu sichern. 

Wie auch in den anderen Teilen der Meisterprüfung 
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sind nun auch in den Teil III Handlungsfelder als 
strukturgebendes Element aufgenommen. Die 
Handlungsfelder greifen den Lebenszyklus von 
Unternehmen aus Sicht selbständiger 
Gewerbetreibender auf: Diese müssen ein 
Unternehmen gründen oder übernehmen und es auf- 
oder ausbauen bzw. strategisch fortentwickeln. Für 
beide Aktivitäten ist es erforderlich, die gegebene und 
zukünftige Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens 
einschätzen zu können. In diesen Feldern muss der 
Meister in der Praxis als Betriebsinhaber oder 
Führungskraft planen, beurteilen und Entscheidungen 
treffen sowie letztlich auch verantworten können. Der 
meisterliche Aspekt in den beruflichen Handlungen 
wird durch die Verwendung ganzheitlicher 
Formulierungen deutlich, die, taxonomisch betrachtet, 
ein entsprechendes Niveau widerspiegeln. 

 

(2) In jedem der nachfolgend 
aufgefŸhrten Handlungsfelder ist 
mindes tens eine komplexe fallbezogene 
Aufgabe zu bearbeiten.  

Anforderungen an fallbezogene Aufgaben in Teil III  

Die Anforderungen, die von berufspädagogischer Seite 
an fallbezogene Aufgaben im Allgemeinen gestellt 
werden, wurden bereits weiter vorne beschrieben. 
(vgl. ErlŠuterungen zu ¤ 8 des Struktur-Entwurfs) 

Im Besonderen sollten die komplexen fallbezogenen 
Aufgaben im Teil III den Prüfling dazu veranlassen, 
sich mit der Lösung komplexer Fragestellungen der 
handwerklichen Unternehmensführung auseinanderzu-
setzen. Dabei ist die in der Fallbeschreibung 
dargebotene Situation vom Prüfling zunächst zu 
analysieren, um anschließend für die mit ihr 
einhergehenden Probleme geeignete Lösungs-
möglichkeiten entwickeln und begründen zu können. 

Dem Meisterprüfungsausschuss ist es freigestellt, 
welche Aufgaben er innerhalb des jeweiligen 
Handlungsfeldes zur Bearbeitung vorgibt. Dabei 
können bei den Aufgabenstellungen auch mehrere der 
unter den Handlungsfeldern aufgeführten 
Qualifikationen miteinander verknüpft werden (vgl. 
§ 2 Absatz 2 Nummer 1 bis 3 AMVO). Das Wort 
„mindestens“ bedeutet, dass im Einzelfall auch 
mehrere Aufgabenstellungen fallbezogen formuliert 
werden können. Der Meisterprüfungsausschuss hat 
hierbei jedoch den Grundsatz der Gleichbehandlung zu 
beachten und eine Überforderung der Prüflinge zu 
vermeiden (vgl. SCHWANNECKE 2011, Kommentar 
270a, S. 5). 

 

Weitere Literaturhinweise: 
Als Empfehlung zur Gestaltung fallbezogener 
Aufgaben in der Meisterprüfung im Handwerk vgl. 
SCHAUMANN 2003a. 
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1.  WettbewerbsfŠhigkeit  von Unternehmen 
beurteilen  

Der PrŸfling hat nachzuweisen, dass er 
betriebwirtschaftliche, kaufmŠnnische 
und rechtliche Voraussetzungen fŸr die 
WettbewerbsfŠhigkeit eines Unterneh -
mens und berufliche Entwicklungs -
potenziale im Handwerk bewerten sowie 
Entsc heidungsnotwendigkeiten  
darstellen kann. Bei der Aufgaben -
stellung sollen mehrere der unter den 
Buchstaben a bis f aufgefŸhrten 
Qualifikationen  verknŸpft werden:  

a)  Unternehmensziele analysieren und 
in ein Unternehmenszielsystem 
einordnen,  

b)  Bedeutung de r Unternehmenskultur 
und des Unternehmensimages fŸr die 
betriebliche Leistungs -  und 
WettbewerbsfŠhigkeit begrŸnden,  

c)  Situation eines Unternehmens am 
Markt analysieren und 
Erfolgspotenziale begrŸnden,  

d)  Informationen aus dem 
Rechnungswesen, insbesondere aus 
Bilanz sowie Gewinn -  und 
Verlustrechnung zur Analyse von 
StŠrken und SchwŠchen eines 
Unternehmens nutzen ,  

e) Informationen aus dem internen und 
externen Rechnungswesen zur 
Entscheidungsvorbereitung  nutzen,  

f)  Rechtsvorschriften, insbesondere 
des Gewerb e-  und Handwerksrechts 
sowie des Handels -  und 
Wettbewerbsrechts bei der Analyse  
von Unternehmenszielen und -
konzepten anwenden;  

 

Im ersten Handlungsfeld wird die Intention verfolgt, im 
Vorfeld der eigentlichen Gründung oder Übernahme 
eines Unternehmens eine Einschätzung über die 
Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens abgeben zu 
können. Bevor ein Unternehmen übernommen oder 
neu gegründet wird, ist es wichtig zu prüfen, ob es 
überhaupt sinnvoll ist und eine realistische Chance 
besteht, langfristig am Markt zu bestehen. In diesem 
Zusammenhang hat der Prüfling nachzuweisen, dass er 
betriebswirtschaftliche, kaufmännische und rechtliche 
Voraussetzungen für die Wettbewerbsfähigkeit eines 
Unternehmens und berufliche Entwicklungspotenziale 
im Handwerk bewerten sowie Entscheidungsnot-
wendigkeiten darstellen kann.  

Im Kern geht es in diesem Handlungsfeld darum, die 
Situation eines Unternehmens am Markt (in der Praxis 
könnte dieses auch das Unternehmen sein, in dem der 
Prüfling beschäftigt ist und/oder welches er plant zu 
übernehmen) zu analysieren und dessen 
Erfolgspotenziale zu begründen. Zur Vorbereitung 
seiner Entscheidung sind vom Prüfling beispielsweise 
die Unternehmensziele zu analysieren, Informationen 
aus dem internen und externen Rechnungswesen, aus 
Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung heran-
zuziehen oder die Bedeutung der Unternehmenskultur 
zu begründen. 

2. GrŸndungs -  und  †bernahmeaktivitŠten 
vorbereiten, durchfŸhren und bewerten  

Der PrŸfling hat nachzuweisen, dass er 
in der Lage ist, Aufgaben im Rahmen 
der GrŸndung und †bernahme eines 
Unternehmens unter BerŸcksichtigung 
persšnlicher, rechtlicher und 
betriebswirtschaftlicher 
Rahmenbedingungen und Ziele 
vorzubereiten,  durchzufŸhren und zu 
bewerten sowie ihre Bedeutung fŸr ein 
Unternehmenskonzept zu begrŸnden . Bei 
der Aufgabenstellung sollen mehrere 
der unter den Buchstaben a bis j 
aufgefŸhrten Qualifikationen  verknŸpft 
werden:  

a)  Bedeutung persšnlicher 
Voraussetzungen fŸr den Erfolg 
beruflicher SelbstŠndigkeit 
begrŸnden,  

Das zweite Handlungsfeld thematisiert den Prozess der 
Gründung und Übernahme. Der Prüfling hat hier 
nachzuweisen, dass er Aufgaben, die sich im Rahmen 
der Gründung und Übernahme eines Unternehmens 
stellen, unter Berücksichtigung persönlicher, 
rechtlicher und betriebswirtschaftlicher 
Rahmenbedingungen und Ziele vorbereiten, 
durchführen und bewerten kann. In diesem 
Zusammenhang hat er auch ihre jeweilige Bedeutung 
für ein Unternehmenskonzept (in der Praxis ggf. das 
eigene) zu begründen. So stellt sich bspw. die Frage, 
welche Bedeutung die persönlichen Voraussetzungen 
für den Erfolg der beruflichen Selbständigkeit spielen. 
Im Kontext der Gründung und Übernahme sind aber 
auch bspw. Entscheidungen zum Standort, zur 
Betriebsgröße, zum Personalbedarf, zur Einrichtung 
und Ausstattung des Betriebes, zum Marketingkonzept, 
Investitionsplan und Finanzierungskonzept sowie zur 
Rechtsform begründet zu treffen. 
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b)  wirtschaftliche, gesellschaftliche  
und kulturelle Bedeutung des Hand -
werks sowie Nutzen von Mitglied -
schaften in den Handwerksorgani -
sationen darstellen und bewerten,  

c)  Mšglichkeiten der Inanspruchnahme 
von Beratungsdienstleistungen sowie 
von Fšrder -  und UnterstŸtzungs -
leistungen bei GrŸn dung und  
†bernahme eines Unternehmens 
aufzeigen und bewerten,  

d)  Entscheidungen zu Standort, 
Betriebsgrš§e, Personalbedarf sowie 
zur Einrichtung und Ausstattung 
eines Unternehmens treffen und 
begrŸnden,  

e)  Marketingkonzept zur Marktein -
fŸhrung entwickeln und bewerten,  

f)  Investitionsplan und 
Finanzierungskonzept aufstellen und 
begrŸnden; RentabilitŠtsvorschau 
erstellen und LiquiditŠtsplanung 
durchfŸhren,  

g)  Rechtsform aus einem Unternehmens -
konzept ableiten und begrŸnden,  

h)  Rechtsvorschriften, insbesonde re 
des bŸrgerlichen Rechts sowie des 
Gesellschafts -  und Steuerrechts, im 
Zusammenhang mit GrŸndung oder 
†bernahme von Handwerksbetrieben  
anwenden,  

i)  Notwendigkeit privater Risiko -  und 
Altersvorsorge begrŸnden, 
Mšglichkeiten aufzeigen,  

j) Bedeutung persšnl icher Aspekte 
sowie betriebswirtschaftlicher und 
rechtlicher Bestandteile eines 
Unternehmenskonzeptes im 
Zusammenhang darstellen und 
begrŸnden;  

 

3.  UnternehmensfŸhrungsstrategien 
entwickeln  

Der PrŸfling hat nachzuweisen, dass er 
in der Lage ist, unter BerŸcksich -
tigung unternehmensbezogener StŠrken 
und SchwŠchen sowie marktbezogener 
Chancen und Risiken, ein Unternehme n 
zu fŸhren,  betriebliche Wachstums -
potenziale zu identifizieren und 
Unternehmensstrategien zu entwickeln. 
Bei der Aufgabenstellung sollen 
mehrere der unter den Buchstaben a bis 
k aufgefŸhrten Qualifikationen  
verknŸpft werden:  

a)  Bedeutung der Aufbau -  und 
Ablauforganisation fŸr die 
Entwicklung eines Unternehmens 
beurteilen; Anpassungen vornehmen,  

b)  Entwicklungen bei Produkt -  und 
Dienstleistungsinnovationen sowie 

Im dritten Handlungsfeld hat der Prüfling 
nachzuweisen, dass er ein Unternehmen vor dem 
Hintergrund unternehmensbezogener Stärken und 
Schwächen sowie marktbezogener Chancen und 
Risiken führen und betriebliche Wachstumspotenziale 
und Unternehmensstrategien identifizieren kann.  

Wie durch die Zielformulierung bereits angedeutet, 
bezieht sich der Teil III und in Folge die drei 
Handlungsfelder auf den Zusammenhang unter-
nehmerischer Bewertungen und Entscheidungen im 
Sinne eines strategischen Managements. Dies kommt 
vor allem durch das dritte Handlungsfeld über 
Aufgaben zur Förderung des Wachstums aber auch des 
Erhalts zum Ausdruck. Dazu gehört auch die 
betriebswirtschaftlich begründete Liquidation bzw. die 
Abwendung einer Insolvenz des Unternehmens, die 
deshalb mit in die Prüfung beruflicher Handlungs-
kompetenz aufgenommen wurde. 
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Marktbedingungen, auch im 
internationalen Zusammenhang, 
bewerten und daraus 
Wachstumsstrategien  ableiten,  

c)  Einsatzmšglichkeiten von 
Marketinginstrumenten fŸr Absatz 
und Beschaffung von Produkten und 
Dienstleistungen begrŸnden,  

d)  VerŠnderungen des Kapitalbedarfs 
aus Investitions - , Finanz -  und 
LiquiditŠtsplanung ableiten; 
Alternativen der Kapital beschaffung 
darstellen,  

e)  Konzepte fŸr Personalplanung, -
beschaffung und - qualifizierung 
erarbeiten und bewerten sowie 
Instrumente der PersonalfŸhrung und 
- entwicklung darstellen,  

f)  Bestimmungen des Arbeits -  und 
Sozialversicherungsrechts bei der 
Entwickl ung einer 
Unternehmensstrategie 
berŸcksichtigen,  

g)  Chancen und Risiken 
zwischenbetrieblicher Kooperationen 
darstellen,  

h)  Controlling zur Entwicklung, 
Verfolgung, Durchsetzung und 
Modifizierung von 
Unternehmenszielen nutzen,  

i)  Ins trumente zur Durchsetzun g von 
Forderungen darstellen und Einsatz 
begrŸnden,  

j)  Notwendigkeit der Planung einer 
Unternehmensnachfolge, auch unter 
BerŸcksichtigung von Erb -  und 
Familienrecht sowie 
steuerrechtlicher Bestimmungen, 
darstellen und begrŸnden,  

k)  Notwendigkeit der Einle itung eines 
Insolvenzverfahrens anhand von 
Unternehmensdaten prŸfen; 
insolvenzrechtliche Konsequenzen 
fŸr die WeiterfŸhrung oder 
Liquidation eines Unternehmens 
aufzeigen.  
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¤ 3  

Prüfungsdauer und Bestehen  
des Teils III 

(1) Die PrŸfung in Teil III ist 
schriftlich durchzufŸhren und dauert in 
jedem Handlungsfeld zwei Stunden.  

(2) Die Gesamtbewertung des Teils III 
wird aus dem arithmetischen Mittel der 
Einzelbewertungen der Handlungsfelde r 
nach ¤ 2 Absatz 2 gebildet.  

Die Regelungen zur Prüfungsdauer im Teil III sind 
sprachlich präzisiert und zeitlich erweitert worden: 
Damit soll folgenden Punkten Rechnung getragen 
werden: 

1. Die Handlungsfelder gehen in gleichen Teilen 
in die Ermittlung des Endergebnisses des Teil 
III ein, was auch eine Gleichbehandlung im 
Hinblick auf die Quantität und Qualität der 
Prüfungsaufgaben in den drei Handlungsfeldern 
mit sich bringen sollte. Die gleiche zeitliche 
Vorgabe liefert einen Hinweis auf diese 
Gleichbehandlung. 

2. Der Wortlaut „nicht länger als“ hatte in der 
Prüfungspraxis immer wieder zu 
Auslegungsschwierigkeiten geführt, so dass nun 
eine Klarstellung erfolgt. 

3. Die Komplexität der Prüfungsanforderungen im 
Teil III ist gegenüber früheren Regelungen 
nochmals erhöht worden, was eine Ausweitung 
der Prüfungszeit mit sich bringt. 
 

 Allgemeine Verfahrensregelungen zu § 3 
AMVO ergeben sich aus § 19 
Meisterprüfungsverfahrensverordnung: 

 Ebenso wie in Teil II kann der Vorsitzende des 
Meisterprüfungsausschusses eine Person mit der 
Aufsicht während der Prüfung beauftragen, die nicht 
Mitglied des Meisterprüfungsausschusses sein muss 
(vgl. § 19 Absatz 1 MPVerfVO). Diese Person 
dokumentiert die Prüfung in ihren wesentlichen 
Abläufen (vgl. § 19 Absatz 3 MPVerfVO).  

Mindestens zwei Mitglieder des Meisterprüfungs-
ausschusses sind mit der Bewertung der schriftlichen 
Prüfungsleistungen im Teil III zu beauftragen (vgl. § 
19 Absatz 2 Satz 1 MPVerfVO). Eines dieser 
beauftragten Prüfungsausschussmitglieder muss die 
Voraussetzungen des § 48 Absatz 5 HwO bzw. des 
§ 51 b Absatz 6 HwO erfüllen, das heißt  

1. bei zulassungspflichtigen Handwerken soll ein 
Beisitzer bestellt werden, „der in diesen 
Prüfungsgebieten besonders sachkundig ist und 
dem Handwerk nicht anzugehören braucht“ (§ 48 
Absatz 5 HwO) oder 

2. bei zulassungsfreien Handwerken oder 
handwerksähnlichen Gewerben soll ein Beisitzer 
bestellt werden, der „in diesen Prüfungsgebieten 
besonders sachkundig ist und einem 
zulassungsfreien Handwerk oder einem 
handwerksähnlichen Gewerbe nicht anzugehören 
braucht“ (§ 51b Absatz 6 HwO)  

Der Vorsitzende hat die Gründe, die für und gegen das 
Abweichen vom Kollegialprinzip sprechen, 
gegeneinander abzuwägen.  
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Die benannten Prüfer bewerten zur Vorbereitung der 
Beschlussfassung durch den Meisterprüfungsausschuss 
als Kollegialorgan die Prüfungsleistungen und halten 
die für die Bewertung erheblichen Tatsachen fest (vgl. 
§ 19 Absatz 3 MPVerfVO). 

 

Weitere Literaturhinweise: 

Zur ausführlichen Erläuterung der Bewertung 
handlungsorientierter Aufgaben in der Meisterprüfung 
vgl. SCHAUMANN 2003b, S. 74 ff.; vgl. auch 
WEICHBRODT 2003, S. 103 ff.  

 

(3) Wurden in hšchstens zwei der in ¤ 
2 Absatz 2 genannten Handlungsfelder 
jeweils mindestens 30 und weniger als 50 
Punkte erreicht, kann in einem dieser 
Handlungsfelder eine m Ÿndliche 
ErgŠnzungsprŸfung durchgefŸhrt werden, 
wenn diese das Bestehen des Teils III 
der MeisterprŸfung ermšglicht.  

Der Teil III sieht in einem von höchstens zwei mit der 
Note „mangelhaft“ bewerteten Handlungsfeldern eine 
mündliche Ergänzungsprüfung vor. Allerdings nur, 
wenn dadurch das Bestehen des Teils III ermöglicht 
wird. Damit wird die Ergänzungsprüfung gegenüber 
früheren Regelungen auf Handlungsfelder begrenzt, 
die mit mangelhafter Leistung abgelegt wurden.  Somit 
wird auch klargestellt, dass eine Ergänzungsprüfung 
nur  ein Prüfelement zum Bestehen der Prüfung ist, 
nicht aber zur Notenverbesserung. 

Die bereits beschriebenen Verfahrensregelungen zur 
Ergänzungsprüfung in Teil II gelten entsprechend. 
(vgl. ErlŠuterungen zu ¤ 9 Absatz 3 des Struktur-
Entwurfs.) 
  

(4) Mindestvoraussetzung fŸr das 
Bestehen des Teils III der Meister -
prŸfung ist eine insgesamt ausreichende 
PrŸfungsleistung. Die PrŸfung des Teils 
III ist nicht bestanden, wenn  

1.  ein Handlungsfeld mit weniger als 30 
Punkten bewertet worden ist oder  

2.  nach durchgefŸhrter ErgŠnzungsprŸfung 
zwei Handlungsfelder jeweils mit 
weniger als 50 Punkten bewertet 
worden sind.  

Die Bestehensregelungen in Teil III sind – ebenfalls 
wie in Teil II – modifiziert worden. (vgl. 
ErlŠuterungen zu ¤ 9 des Struktur-Entwurfs) 

 

¤ 4  

Ziel, Gliederung und Inhalt des Teils IV 

(1) Durch die PrŸfung in Teil IV hat 
der PrŸfling seine berufs -  und arbeits -
pŠdagogischen Kenntnisse nachzuweisen 
und dass er die zur ordnungsgemŠ§en 
Ausbildung von Lehrlingen (Auszubil -
denden) erforderliche  Kompetenz zum 
selbstŠndigen Planen, DurchfŸhren und 
Kontrollieren der Berufsausbildung 
besitzt.  

(2) Die PrŸfung in Teil IV  besteht aus 
einem schriftlichen und einem 
praktischen Teil.  

Die Zielformulierung findet sich als strukturgebendes 
Merkmal auch in Teil IV wieder. Es wird angegeben, 
welche Anforderungen zum Nachweis der beruflichen 
Handlungskompetenz an den Prüfling gestellt werden. 
So hat der Prüfling durch die Meisterprüfung im Teil 
IV nachzuweisen, dass er die zur ordnungsgemäßen 
Ausbildung von Lehrlingen (Auszubildenden) 
erforderliche Kompetenz zum selbständigen Planen, 
Durchführen und Kontrollieren der Berufsausbildung 
besitzt. Seine „berufs- und arbeitspädagogischen 
Kenntnisse“ (§ 45 Absatz 3 HwO bzw. § 51a Absatz 3 
HwO) hat er in vier Handlungsfeldern nachzuweisen. 
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(3) Im schriftlichen Teil der PrŸfung 
sind fallbezogene Aufgaben in jedem der 
nachfolgend aufgefŸhrten Handlungsfelder 
zu bearbeiten :  

1. Ausbildungsvoraussetzungen prŸfen und 
Ausbildung planen  

Der PrŸfling hat nachzuweisen, dass er 
i n der Lage ist, Ausbildungs -
voraussetzungen auf der Grundlage 
betrieblicher, berufsbezogener und 
rechtlicher Bestimmungen zu prŸfen und 
zu bewerten sowie die Ausbildung, auch 
unter BerŸcksichtigung 
au§erbetrieblicher Ausbildungszeiten, 
zu planen . Bei der A ufgabenstellung 
sollen mehrere der unter den 
Buchstaben a bis g aufgefŸhrten 
Qualifikationen verknŸpft werden:  

a)  Vorteile und Nutzen betrieblicher 
Ausbildung darstellen und 
begrŸnden,  

b)  betrieblichen Ausbildungsbedarf auf 
der Grundlage rechtlicher, 
tarifvertra glicher und 
betrieblicher Rahmenbedingungen 
planen sowie hierzu Entscheidungen 
vorbereiten und treffen,  

c)  Strukturen des 
Berufsbildungssystems und seine 
Schnittstellen darstellen,  

d)  Ausbildungsberufe fŸr den Betrieb 
auswŠhlen und Auswahl begrŸnden ,  

e)  Eignung des  Betriebes fŸr die 
Ausbildung in angestrebten 
Ausbildungsberufen prŸfen, 
insbesondere unter BerŸcksichtigung 
von Ausbildung im Verbund, 
Ÿberbetrieblicher und 
au§erbetrieblicher Ausbildung,  

f)  Mšglichkeiten des Einsatzes von 
berufsausbildungsvorbereitenden 
Ma§nahmen  prŸfen und bewerten,  

g)  innerbetriebliche 
Aufgabenverteilung fŸr die 
Ausbildung unter BerŸcksichtigung 
von Funktionen und Qualifikationen 
der an der Ausbildung Mitwirkenden 
koordinieren;  

 

2. Ausbildung vorbereiten und 
Einstellung von Auszubildenden 
durchfŸhren  

Der PrŸfling hat nachzuweisen, dass er 
in der Lage ist, Aufgaben der 
Ausbildungsvorbereitung wahrzunehmen, 
Auswahlkriterien fŸr Einstellungen 
festzulegen sowie  Einstellungs -
verfahren durchzufŸhren, auch unter 
BerŸcksichtigung betrieblicher 
Arbei ts -  und GeschŠftsprozesse sowie 
rechtlicher Aspekte.  Bei der 
Aufgabenstellung sollen mehrere der 

Im schriftlichen Teil der PrŸfung sind in jedem der 
Handlungsfelder fallbezogene Aufgaben zu bearbeiten.  

Die Anforderungen der berufs- und 
arbeitspädagogischen Eignung werden in vier 
Handlungsfeldern formuliert, die den betrieblichen 
Ausbildungszyklus aufgreifen:  

1. Ausbildungsvoraussetzungen prüfen und 
Ausbildung planen 

2. Ausbildung vorbereiten und Einstellung von 
Auszubildenden durchführen 

3. Ausbildung durchführen 

4. Ausbildung abschließen 

So geht es im Vorfeld der eigentlichen Durchführung 
der Ausbildung (Handlungsfeld 3) darum, die 
Voraussetzungen für die Ausbildung im Betrieb sowie 
Beruf zu prüfen und die Ausbildung zu planen 
(Handlungsfeld 1). Hierbei hat der Prüfling die 
Ausbildungsvoraussetzungen auf der Grundlage 
betrieblicher, berufsbezogener und rechtlicher 
Bestimmungen zu prüfen und zu bewerten sowie die 
Ausbildung, auch unter Berücksichtigung 
außerbetrieblicher Ausbildungszeiten, zu planen. 
Außerdem ist die Ausbildung vorzubereiten und in 
diesem Zusammenhang die Einstellung der Bewerber 
unter Hinzuziehung geeigneter Auswahlkriterien sowie 
Einstellungsverfahren vorzunehmen (Handlungsfeld 
2). Das vierte Handlungsfeld zielt darauf, die 
Ausbildung zu einem erfolgreichen Abschluss zu 
führen und dem Auszubildenden Perspektiven von 
weiteren Lern- und Qualifizierungswegen aufzuzeigen. 

 

Anforderungen an fallbezogene Aufgaben in Teil IV 

Zur ausfŸhrlichen ErlŠuterung der Anforderungen, die 
von berufspŠdagogischer Seite an fallbezogene 
Aufgaben im Allgemeinen gestellt werden, vergleiche 
die ErlŠuterungen zu ¤ 8 des Struktur-Entwurfs.  

Im Besonderen sollen die fallbezogenen Aufgaben im 
Teil IV den Prüfling dazu veranlassen, sich mit der 
Lösung komplexer Fragestellungen im Rahmen der 
Planung, Vorbereitung und Durchführung sowie eines 
erfolgreichen Abschlusses der Ausbildung 
auseinanderzusetzen. Dabei ist die in der 
Fallbeschreibung dargebotene Situation vom Prüfling 
zunächst zu analysieren, um anschließend für die mit 
ihr einhergehenden Probleme geeignete 
Lösungsmöglichkeiten entwickeln und begründen zu 
können. 
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unter den Buchstaben a bis f 
aufgefŸhrten Qualifikationen  verknŸpft 
werden:  

a)  auf der Grundlage einer 
Ausbildungsordnung einen 
betrieblichen Ausbildungsplan  
erst ellen, der sich insbesondere an  
berufstypischen  Arbeits -  und 
GeschŠftsprozessen orientiert,  

b)  Mšglichkeiten der Mitwirkung und 
Mitbestimmung der betrieblichen 
Interessenvertretungen in der 
Berufsbildung  darstellen und 
begrŸnden,  

c)  Kooperationsbedarf ermitteln  und 
inhaltliche sowie organisatorische 
Abstimmung mit 
Kooperationspartnern, insbesondere 
der Berufsschule, durchfŸhren,  

d)  Kriterien und Verfahren zur Auswahl 
von Auszubildenden auch unter 
BerŸcksichtigung ihrer 
Verschiedenartigkeit anwenden,  

e)  Berufsausbildu ngsvertrag 
vorbereiten und abschlie§en sowie 
die Eintragung bei der zustŠndigen 
Stelle veranlassen,  

f)  Mšglichkeiten prŸfen, ob Teile der 
Berufsausbildung im Ausland 
durchgefŸhrt werden kšnnen;  

 

3. Ausbildung durchfŸhren  

Der PrŸfling hat nachzuweisen, dass e r 
in der Lage ist, Lernprozesse 
handlungsorientiert zu planen und zu 
kontrollieren sowie selbstŠndiges 
Lernen zu fšrdern. Dabei sind 
berufstypische Arbeits -  und 
GeschŠftsprozesse sowie Einsatz -
mšglichkeiten und Lernvoraussetzungen 
der Auszubildenden zu ber Ÿcksichtigen.  
Bei der Aufgabenstellung sollen  
mehrere der unter den Buchstaben a bis 
j aufgefŸhrten Qualifikationen  
verknŸpft werden:  

a)  lernfšrderliche Bedingungen und 
motivierende Lernkultur schaffen, 
RŸckmeldungen geben und empfangen,  

b)  Probezeit organisiere n, gestalten 
und bewerten,  

c)  aus dem betrieblichen 
Ausbildungsplan und den 
berufstypischen Arbeits -  und 
GeschŠftsprozessen betriebliche 
Lern -  und Arbeitsaufgaben 
entwickeln und gestalten,  

d)  Ausbildungsmethoden und - medien 
zielgruppengerecht auswŠhlen und 
situ ationsspezifisch einsetzen,  

e)  Auszubildende bei 
Lernschwierigkeiten durch 
individuelle Gestaltung der 

Allgemeine Verfahrensregelungen zur 
Durchführung der praktischen Prüfungen im Teil IV 
und deren Organisation ergeben sich aus der § 18 
Meisterprüfungsverfahrensverordnung: 

____________________________________________ 

¤ 18 AbsŠtze 2 und 3  MPVerfVO 

ã(2) Der Vorsitzende soll  mindestens 
drei Mitglieder mit der DurchfŸhrung des 
praktischen Teils der PrŸfung im Teil IV 
der MeisterprŸfung beauftragen. In 
begrŸndeten AusnahmefŠllen genŸgt die 
Beauftragung von zwei Mitgliedern, wenn 
die sachgemŠ§e DurchfŸhrung der PrŸfung 
gewŠhrlei stet ist. Eines der 
beauftragten Mitglieder muss die 
Voraussetzungen des ¤ 48 Absatz 5 oder 
des ¤ 51b Absatz 6 der Handwerkordnung 
erfŸllen.  

(3) Zur Vorbereitung der Beschluss -
fassung nach ¤ 21 Absatz 1 dokumentieren 
die nach den AbsŠtzen 1 und 2 
beauftrag ten Mitglieder des Meister -
prŸfungsausschusses die wesentlichen 
PrŸfungsablŠufe, bewerten die PrŸfungs -
leistungen und halten dabei die fŸr die 
Bewertung erheblichen Tatsachen fest.Ò  
____________________________________________ 

Der Vorsitzende kann die DurchfŸhrung des 
praktischen PrŸfungsteils auf mindestens drei 
Mitglieder des Meisterprüfungsausschusses delegieren 
(vgl. § 18 Absatz 2 Satz 1 MPVerfVO). In 
begründeten Ausnahmefällen und auch nur, wenn die 
sachgemäße Durchführung der Prüfung weiterhin 
gewährleistet ist, genügt die Beauftragung von zwei 
Mitgliedern (vgl. § 18 Absatz 2 Satz 2 MPVerfVO). 
Eines der beauftragten Mitglieder muss ebenfalls wie 
zur Durchführung der schriftlichen Prüfungen die 
Voraussetzungen des § 48 Absatz 5 HwO bzw. 
§ 51b Absatz 6 HwO erfüllen, das heißt  

1. bei zulassungspflichtigen Handwerken soll ein 
Beisitzer bestellt werden, „der in diesen 
Prüfungsgebieten besonders sachkundig ist und 
dem Handwerk nicht anzugehören braucht“ (§ 48 
Absatz 5 HwO) oder 

2. bei zulassungsfreien Handwerken oder 
handwerksähnlichen Gewerben soll ein Beisitzer 
bestellt werden, der „in diesen Prüfungsgebieten 
besonders sachkundig ist und einem 
zulassungsfreien Handwerk oder einem 
handwerksähnlichen Gewerbe nicht anzugehören 
braucht“ (§ 51b Absatz 6 HwO)  

Die Gründe, die für und gegen das Abweichen vom 
Kollegialprinzip sprechen, sind entsprechend 
gegeneinander abzuwägen. 

Die benannten Prüfer dokumentieren die wesentlichen 
Prüfungsabläufe, bewerten die Prüfungsleistungen und 
halten dabei die für die Bewertung erheblichen 
Tatsachen fest (vgl. § 18 Absatz 3 MPVerfVO). 
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Ausbildung und Lernberatung 
unterstŸtzen, 
ausbildungsunterstŸtzende Hilfen 
einsetzen und Mšglichkeiten zur 
VerlŠngerung der Ausbildungszeit 
prŸfen,  

f)  fŸr Ausz ubildende zusŠtzliche 
Ausbildungsangebote , insbesondere 
Zusatzqualifikationen, prŸfen und 
vorschlagen; Mšglichkeiten der 
VerkŸrzung der Ausbildungsdauer und 
der vorzeitigen Zulassung  zur 
Abschluss -  oder GesellenprŸfung 
prŸfen,  

g)  soziale und persšnliche 
Entwi cklungen von Auszubildenden 
fšrdern; Probleme und Konflikte 
rechtzeitig erkennen und auf 
Lšsungen  hinwirken ,  

h)  Lernen und Arbeiten im Team 
entwickeln,  

i)  Leistungen von Auszubildenden 
feststellen und bewerten, 
Leistungsbeurteilungen Dritter und 
PrŸfungsergebnis se auswerten, 
BeurteilungsgesprŠche fŸhren, 
RŸckschlŸsse fŸr den weiteren 
Ausbildungsverlauf ziehen,  

j)  interkulturelle Kompetenzen im 
Betrieb fšrdern;  

 

4. Ausbildung abschlie§en  

Der PrŸfling hat nachzuweisen, dass er 
in der Lage  ist, die Ausbildung zu 
eine m erfolgreichen Abschluss zu 
fŸhren und Perspektiven von weiteren 
Lern -  und Qualifizierungswegen 
aufzuzeigen. Bei der Aufgabenstellung 
sollen mehrere der unter den 
Buchstaben a bis d aufgefŸhrten 
Qualifikationen  verknŸpft werden:  

a)  Auszubildende auf die Absc hluss -  
oder GesellenprŸfung unter 
BerŸcksichtigung der 
PrŸfungstermine vorbereiten und  
die Ausbildung zu einem 
erfolgreichen Abschluss  fŸhren,  

b)  fŸr die Anmeldung der 
Auszubildenden zu PrŸfungen  bei 
der zustŠndigen Stelle Sorge tragen  
und diese auf 
durchf Ÿhrungsrelevante 
Besonderheiten hinweisen,  

c)  schriftliche Zeugnisse auf der 
Grundlage von 
Leistungsbeurteilungen erstellen,  

d)  Auszubildende Ÿber betriebliche 
Entwicklungswege und berufliche 
Weiterbildungsmšglichkeiten 
informieren und beraten.  
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(4) Der praktische Teil der PrŸfung 
besteht aus  

1.  einer PrŠsentation oder einer 
praktischen DurchfŸhrung einer 
Ausbildungssituation und  

2.  einem FachgesprŠch.  

FŸr die PrŠsentation oder die 
praktische Durch fŸhrung wŠhlt der 
PrŸfling eine berufstypische 
Ausbildungssituation aus. Die Auswahl 
und Gestaltung der 
Ausbildungssituation sind im 
FachgesprŠch zu erlŠutern.  

 

¤ 5  

Prüfungsdauer und Bestehen des Teils IV 

(1) Der  schriftliche Teil der PrŸfung 
dauert  dre i  Stunden. Der praktische Teil 
der PrŸfung soll insgesamt hšchstens 30 
Minuten dauern,  wobei die PrŠsentation 
oder die praktische DurchfŸhrung einer 
Ausbildungssituation 15 Minuten nicht 
Ÿberschreiten soll.  

(2) Die Bewertung des schriftlichen 
Teils der  P rŸfung wird aus dem 
arithmetischen Mittel der Einzel -
bewertungen der gleich zu gewichtenden 
Handlungsfelder gebildet. Der 
schriftliche und der praktische Teil der 
PrŸfung sind in der Gesamtbewertung 
gleich zu gewichten.  

Die schriftliche Prüfung bezieht sich auf alle vier 
Handlungsfelder, die in gleichen Teilen in die 
Ermittlung des Ergebnisses des schriftlichen 
Prüfungsteils eingehen. Hierzu ist insgesamt eine 
Prüfungsdauer von drei Stunden vorgesehen. 

Für den praktischen Prüfungsteil (Präsentation oder 
praktische Durchführung sowie Fachgespräch) ist 
insgesamt eine Prüfungsdauer von höchstens 30 
Minuten geregelt, wobei die Präsentation oder die 
praktische Durchführung einer Ausbildungssituation 
dabei 15 Minuten nicht überschreiten soll. 

 

(3) Wurden in hšchs tens zwei der in ¤ 
4 Absatz 3 genannten Handlungsfelder 
jeweils mindestens 30 und weniger als 50 
Punkte erreicht, kann in einem dieser 
Handlungsfelder eine mŸndliche 
ErgŠnzungsprŸfung durchgefŸhrt werden, 
wenn diese das Bestehen der schrift -
lichen PrŸfung des Teils IV der 
MeisterprŸfung ermšglicht.  

 

Der Teil IV sieht ebenfalls in einem von höchstens 
zwei mit der Note „mangelhaft“ bewerteten 
Handlungsfeldern eine mündliche Ergänzungsprüfung 
vor. Allerdings nur, wenn dadurch das Bestehen des 
Teils IV ermöglicht wird. Damit wurde auch in diesem 
Fall die Ergänzungsprüfung gegenüber der früheren 
Regelung auf Handlungsfelder begrenzt, die mit 
mangelhafter Leistung abgelegt wurden (vgl. 
ErlŠuterungen zu ¤ 9 des Struktur-Entwurfs). 

(4)  Voraussetzung  fŸr das Bestehe n des 
Teils IV der MeisterprŸfung ist die 
Bewertung des schriftlichen und des 
praktischen Teils der PrŸfung mi t 
jeweils mindestens 50 Punkten  

Der schriftliche und der praktische Prüfungsteil gehen 
zu gleichen Teilen in die Ermittlung des 
Endergebnisses des Teils IV ein. Der Teil IV der 
Meisterprüfung ist bestanden, wenn der schriftliche 
und praktische Teil der Prüfung mit jeweils mindestens 
50 Punkten bewertet wurden. 
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¤ 6  

Allgemeine Prüfungs- und 
Verfahrensregelungen, weitere Regelungen 

zur Meisterprüfung 

(1) Die Vorschriften der Meister -
prŸfungsverfahrensverordnung vom 17. 
Dezember 2001 (BGBl. I S. 4154) in der 
jeweils geltenden Fassung bleiben 
unberŸhrt.  

(2) Die PrŸfung in den Teilen I und II 
der MeisterprŸfung bestimmt sich nach 
den fŸr die einzelnen  Gewerbe der 
Anlagen A und B zur Handwerksordnung 
erlassenen Rechtsverordnungen oder nach 
den gemŠ§ ¤  119 Absatz  5 und ¤  122 der 
Handwerksordnung weiter anzuwendenden 
Vorschriften.  

 

Mit dem neuen § 6 erfolgt in der AMVO der Hinweis 
auf das Zulassungs- und allgemeine 
Prüfungsverfahren, geregelt durch die MPVerfVO 
vom 17. Dezember 2001 (BGBl. I S. 4154), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 26. Oktober 2011 
(BGBl. I S. 2145). Das heißt, für alle Regelungen, die 
das allgemeine Prüfungsverfahren der Meisterprüfung 
betreffen, ist zusätzlich die Meisterprüfungs-
verfahrensverordnung (MPVerfVO) heranzuziehen 
bzw. anzuwenden. 

Darüber hinaus erfolgt in Absatz 2 ein Verweis auf die 
Regelungen für die Prüfung in den Teilen I und II. 

 

 

¤ 7   

Übergangsvorschriften 

(1) Die bis zum 31. Dezember 2011 
begonnen PrŸfungsverfahren, werden nach 
den bisherigen Vorschriften zu Ende 
gefŸhrt. Erfolgt die Anmeldung zur 
PrŸfung bis zum Ablauf des 31. Dezember 
2013 sind auf Verlangen des PrŸflings 
die bisherigen Vorschriften anzuwende n.  

(2) PrŸflinge, die die PrŸfung nach 
den bis zum 31. Dezember 2011 geltenden 
Vorschriften nicht bestanden haben und 
sich bis zum 31.Dezember 2014 zu einer 
WiederholungsprŸfung anmelden, kšnnen 
auf Verlangen die WiederholungsprŸfung 
nach den bis zum 31. D ezember 2011 
geltenden Vorschriften ablegen.  

 

 

¤ 8  

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 
2012 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Verordnung Ÿber gemeinsame Anforderungen 
in der MeisterprŸfung im Handwerk und in 
handwerksŠhnlic hen Gewerben vom 18. Juli 
2000 (BGBl. I S. 1078), die zuletzt 
durch Artikel 1 der Verordnung vom 10. 
Dezember 2009 (BGBl. I. S. 3858)  
geŠndert worden ist, au§er Kraft.  

 

 

Berlin, den 26. Oktober 2011  

Der Bundesminister fŸr Wirtschaft und 
Technologie  

In Ver tretung  

B. Heitzer  
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4 Glossar 
Allgemeine 
Meisterprüfungsverordnung 
(AMVO) 

Die Verordnung über die Meisterprüfung in den Teilen III und IV im 
Handwerk und in handwerksähnlichen Gewerben (Allgemeine 
Meisterprüfungsverordnung - AMVO) vom 26. Oktober 2011 (BGBl. I S. 
2149) regelt die Prüfungsanforderungen sowie die allgemeinen – und 
damit für alle Gewerbe gleichermaßen geltenden – Verfahrensregelungen 
in den Teilen III (betriebswirtschaftlicher, kaufmännischer und rechtlicher 
Teil) und IV (berufs- und arbeitspädagogischer Teil) der Meisterprüfung. 
Da die Teile III und IV gewerbeübergreifend (und damit eben nicht 
handwerkspezifisch wie die Teile I und II) geregelt sind, spricht man an 
dieser Stelle auch von „allgemeine Meisterprüfungsverordnung“ im Sinne 
von allgemeingültig.  

allgemeine Verfahrensregelungen Hierunter werden die in der Meisterprüfungsverfahrensverordnung 
festgelegten Regelungen verstanden, die das (Meister-)Prüfungsverfahren 
betreffen und die in allen Gewerben gleichermaßen zum Tragen kommen. 
Hiervon wiederum werden die handwerks- und gewerbespezifischen 
Verfahrensregelungen unterschieden (siehe Schlagwort „handwerks- und 
gewerbespezifische Verfahrensregelungen“). 

berufliche Handlungskompetenz Aus berufspädagogischer Sicht bezeichnet der Begriff berufliche 
Handlungskompetenz „das Potenzial beruflicher Fähigkeiten […], das es  
dem Menschen erlaubt, den Leistungsanforderungen in konkreten 
beruflichen Situationen entsprechend zu handeln“ (REETZ, L./HEWLETT, C. 
2008, S. 24). 

Bewertungskriterien 
und -maßstäbe 

Mit den Bewertungskriterien werden zulässige und erforderliche 
Aufgabenlösungen bzw. Lösungskorridore benannt, um eine 
Prüfungsaufgabe als richtig gelöst bewerten zu können (Ausweis der 
inhaltlichen Korrektheit sowie Bandbreite von Aufgabenlösungen als 
qualitatives Merkmal). 

Über den Bewertungsmaßstab trifft der Prüfungsausschuss eine Aussage 
darüber, wie Lösungen (bzw. Lösungsansätze) anteilig zur Bewertung der 
Aufgabe als ‚richtig’ beitragen und welchen Anteil die Prüfungsaufgabe an 
dem Prüfungsergebnis insgesamt hat (Ausweis der Gewichtung und 
relativen Bedeutung von Lösungen bzw. Lösungsbeiträgen als 
quantitatives Merkmal). 

Bewertungskriterien und -maßstäbe einer Prüfungsaufgabe legen 
zusammen die Ansprüche dar, nach denen alle tatsächlichen 
Prüfungsleistungen bei Bearbeitung einer Prüfungsaufgabe bewertet und 
gewichtet werden. 
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Ganzheitlichkeit Die Idee der Ganzheitlichkeit geht auf die aristotelische These zurück, dass 
das Ganze mehr als die Summe seiner Teile ist. In der Pädagogik fußt die 
Idee der Ganzheitlichkeit u. a. auf Pestalozzis Überlegungen zu einer 
Erziehung, die beim Individuum „Kopf, Herz und Hand“ („Wissen, Wollen 
und Können“) anzusprechen habe (vgl. LIPSMEIER, A./MÜNK, D., S. 258).  

Die gegenwärtig in der Berufspädagogik vorherrschende 
Handlungsorientierung wird der Idee der Ganzheitlichkeit auf didaktischer 
Ebene insofern gerecht, als dass in komplexen Lernsituationen über den 
Prozess einer vollständigen Handlung kognitive, affektive, 
psychomotorische und sozialkommunikative Verhaltensanforderungen 
untrennbar miteinander verbunden sind. 

Für die Prüfungsebene ist entscheidend, dass die erforderlichen Leistungen 
des Prüflings einem umfassenden beruflichen Alltagszusammenhang 
zugeordnet werden können und keine separierten Einzelthemen 
Gegenstand von Prüfungen sind. Denn aufgrund gestiegener 
Qualifikationsanforderungen in der Wirtschaft sind nicht einzelne 
Fachwissensinhalte Gegenstand von Prüfungen, sondern „Ganzheiten“, die 
auf der Meisterebene insbesondere durch eine Verzahnung 
unterschiedlicher technischer und kaufmännisch-betriebswirtschaftlicher 
Prüfungsanforderungen repräsentiert werden. Darüber hinaus wird diesem 
Umstand durch das Ziel des selbstständigen Planens, Durchführens und 
Kontrollierens in Prüfungsanforderungen Rechnung getragen. Die 
Repräsentation eines differenzierten (Prüfungs-)Anforderungsspektrums in 
den Meisterprüfungsverordnungen stellt einen entscheidenden Unterschied 
zu früheren Meisterprüfungsanforderungen dar und wird durch den Begriff 
„ganzheitlich“ nach neuem Struktur-Entwurf explizit ausgedrückt.  

Handlungsfeld Berufliche Handlungsfelder können als berufliche Aufgabenbereiche 
innerhalb eines umfassenden, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Handlungssystems verstanden werden. Sie setzen sich wiederum aus einer 
Vielzahl beruflicher Handlungssituationen zusammen, die berufstypische 
oder berufsübergreifende Arbeitsverfahren und Vorgehensweisen 
repräsentieren. 

Handlungsorientierung Handlungsorientierung verfolgt die Intention, (vollständige) Handlungen 
mit dem Ziel in den Lernprozess zu integrieren (‚lernen durch 
selbständiges Handeln’), anstehende (berufliche) Probleme zielorientiert 
auf Basis angeeigneter Handlungsschemata selbständig lösen, die 
gefundenen Lösungen bewerten und das Repertoire der 
Handlungsschemata weiterentwickeln zu können (‚lernen, selbständig zu 
handeln’). 

handwerks- und gewerbe-
spezifische Verfahrensregelungen 

Unter handwerks- und gewerbespezifischen Verfahrensregelungen werden 
eben nicht die allgemeinen, für alle Meisterprüfungsverfahren 
gleichermaßen geltenden Verfahrensregelungen verstanden, sondern die im 
jeweiligen Handwerk oder Gewerbe vorherrschenden 
Verfahrensregelungen wie bspw. Angaben zur Prüfungsdauer, aber auch 
Gewichtungs- und Bestehensregelungen in den unterschiedlichen 
Prüfungsteilen und -bereichen. 
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Kollegialprinzip Unter dem Kollegialprinzip wird ein Verfahren der gemeinsamen 
Willensbildung in organisatorischen Einheiten verstanden. 
Entscheidungen, die die Organisationseinheit als Ganzes betreffen, werden 
dabei von sämtlichen zur Einheit gehörenden Handlungsträgern getroffen 
(vgl. GABLER Wirtschaftslexikon Online). Im Hinblick auf das 
Kollegialsystem „Meisterprüfungsausschuss“ sind bspw. Beschlüsse über 
die Noten, über das Bestehen oder Nichtbestehen des jeweiligen Teils der 
Meisterprüfung sowie über das Bestehen oder Nichtbestehen der 
Meisterprüfung insgesamt von sämtlichen Mitgliedern des 
Prüfungsausschusses zu treffen. 

Kundenauftrag Hierunter wird die durch einen Kunden ausgelöste Aufforderung 
verstanden, eine spezifische Leistung zu erbringen bzw. ein spezifisches 
Produkt oder Produktbündel zu erstellen (vgl. GABLER Wirtschaftslexikon 
Online).  

Für das „Handwerk“ – zum einen als Berufsstand und zum anderen als 
gewerbliche Tätigkeit verstanden – sind die Herstellung oder 
Veränderungen eines Produktes bzw. die Erbringung einer Leistung 
unmittelbar im Auftrag des Kunden (und damit nicht für einen anonymen 
Markt) ein typisches Merkmal. Dabei lassen sich innerhalb und zwischen 
den Berufen vielfältige Arten von Kundenaufträgen unterscheiden wie 
beispielsweise Reparatur-/Austauschaufträge, Modernisierungs-/ 
Sanierungsaufträge, (Neu-)Installations-/Fertigungsaufträge oder 
Wartungs-/Serviceaufträge. 

Grundsätzlich durchlaufen Kundenaufträge dabei in der Regel einen 
Phasenverlauf: Nach einem ersten Kontakt zwischen Kunde und Betrieb 
erfolgt zunächst die „Auftragsanalyse“. Die sich anschließende 
„Auftragsplanung“ mündet in die Erstellung eines Angebots. Nach 
erfolgter Auftragserteilung durch den Kunden wird der Auftrag 
durchgeführt („Auftragsdurchführung“). Die abschließende Phase der 
„Auftragsauswertung“ ist gekennzeichnet durch das Kontrollieren und 
Bewerten der erstellten Leistungen oder Produkte sowie deren Übergabe 
an den Kunden. 

Meisterprüfungsverfahrens-
verordnung (MPVerfVO) 

Die Meisterprüfungsverfahrensverordnung (MPVerfVO) regelt – wie im 
Gegenstand der Verordnung (§ 1) beschrieben – das Zulassungs- und 
allgemeine Prüfungsverfahren für die Meisterprüfung im Handwerk und in 
handwerksähnlichen Gewerben. Sie enthält damit Regelungen 
beispielsweise zum zuständigen Meisterprüfungsausschuss und dessen 
Beschlussfähigkeit, zur Zulassung und Anmeldung zur Meisterprüfung, zur 
Organisation der Prüfung, zur Durchführung des Meisterprüfungsprojekts, 
der Situationsaufgabe, der Ergänzungsprüfung, schriftlicher Prüfungen, zur 
Bewertung sowie zu den Beschlüssen über die Noten und das Bestehen 
sowie zur Wiederholung der Meisterprüfung. Diese Regelungen betreffen 
alle Gewerbe gleichermaßen und sind somit dem „allgemeinen“ 
Prüfungsverfahren zuzurechnen. 
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Prüfungsanforderungen Aus berufspädagogischer Sicht werden über die Prüfungsanforderungen 
die Erwartungen an ein Prüfungsereignis, hier an die Meisterprüfung, 
beschrieben. Sie werden als einheitliche Rahmenbedingungen im Sinne 
von Qualitätsstandards oder qualitativen Mindestanforderungen in den 
(Meister-)Prüfungsverordnungen festgeschrieben. Die Erwartungen 
können sich dabei auf verschiedene Anforderungsdimensionen beziehen, 
z. B.: 

- sachlich-inhaltliche Anforderungen (repräsentiert beispielsweise 
durch die Angabe von gewerbespezifischen Abläufen, Produkten und 
Dienstleistungen, Verrichtungen und Tätigkeiten bzw. Techniken) 

- prozessbezogene Anforderungen (repräsentiert beispielsweise durch 
die Angabe von zu realisierenden Handlungen oder 
Handlungsabläufen durch die Prüflinge) 

- zeitliche Anforderungen (repräsentiert beispielsweise durch die 
Angabe von Prüfungsdauern in unterschiedlichen Prüfungsbereichen) 

- bewertungsbezogen-diagnostische Anforderungen (repräsentiert 
beispielsweise durch die Angabe von Gewichtungsregelungen) 

prüfungsdiagnostisch Bei den Kriterien, die an die Qualität von Prüfungen gestellt werden, 
lassen sich grundsätzlich diagnostische oder testtheoretische GŸtekriterien 
von solchen Kriterien unterscheiden, die im Rahmen der Erfassung von 
beruflicher Handlungskompetenz von Bedeutung sind (so genannte 
konzeptionelle QualitŠtskriterien) (vgl. REETZ, L./HEWLETT, C.  2008, S. 
43). 

Als testtheoretisch-diagnostische Qualitätskriterien werden drei 
Hauptgütekriterien genannt:  

- ValiditŠt (Gültigkeit: Aussagekraft): „Prüfungen und die dabei 
verwendeten Prüfungsaufgaben sollen gute Indikatoren für die 
beruflichen Fähigkeiten enthalten, die mit ihrer Hilfe festgestellt 
werden sollen“ 

- ReliabilitŠt (Messgenauigkeit: Zuverlässigkeit): „Aufgaben, die in 
einer Prüfung vorgelegt werden, sollten in einer vergleichbaren 
Situation/Prüfung zu denselben Leistungen führen“ 

- ObjektivitŠt (Personenunabhängigkeit): „Die Prüfung und ihre 
Prüfungsaufgaben sollten so beschaffen sein, dass die 
Prüfungsergebnisse weitestgehend unabhängig vom einzelnen Prüfer 
und seinen subjektiven Auffassungen zustande kommen“ (REETZ, 
L./HEWLETT, C. 2008, S. 57). 
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Sachverständige in 
(Neu-)Ordnungsverfahren 

Im Rahmen des Vorbereitungsverfahrens zur (Neu-)Ordnung von 
Meisterprüfungsverordnungen für die selbstständigen Prüfungsteile I und 
II der Meisterprüfung hat das betreffende Handwerk die Aufgabe, einen 
Verordnungsentwurf zu erstellen.  

Hierzu benennt in der Regel der zuständige Fachverband so genannte 
Sachverständige, als Experten aus den Bereichen Berufsbildung und/oder 
Prüfungswesen, die auf Grundlage des Struktur-Entwurfs (siehe hierzu 
Schlagwort „Struktur-Entwurf“) das Meisterprüfungsberufsbild sowie die 
Prüfungsanforderungen in den Teilen I und II erarbeiten. 

Struktur-Entwurf Die Meisterprüfungsverordnungen für die selbstständigen Prüfungsteile I 
und II der Meisterprüfung im Handwerk und in handwerksähnlichen 
Gewerben werden nach einer bundeseinheitlichen Struktur erarbeitet. 
Hierzu wurde erstmalig im Nachgang der Handwerksrechtsnovelle von 
1998 ein sog. „Struktur-Entwurf“ unter Federführung des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (Verordnungsgeber) 
im Konsens mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(Einvernehmensministerium), dem Bundesministerium der Justiz 
(zuständig für die rechtssystematische und rechtsförmliche Prüfung) und 
den Sozialpartnern (Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite) erarbeitet und 
abgestimmt, der als Vorlage für die Regelung des handwerksbezogenen 
Meisterprüfungsberufsbildes, der Prüfungsanforderungen sowie der 
handwerksspezifischen Verfahrensregelungen in den Teilen I und II dient. 
Der Struktur-Entwurf wurde am 7. Dezember 2010 aktualisiert und mit den 
Sozialpartnern am 20./21. Juni 2011 für das Erarbeitungsverfahren von 
Meisterprüfungsverordnungen verabredet. 

Wird in einem zulassungspflichtigen oder zulassungsfreien Handwerk 
sowie in einem handwerksähnlichen Gewerbe eine 
Meisterprüfungsverordnung für die Prüfungsteile I und II erarbeitet oder 
überarbeitet, so geschieht dies auf Grundlage des Struktur-Entwurfs. 

taxonomisch Die Taxonomie betreffend: Taxonomien stellen entsprechend der beiden 
griechischen Wörter 'taxis' (= Ordnung) und 'nomos' (= Gesetz) eine 
„gesetzmäßige Ordnung“ dar und können auch als Ordnungstheorien 
aufgefasst werden. Damit erhebt eine Taxonomie anders als beispielsweise 
eine Klassifikation den Anspruch, nicht nur irgendeine Zuordnung zu 
bewirken, sondern sie legt ein durchgängiges Hierarchisierungsprinzip 
zugrunde. 
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5 AbkŸrzungsverzeichnis 
AMVO Verordnung über die Meisterprüfung in den Teilen III und IV im 

Handwerk und in handwerksähnlichen Gewerben (Allgemeine 
Meisterprüfungsverordnung - AMVO) 

BGBl. Bundesgesetzblatt 

bzw. beziehungsweise 

f.  folgende 

ff.  fortfolgende 

Hrsg. Herausgeber 

HwO Gesetz zur Ordnung des Handwerks (Handwerksordnung – HwO) 

MPVerfVO Verordnung über das Zulassungs- und allgemeine Prüfungsverfahren 
für die Meisterprüfung im Handwerk und in handwerksähnlichen 
Gewerben (Meisterprüfungsverfahrensverordnung - MPVerfVO) 

MstrV Meisterprüfungsverordnung 

Vgl. vergleiche 

z. B. zum Beispiel 
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7 Anhang 1: MeisterprŸfungsverfahrensverordnung (MPVerfVO)  
 

            - konsolidierte Fassung nach Artikel 1 der Verordnung vom 26. Oktober 2011  

(BGBl. I S. 2145) - 

(nicht - amtliche Veršffentlichung) 

In Kraft: 1. Januar 2012 

 

Grundlage: 
Verordnung über das Zulassungs- und allgemeine Prüfungsverfahren für die Meisterprüfung im Handwerk 
und in handwerksähnlichen Gewerben (Meisterprüfungsverfahrensverordnung – MPVerfVO) vom 
17. Dezember 2001 (BGBl. I S. 4154), geändert durch die Erste Verordnung zur Änderung der 
Meisterprüfungsverfahrensverordnung vom 26. Oktober 2011 (BGBl. I S. 2145). 

 

Eingangsformel 

 Auf Grund des § 50 Absatz 2 und des § 51a Absatz 7 der Handwerksordnung, die zuletzt durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 11. Juli 2011 (BGBl. I S. 1341) geändert worden sind, verordnet das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie: 

¤ 1 
Gegenstand 

 Die Verordnung regelt das Zulassungs- und allgemeine Prüfungsverfahren für die Meisterprüfung im Handwerk und 
in handwerksähnlichen Gewerben. Die jeweilige Meisterprüfungsverordnung für die Teile I und II sowie die 
Verordnung über die Meisterprüfung in den Teilen III und IV im Handwerk und in handwerksähnlichen Gewerben 
bleiben unberührt. 

¤ 2 
ZustŠndiger MeisterprŸfungsausschuss 

 (1) Für die Abnahme jedes Teils der Meisterprüfung ist der Meisterprüfungsausschuss zuständig, in dessen 
örtlichem Zuständigkeitsbereich der Prüfling  

a) seinen ersten Wohnsitz hat oder 

b) in einem Arbeitsverhältnis steht oder 

c) eine Maßnahme zur Vorbereitung auf die Meisterprüfung besucht oder 

d) ein Handwerk oder ein sonstiges Gewerbe selbständig betreibt. 

 (2) Für die Abnahme der Teile I und II der Meisterprüfung muss außerdem die fachliche Zuständigkeit des 
Meisterprüfungsausschusses gegeben sein. 

 (3) Die Entscheidung über die Zuständigkeit obliegt dem Vorsitzenden des Meisterprüfungsausschusses 
(Vorsitzender). Soweit er die Voraussetzungen für die Zuständigkeit nicht für gegeben hält, entscheiden alle Mitglieder 
des Meisterprüfungsausschusses. 
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 (4) Der zuständige Meisterprüfungsausschuss kann auf Antrag des Prüflings in begründeten Fällen die 
Genehmigung zur Ablegung einzelner Teile der Meisterprüfung vor einem örtlich nicht zuständigen 
Meisterprüfungsausschuss erteilen, wenn dieser zustimmt. Dies gilt auch für Wiederholungsprüfungen. 

¤ 3 
Beschlussfassung 

 (1) Der Meisterprüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend sind. Er 
beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende. 

 (2) Alle Mitglieder des Meisterprüfungsausschusses wirken mit bei Entscheidungen über  

1. die Zulassung, soweit darüber nicht der Vorsitzende entscheidet, 

2. den Ausschluss des Prüflings von der Prüfung, 

3. die Feststellung der Noten für die Teile der Meisterprüfung, 

4. das Bestehen oder Nichtbestehen der Teile der Meisterprüfung und der Meisterprüfung insgesamt. 

Soweit nach dieser Verordnung Entscheidungen von allen Mitgliedern des Meisterprüfungsausschusses zu treffen sind, 
werden diese mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen sind nicht zulässig. 

 (3) Zur Beschleunigung können Entscheidungen im schriftlichen Umlaufverfahren herbeigeführt werden, falls alle 
Mitglieder zustimmen. Hiervon ausgenommen sind Entscheidungen nach § 21 Absatz 1. 

¤ 4 
Ausschluss von der Mitwirkung 

 (1) Bei der Zulassung und bei der Abnahme jedes Teils der Meisterprüfung dürfen nicht mitwirken  

1. Arbeitgeber des Prüflings, 

2. Geschäftsteilhaber, Vorgesetzte oder Mitarbeiter des Prüflings, 

3. Angehörige des Prüflings. 

 (2) Angehörige im Sinne des Absatzes 1 Nr. 3 sind  

1. Verlobte, 

2. Ehegatten, 

3. Lebenspartner, 

4. Verwandte und Verschwägerte in gerader Linie, 

5. Geschwister, 

6. Kinder der Geschwister, 

7. Ehegatten sowie Lebenspartner der Geschwister und Geschwister der Ehegatten sowie der Lebenspartner, 

8. Geschwister der Eltern, 

9. Personen, die durch ein auf längere Dauer angelegtes Pflegeverhältnis mit häuslicher Gemeinschaft wie Eltern und 
Kinder miteinander verbunden sind (Pflegeeltern und Pflegekinder). 
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Angehörige sind die im Satz 1 aufgeführten Personen auch dann, wenn  

1. in den Fällen der Nummern 2, 3, 4 und 7 die die Beziehung begründende Ehe oder die Lebenspartnerschaft nicht 
mehr besteht; 

2. in den Fällen der Nummern 4 bis 8 die Verwandtschaft oder Schwägerschaft durch Annahme als Kind erloschen ist; 

3. im Falle der Nummer 9 die häusliche Gemeinschaft nicht mehr besteht, sofern die Personen weiterhin wie Eltern 
und Kinder miteinander verbunden sind. 

 (3) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn die Zulassung und die Abnahme weder durch Stellvertreter noch durch 
einen anderen Meisterprüfungsausschuss sichergestellt werden können. 

 (4) Liegt ein Ausschlussgrund nach Absatz 1 vor oder bestehen Zweifel, ob die dort genannten Voraussetzungen 
gegeben sind, so ist dies dem Meisterprüfungsausschuss unverzüglich mitzuteilen. Der Meisterprüfungsausschuss 
entscheidet über den Ausschluss. Die betroffene Person darf an dieser Entscheidung nicht mitwirken und sich im Falle 
des Ausschlusses an der weiteren Prüfung nicht mehr beteiligen. 

 (5) Liegt ein Grund vor, der geeignet ist, Misstrauen gegen eine unparteiische Prüfertätigkeit zu rechtfertigen, oder 
wird von einem Prüfling das Vorliegen eines solchen Grundes behauptet, so entscheidet der Meisterprüfungsausschuss 
über den Ausschluss. Die betroffene Person darf an dieser Entscheidung nicht mitwirken und sich im Falle des 
Ausschlusses an der weiteren Prüfung nicht mehr beteiligen. 

¤ 5 
Verschwiegenheit 

 Die Mitglieder des Meisterprüfungsausschusses sind zur Amtsverschwiegenheit verpflichtet. Diese Verpflichtung 
bleibt auch nach dem Ausscheiden aus dem Meisterprüfungsausschuss bestehen. 

¤ 6 
Nichtšffentlichkeit  

 (1) Die Meisterprüfung ist nicht öffentlich. 

 (2) Vertreter der obersten Landesbehörde, der höheren Verwaltungsbehörde und der Handwerkskammer sind 
berechtigt, bei der Prüfung anwesend zu sein. 

 (3) Der Vorsitzende kann nach Anhörung der übrigen Mitglieder des Meisterprüfungsausschusses in begründeten 
Fällen Gäste zulassen. 

¤ 7 
RŸcktritt, Nichtteilnahme 

 (1) Von jedem Teil der Meisterprüfung kann der Prüfling bis zum Beginn der Prüfung durch schriftliche Erklärung 
von der Prüfung zurücktreten. In diesem Fall gilt dieser Teil der Meisterprüfung als nicht abgelegt. 

 (2) Tritt der Prüfling nach Beginn einer Prüfung zurück, gilt dieser Teil der Meisterprüfung als nicht bestanden. Dies 
gilt auch, wenn der Prüfling nicht oder nicht rechtzeitig zu einer Prüfung erscheint, ohne dass ein wichtiger Grund 
vorliegt. Liegt ein wichtiger Grund vor, ist Absatz 1 anzuwenden; § 22 Absatz 2 bleibt unberührt. 

 (3) Der wichtige Grund ist unverzüglich mitzuteilen und nachzuweisen. Die Entscheidung über das Vorliegen eines 
wichtigen Grundes obliegt dem Vorsitzenden. Soweit er das Vorliegen eines wichtigen Grundes für nicht gegeben hält, 
entscheiden alle Mitglieder des Meisterprüfungsausschusses. 
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¤ 8 
TŠuschungshandlungen, Ordnungsverstš§e 

 (1) Wenn ein Prüfling eine Täuschungshandlung begeht oder unterstützt, unerlaubte Arbeits- und Hilfsmittel benutzt 
oder den Ablauf der Prüfung erheblich stört, können die mit der Aufsicht beauftragten Personen dem Prüfling die 
Fortführung der Prüfung unter Vorbehalt gestatten oder ihn von der Prüfung ausschließen. Werden 
Sicherheitsbestimmungen beharrlich missachtet oder ist durch das Verhalten des Prüflings die ordnungsgemäße 
Durchführung der Prüfung nicht gewährleistet, soll der Prüfling von der Prüfung ausgeschlossen werden. Der 
Sachverhalt ist festzustellen und zu protokollieren. 

 (2) Mit der Aufsicht beauftragte Personen können nur eine vorläufige Entscheidung im Sinne des Absatzes 1 treffen. 
Die endgültige Entscheidung treffen alle Mitglieder des Meisterprüfungsausschusses nach Anhörung des Prüflings. 

 (3) In schwerwiegenden Fällen gilt der jeweilige Teil der Meisterprüfung als nicht bestanden. In den übrigen Fällen 
gilt die Prüfung für den Prüfungsbereich, das Prüfungsfach, das Handlungsfeld oder den praktischen Teil der Prüfung 
im Teil IV der Meisterprüfung als nicht abgelegt. Das Gleiche gilt bei Täuschungshandlungen, die innerhalb eines 
Jahres nachträglich festgestellt werden. 

¤ 9 
Anmeldung, Organisation der PrŸfung 

 (1) Der Vorsitzende beraumt die Prüfungstermine grundsätzlich nach Bedarf an. Die Termine werden mindestens 
einen Monat vorher bekannt gegeben, unter Angabe einer Frist, innerhalb derer sich die Prüflinge anzumelden haben. 

 (2) Der Vorsitzende bestimmt Ort und Zeit der zu erbringenden Prüfungsleistung. Im Ausnahmefall kann er Termin- 
und Ortswünsche des Prüflings berücksichtigen. 

 (3) Der Vorsitzende regelt die Aufsicht während der Prüfung. 

 (4) Die in den Absätzen 1 bis 3 genannten Aufgaben nimmt der Vorsitzende in Abstimmung mit den übrigen 
Mitgliedern des Meisterprüfungsausschusses wahr. 

¤ 10 
Zulassung 

 (1) Der Antrag auf Zulassung ist schriftlich zu stellen. Darin ist anzugeben, für welches Handwerk oder für welches 
handwerksähnliche Gewerbe die Zulassung beantragt wird. Dem Antrag sind beizufügen  

1. der Nachweis, der die Zuständigkeit des Meisterprüfungsausschusses nach § 2 begründet und 

2. die für die Zulassung nach § 49 Absatz 1 bis 4 oder § 51a Absatz 5 der Handwerksordnung erforderlichen 
Zeugnisse, Nachweise und Bescheide. 

 (2) Die Zulassung obliegt dem Vorsitzenden. Soweit er die Zulassungsvoraussetzungen für nicht gegeben hält, ent-
scheiden alle Mitglieder des Meisterprüfungsausschusses. 

 (3) Werden unrichtige Unterlagen beim Antrag auf Zulassung vorgelegt, ist § 8 Absatz 3 entsprechend anzuwenden. 

 (4) Bei der Anmeldung zu jedem Teil der Meisterprüfung hat der Prüfling den Nachweis nach Absatz 1 Nummer 1 
sowie den Bescheid über die Zulassung vorzulegen. 
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¤ 11 
Nachteilsausgleich fŸr behinderte Menschen 

 Bei der Durchführung der Prüfung sollen die besonderen Verhältnisse behinderter Menschen berücksichtigt werden. 
Dies gilt insbesondere für die Dauer der Prüfung, die Zulassung von Hilfsmitteln und die Inanspruchnahme von 
Hilfeleistungen Dritter wie Gebärdensprachdolmetscher für hörbehinderte Menschen. Die Art und Schwere der 
Behinderung ist mit dem Antrag auf Zulassung zur Prüfung nachzuweisen. 

¤ 12 
Befreiungen 

 (1) Anträge auf Befreiung von einzelnen Teilen der Meisterprüfung können zusammen mit dem Antrag auf 
Zulassung oder mit der Anmeldung zu einem Teil der Meisterprüfung gestellt werden; Gründe, die nach der 
Handwerksordnung zur Befreiung von Teilen der Meisterprüfung führen, sind hierbei geltend zu machen. Für 
Entscheidungen über Befreiungen von den Teilen I und II muss auch die fachliche Zuständigkeit des 
Meisterprüfungsausschusses gegeben sein. 

 (2) Anträge auf Befreiung von Prüfungsbereichen, Prüfungsfächern, Handlungsfeldern oder vom praktischen Teil 
der Prüfung im Teil IV sind spätestens mit der Anmeldung für den jeweiligen Teil der Meisterprüfung zu stellen. 

 (3) Anträge auf Befreiung sind schriftlich zu stellen; die Nachweise über Befreiungsgründe sind beizufügen. 
Werden Gründe geltend gemacht, die nach der Handwerksordnung zur Befreiung von Teilen der Meisterprüfung 
führen, gilt Satz 1 entsprechend. 

¤ 13 
Einladung zur PrŸfung 

 Ort und Zeit der Prüfung sind dem Prüfling mindestens zwei Wochen vorher schriftlich bekannt zu geben. Dabei ist 
ihm auch mitzuteilen, welche Arbeits- und Hilfsmittel notwendig und erlaubt sind. Der Prüfling ist auf § 7 hinzuweisen. 

¤ 14 
Ausweispflicht und Belehrung 

 (1) Der Prüfling hat sich auf Verlangen der mit der Aufsicht beauftragten Person oder eines Mitglieds des 
Meisterprüfungsausschusses zur Person auszuweisen. 

 (2) Er ist zu Beginn der Prüfung über den Prüfungsablauf, die zur Verfügung stehende Zeit, die erlaubten Arbeits- 
und Hilfsmittel sowie über die Folgen bei Rücktritt, Nichtteilnahme, Täuschungshandlungen und Ordnungsverstößen zu 
belehren. 

¤ 15 
PrŸfungsaufgaben 

 (1) Alle Mitglieder des Meisterprüfungsausschusses beschließen die Prüfungsaufgaben. Die Prüfungssprache ist 
deutsch. 

 (2) Der Meisterprüfungsausschuss soll die Vorschläge des Prüflings zum Meisterprüfungsprojekt oder zur 
Meisterprüfungsarbeit berücksichtigen, wenn sie den Prüfungsanforderungen der jeweiligen 
Meisterprüfungsverordnung entsprechen und ihre Durchführung oder Anfertigung keinen für den 
Meisterprüfungsausschuss unangemessenen Aufwand erfordern. 

 (3) Der Meisterprüfungsausschuss kann für alle Prüflinge einheitlich festlegen, dass die Durchführung des 
Meisterprüfungsprojekts oder die Anfertigung der Meisterprüfungsarbeit und die Bearbeitung der Situationsaufgabe 
oder der Arbeitsprobe unter ständiger Aufsicht zum selben Zeitpunkt am gleichen Ort (Klausur) erfolgt. 
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¤ 16 
DurchfŸhrung des MeisterprŸfungsprojekts, Anfertigung der MeisterprŸfungsarbeit, Bewertung 

 (1) Der Prüfling hat dem Meisterprüfungsausschuss den Beginn der Durchführung des Meisterprüfungsprojekts oder 
der Anfertigung der Meisterprüfungsarbeit rechtzeitig mitzuteilen, sofern diese Prüfungsleistung nicht in Klausur 
erbracht wird. 

 (2) Der Vorsitzende kann eine Person, die nicht Mitglied des Meisterprüfungsausschusses sein muss, mit der 
Aufsicht beauftragen. Die Aufsicht führende Person fertigt ein Protokoll an, aus dem auch hervorgehen muss, ob der 
Prüfling das Meisterprüfungsprojekt oder die Meisterprüfungsarbeit selbständig und nur unter Einsatz der erlaubten 
Arbeits- und Hilfsmittel durchgeführt oder angefertigt hat. 

 (3) Der Prüfling hat das Meisterprüfungsprojekt oder die Meisterprüfungsarbeit mit den vorgeschriebenen 
Unterlagen am festgesetzten Ort zur festgesetzten Zeit dem Meisterprüfungsausschuss vorzustellen. Der Vorsitzende 
kann bei Vorliegen eines wichtigen Grundes auf Antrag eine Fristverlängerung gewähren. Soweit er das Vorliegen 
eines wichtigen Grundes für nicht gegeben hält, entscheiden alle Mitglieder des Meisterprüfungsausschusses. 

 (4) Der Prüfling hat schriftlich zu versichern, dass er das Meisterprüfungsprojekt oder die Meisterprüfungsarbeit 
selbständig durchgeführt oder angefertigt hat. Dies gilt auch für die vorgeschriebenen Unterlagen. 

 (5) Wird ein Meisterprüfungsprojekt oder eine Meisterprüfungsarbeit nicht, wie nach Absatz 3 Satz 1 bestimmt, 
vorgestellt, so ist der Teil I der Meisterprüfung nicht bestanden. Wird ein Meisterprüfungsprojekt oder eine 
Meisterprüfungsarbeit nicht selbständig oder unter Benutzung nicht erlaubter Arbeits- und Hilfsmittel durchgeführt oder 
angefertigt, so ist § 8 entsprechend anzuwenden. 

 (6) Zur Vorbereitung der Beschlussfassung nach § 21 Absatz 1 soll der Vorsitzende mindestens drei Mitglieder mit 
der Bewertung des Meisterprüfungsprojekts oder der Meisterprüfungsarbeit beauftragen. In begründeten 
Ausnahmefällen genügt die Beauftragung von zwei Mitgliedern, wenn die sachgemäße Durchführung der Prüfung 
gewährleistet ist. Zwei der beauftragten Mitglieder müssen in dem Handwerk oder in dem handwerksähnlichen 
Gewerbe, für das der Meisterprüfungsausschuss errichtet ist, die Meisterprüfung abgelegt haben oder das Recht zum 
Ausbilden von Lehrlingen besitzen. 

¤ 17 
DurchfŸhrung mŸndlicher PrŸfungen, ErgŠnzungsprŸfungen, Bewertung 

 (1) Das Fachgespräch ist als Einzelgespräch zu führen. Der Vorsitzende soll mindestens drei Mitglieder mit der 
Durchführung beauftragen. In begründeten Ausnahmefällen genügt die Beauftragung von zwei Mitgliedern, wenn die 
sachgemäße Durchführung der Prüfung gewährleistet ist. Zwei der beauftragten Mitglieder müssen in dem Handwerk 
oder in dem handwerksähnlichen Gewerbe, für das der Meisterprüfungsausschuss errichtet ist, die Meisterprüfung 
abgelegt haben oder das Recht zum Ausbilden von Lehrlingen besitzen. 

 (2) Die Ergänzungsprüfung wird auf Antrag des Prüflings durchgeführt. Sie ist als Einzelgespräch zu führen und soll 
je Prüfling höchstens 20 Minuten dauern. Das Ergebnis der jeweiligen schriftlichen Prüfung und der 
Ergänzungsprüfung ist im Verhältnis 2:1 zu gewichten. 

 (3) Für Ergänzungsprüfungen und sonstige in Meisterprüfungsverordnungen vorgesehene mündliche Prüfungen 
gelten Absatz 1 Sätze 2 und 3 mit der Maßgabe, dass in Teil II zwei der beauftragten Mitglieder in dem Handwerk oder 
in dem handwerksähnlichen Gewerbe, für das der Meisterprüfungsausschuss errichtet ist, die Meisterprüfung abgelegt 
haben oder das Recht zum Ausbilden von Lehrlingen besitzen müssen; in den Teilen III und IV muss eines der 
beauftragten Mitglieder die Voraussetzungen des § 48 Absatz 5 oder des § 51b Absatz 6 der Handwerksordnung 
erfüllen. Der Meisterprüfungsausschuss kann bestimmen, dass sonstige in Meisterprüfungsverordnungen vorgesehene 
mündliche Prüfungen in einem Gruppengespräch durchzuführen sind. 

 (4) Zur Vorbereitung der Beschlussfassung nach § 21 Absatz 1 dokumentieren die Mitglieder des 
Meisterprüfungsausschusses, die die mündlichen Prüfungen durchführen, die wesentlichen Abläufe, bewerten die 
Prüfungsleistungen und halten dabei die für die Bewertung erheblichen Tatsachen fest. 
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¤ 18 
DurchfŸhrung der Situationsaufgabe oder Arbeitsprobe und der praktischen PrŸfung, Bewertung 

 (1) Der Vorsitzende soll mindestens drei Mitglieder mit der Durchführung der Situationsaufgabe oder der 
Arbeitsprobe beauftragen. In begründeten Ausnahmefällen genügt die Beauftragung von zwei Mitgliedern, wenn die 
sachgemäße Durchführung der Prüfung gewährleistet ist. Zwei der beauftragten Mitglieder müssen in dem Handwerk 
oder in dem handwerksähnlichen Gewerbe, für das der Meisterprüfungsausschuss errichtet ist, die Meisterprüfung 
abgelegt haben oder das Recht zum Ausbilden von Lehrlingen besitzen. Der Meisterprüfungsausschuss kann 
bestimmen, dass die Situationsaufgabe oder die Arbeitsprobe in einer Gruppenprüfung durchgeführt wird. 

 (2) Der Vorsitzende soll mindestens drei Mitglieder mit der Durchführung des praktischen Teils der Prüfung im Teil 
IV der Meisterprüfung beauftragen. In begründeten Ausnahmefällen genügt die Beauftragung von zwei Mitgliedern, 
wenn die sachgemäße Durchführung der Prüfung gewährleistet ist. Eines der beauftragten Mitglieder muss die 
Voraussetzungen des § 48 Absatz 5 oder des § 51b Absatz 6 der Handwerksordnung erfüllen. 

 (3) Zur Vorbereitung der Beschlussfassung nach § 21 Absatz 1 dokumentieren die nach den Absätzen 1 und 2 
beauftragten Mitglieder des Meisterprüfungsausschusses die wesentlichen Prüfungsabläufe, bewerten die 
Prüfungsleistungen und halten dabei die für die Bewertung erheblichen Tatsachen fest. 

¤ 19 
DurchfŸhrung schrif tlicher PrŸfungen, Bewertung 

 (1) Für die Durchführung schriftlicher Prüfungen in den Teilen II, III und IV der Meisterprüfung kann der 
Vorsitzende eine Person mit der Aufsicht während der Prüfung beauftragen, die nicht Mitglied des 
Meisterprüfungsausschusses sein muss. 

 (2) Der Vorsitzende hat mindestens zwei Mitglieder mit der Bewertung der schriftlichen Prüfungsleistungen in den 
Teilen II, III und IV der Meisterprüfung zu beauftragen. Zwei der Mitglieder, die mit der Bewertung der schriftlichen 
Prüfungsleistungen im Teil II beauftragt sind, müssen in dem Handwerk oder in dem handwerksähnlichen Gewerbe, für 
das der Meisterprüfungsausschuss errichtet ist, die Meisterprüfung abgelegt haben oder das Recht zum Ausbilden von 
Lehrlingen besitzen. Von den Mitgliedern, die mit der Bewertung der schriftlichen Prüfungsleistungen in den Teilen III 
und IV der Meisterprüfung beauftragt sind, muss eines die Voraussetzungen des § 48 Absatz 5 oder des § 51b Absatz 6 
der Handwerksordnung erfüllen. 

 (3) Die Aufsicht führende Person dokumentiert die Prüfung in ihren wesentlichen Abläufen. Zur Vorbereitung der 
Beschlussfassung nach § 21 Absatz 1 bewerten die in Absatz 2 genannten Mitglieder des Meisterprüfungsausschusses 
die Prüfungsleistungen und halten dabei die für die Bewertung erheblichen Tatsachen fest. 

¤ 20 
BewertungsschlŸssel 

 (1) Für die Bewertung der Prüfungsleistungen in den Prüfungsbereichen, in den Prüfungsfächern, in den Handlungs-
feldern, in der praktischen Prüfung im Teil IV und bei Ergänzungsprüfungen ist der nachstehende 100-Punkte-Schlüssel 
anzuwenden:  

       100 – 92 Punkte für eine den Anforderungen in besonderem Maße entsprechende Leistung, 
unter 92 – 81 Punkte für eine den Anforderungen voll entsprechende Leistung, 
unter 81 – 67 Punkte für eine den Anforderungen im Allgemeinen entsprechende Leistung, 
unter 67 – 50 Punkte für eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch 

entspricht, 
unter 50 – 30 Punkte für eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, dass gewisse 

Grundkenntnisse noch vorhanden sind, 
unter 30 –  0 Punkte für eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht und bei der selbst Grundkenntnisse 

sehr lückenhaft sind oder fehlen. 
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 (2) Der 100-Punkte-Schlüssel ist auch auf Prüfungsleistungen anzuwenden, die innerhalb von Prüfungsbereichen, 
Prüfungsfächern und Handlungsfeldern zu erbringen und ihrer Natur nach für sich genommen zu bewerten sind. 

 (3) Die Note für jeden Teil der Meisterprüfung wird auf der Grundlage des gewichteten rechnerischen Durchschnitts 
der erzielten Punkte festgesetzt. Dabei bedeuten:  

        100 – 92 Punkte die Note: sehr gut, 

unter 92 – 81 Punkte die Note: gut, 
unter 81 – 67 Punkte die Note: befriedigend, 
unter 67 – 50 Punkte die Note: ausreichend, 
unter 50 – 30 Punkte die Note: mangelhaft, 
unter 30 –  0 Punkte die Note: ungenügend. 

 

¤ 21 
BeschlŸsse Ÿber die Noten und das Bestehen, Abschluss des MeisterprŸfungsverfahrens 

 (1) Die Beschlüsse über die Noten, über das Bestehen oder Nichtbestehen des jeweiligen Teils der Meisterprüfung 
sowie über das Bestehen oder Nichtbestehen der Meisterprüfung insgesamt werden von allen Mitgliedern des 
Meisterprüfungsausschusses auf der Grundlage der Bewertungen nach § 16 Absatz 6, § 17 Absatz 4, § 18 Absatz 3 und 
§ 19 Absatz 3 gefasst. Über das Ergebnis der Prüfung in jedem Teil der Meisterprüfung und die dabei erzielte Note ist 
dem Prüfling unverzüglich ein schriftlicher Bescheid mit Rechtsbehelfsbelehrung zu erteilen. 

 (2) Das Meisterprüfungsverfahren ist erfolgreich abgeschlossen, wenn jeder der vier Teile der Meisterprüfung 
bestanden ist. Hierfür sind in jedem Prüfungsteil insgesamt ausreichende Leistungen zu erbringen sowie die sonstigen 
in den Meisterprüfungsverordnungen vorgeschriebenen Mindestvoraussetzungen zu erfüllen. Die Befreiung von einem 
Teil der Meisterprüfung steht dem Bestehen dieses Teils gleich. 

 (3) Über das Bestehen der Meisterprüfung insgesamt ist vom zuletzt tätig gewordenen fachlich zuständigen 
Meisterprüfungsausschuss ein Zeugnis zu erteilen. In dem Zeugnis sind die in den Teilen der Meisterprüfung erzielten 
Noten sowie Befreiungen, unter Angabe der Rechtsgrundlage, auszuweisen. Das Zeugnis ist vom Vorsitzenden zu 
unterschreiben und von der Handwerkskammer zu beglaubigen. 

 (4) Wird die Meisterprüfung in einem Schwerpunkt abgelegt, so ist dem Prüfling auf Antrag hierüber eine 
Bescheinigung auszustellen. 

¤ 22 
Wiederholung der MeisterprŸfung 

 (1) Die einzelnen nicht bestandenen Teile der Meisterprüfung können dreimal wiederholt werden. 

 (2) Der Prüfling ist auf Antrag von der Wiederholung der Prüfung in Prüfungsbereichen, in Prüfungsfächern, in 
Handlungsfeldern oder im praktischen Teil der Prüfung im Teil IV zu befreien, wenn seine Leistungen darin in einer 
vorangegangenen Prüfung mit mindestens 50 Punkten bewertet wurden. Eine Befreiung ist nur möglich, wenn sich der 
Prüfling innerhalb von drei Jahren, gerechnet vom Tag der Bescheidung über den nicht bestandenen Prüfungsteil, zur 
Wiederholungsprüfung anmeldet. 
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¤ 23 
Niederschrift 

 (1) Über jeden Teil der Meisterprüfung ist eine Niederschrift zu fertigen, die von allen Mitgliedern des jeweiligen 
Meisterprüfungsausschusses zu unterschreiben ist. 

 (2) Die Niederschrift muss Angaben enthalten  

1. zur Person der Prüflings, 

2. über den abgelegten Teil der Meisterprüfung, 

3. über Ort und Zeit der Prüfung, 

4. über die Zusammensetzung des Meisterprüfungsausschusses, 

5. über die Personen, die mit der Aufsicht beauftragt waren, 

6. über die Mitglieder des Meisterprüfungsausschusses, die mit der Bewertung der Prüfungsleistungen beauftragt 
     waren, 

7. über den Gegenstand des Meisterprüfungsprojekts oder der Meisterprüfungsarbeit, des Fachgesprächs, der 
Situationsaufgabe oder der Arbeitsprobe sowie über die sonstigen Prüfungsaufgaben, 

8. über die Bewertung der Prüfungsbereiche, der Prüfungsfächer, der Handlungsfelder, des praktischen Teils im Teil 
IV der Meisterprüfung und von Ergänzungsprüfungen. Dabei sind die tragenden Gründe für die Bewertung 
festzuhalten und die festgestellten Fehler und Mängel zu bezeichnen, soweit sich diese aus der Bewertung nicht 
ableiten lassen. 

¤ 24 
PrŸfungsunterlagen 

 (1) Auf schriftliches Verlangen ist dem Prüfling binnen der gesetzlich vorgegebenen Frist zur Einlegung eines 
Rechtsbehelfs nach Abschluss eines jeden Teils der Meisterprüfung Einsicht in seine Prüfungsunterlagen zu gewähren. 
Danach kann innerhalb der in Absatz 2 genannten Aufbewahrungsfristen auf Antrag Einsicht gewährt werden. 

 (2) Der Antrag auf Zulassung und die Zulassungsentscheidung, die schriftlichen Prüfungsarbeiten sowie die die 
Befreiungen begründenden Unterlagen sind drei Jahre und die Niederschriften nach § 23 Absatz 1 zehn Jahre nach 
Abschluss der Meisterprüfung aufzubewahren. 

¤ 25 
†bergangsvorschrift 

 (1) Die bis zum 31. Dezember 2011 begonnenen Prüfungsverfahren werden nach den bis dahin geltenden 
Vorschriften zu Ende geführt. Erfolgt die Anmeldung zur Prüfung bis zum Ablauf des 30. Juni 2012 sind auf Verlangen 
des Prüflings die bis zum 31. Dezember 2011 geltenden Vorschriften weiter anzuwenden. 

 (2) Prüflinge, die die Prüfung nach den bis zum 31. Dezember 2011 geltenden Vorschriften nicht bestanden haben 
und sich bis zum 31. Dezember 2013 zu einer Wiederholungsprüfung anmelden, können auf Verlangen die 
Wiederholungsprüfung nach den bis zum 31. Dezember 2011 geltenden Vorschriften ablegen. 

 (3) Bei Meisterprüfungsverordnungen, die vor dem 1. April 1998 erlassen worden sind, gelten die 
Meisterprüfungsarbeit und die Arbeitsprobe als Prüfungsbereiche im Sinne dieser Verordnung. 

Schlussformel 

Der Bundesrat hat zugestimmt. 



 

 
59 

8 Anhang 2: Allgemeine MeisterprŸfungsverordnung (AMVO)                                              
  (nicht - amtliche Veršffentlichung) 

    In Kraft: 1. Januar 2012 

 

Grundlage: 
Verordnung über die Meisterprüfung in den Teilen III und IV im Handwerk und in handwerksähnlichen 
Gewerben vom 26. Oktober 2011 (BGBl. I S. 2149). 

 

Eingangsformel 

Auf Grund des § 45 Absatz 1 und des § 51a Absatz 2 der Handwerksordnung, die zuletzt durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 11. Juli 2011 (BGBl. I S. 1341) geändert worden sind, verordnet das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung: 

 

¤ 1 
Gegenstand 

Die Meisterprüfung besteht aus vier selbstständigen Prüfungsteilen. Diese Verordnung regelt die 
betriebswirtschaftliche, kaufmännische und rechtliche Prüfung (Teil III) sowie die berufs- und arbeitspädagogische 
Prüfung (Teil IV) in der Meisterprüfung im Handwerk und in handwerksähnlichen Gewerben. 

 

¤ 2 
Ziel, Gliederung und Inhalt des Teils III  

(1) Durch die Prüfung in Teil III hat der Prüfling in den in Absatz 2 Nummer 1 bis 3 genannten Handlungsfeldern 
seine berufliche Handlungskompetenz dadurch nachzuweisen, dass er als Betriebsinhaber, Betriebsinhaberin oder 
Führungskraft betriebswirtschaftliche, kaufmännische und rechtliche Probleme analysieren und bewerten sowie 
Lösungswege aufzeigen und dokumentieren und dabei aktuelle Entwicklungen berücksichtigen kann. 

 

(2) In jedem der nachfolgend aufgeführten Handlungsfelder ist mindestens eine komplexe fallbezogene Aufgabe zu 
bearbeiten. 

1.   Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen beurteilen 

Der Prüfling hat nachzuweisen, dass er betriebswirtschaftliche, kaufmännische und rechtliche Voraussetzungen für 
die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens und berufliche Entwicklungspotenziale im Handwerk bewerten 
sowie Entscheidungsnotwendigkeiten darstellen kann. Bei der Aufgabenstellung sollen mehrere der unter den 
Buchstaben a bis f aufgeführten Qualifikationen verknüpft werden:  

a) Unternehmensziele analysieren und in ein Unternehmenszielsystem einordnen, 
b) Bedeutung der Unternehmenskultur und des Unternehmensimages für die betriebliche Leistungs- und 

Wettbewerbsfähigkeit begründen, 
c) Situation eines Unternehmens am Markt analysieren und Erfolgspotenziale begründen, 
d) Informationen aus dem Rechnungswesen, insbesondere aus Bilanz sowie Gewinn- und 

Verlustrechnung zur Analyse von Stärken und Schwächen eines Unternehmens nutzen, 
e) Informationen aus dem internen und externen Rechnungswesen zur Entscheidungsvorbereitung nutzen, 
f) Rechtsvorschriften, insbesondere des Gewerbe- und Handwerksrechts sowie des Handels- und 

Wettbewerbsrechts bei der Analyse von Unternehmenszielen und -konzepten anwenden; 
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2.   Gründungs- und Übernahmeaktivitäten vorbereiten, durchführen und bewerten 

Der Prüfling hat nachzuweisen, dass er in der Lage ist, Aufgaben im Rahmen der Gründung und Übernahme eines 
Unternehmens unter Berücksichtigung persönlicher, rechtlicher und betriebswirtschaftlicher Rahmenbedingungen 
und Ziele vorzubereiten, durchzuführen und zu bewerten sowie ihre Bedeutung für ein Unternehmenskonzept zu 
begründen. Bei der Aufgabenstellung sollen mehrere der unter den Buchstaben a bis j aufgeführten Qualifikationen 
verknüpft werden: 

a) Bedeutung persönlicher Voraussetzungen für den Erfolg beruflicher Selbstständigkeit begründen, 
b) wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Bedeutung des Handwerks sowie Nutzen von Mitgliedschaften 

in den Handwerksorganisationen darstellen und bewerten, 
c) Möglichkeiten der Inanspruchnahme von Beratungsdienstleistungen sowie von Förder- und 

Unterstützungsleistungen bei Gründung und Übernahme eines Unternehmens aufzeigen und bewerten, 
d) Entscheidungen zu Standort, Betriebsgröße, Personalbedarf sowie zur Einrichtung und Ausstattung eines 

Unternehmens treffen und begründen, 
e) Marketingkonzept zur Markteinführung entwickeln und bewerten, 
f) Investitionsplan und Finanzierungskonzept aufstellen und begründen; Rentabilitätsvorschau erstellen und 

Liquiditätsplanung durchführen, 
g) Rechtsform aus einem Unternehmenskonzept ableiten und begründen, 
h) Rechtsvorschriften, insbesondere des bürgerlichen Rechts sowie des Gesellschafts- und Steuerrechts, im 

Zusammenhang mit Gründung oder Übernahme von Handwerksbetrieben anwenden, 
i) Notwendigkeit privater Risiko- und Altersvorsorge begründen, Möglichkeiten aufzeigen, 
j) Bedeutung persönlicher Aspekte sowie betriebswirtschaftlicher und rechtlicher Bestandteile eines 

Unternehmenskonzeptes im Zusammenhang darstellen und begründen; 
 

3.   Unternehmensführungsstrategien entwickeln 

Der Prüfling hat nachzuweisen, dass er in der Lage ist, unter Berücksichtigung unternehmensbezogener Stärken 
und Schwächen sowie marktbezogener Chancen und Risiken, ein Unternehmen zu führen, betriebliche 
Wachstumspotenziale zu identifizieren und Unternehmensstrategien zu entwickeln. Bei der Aufgabenstellung 
sollen mehrere der unter den Buchstaben a bis k aufgeführten Qualifikationen verknüpft werden:  

a) Bedeutung der Aufbau- und Ablauforganisation für die Entwicklung eines Unternehmens beurteilen; 
Anpassungen vornehmen, 

b) Entwicklungen bei Produkt- und Dienstleistungsinnovationen sowie Marktbedingungen, auch im 
internationalen Zusammenhang, bewerten und daraus Wachstumsstrategien ableiten, 

c) Einsatzmöglichkeiten von Marketinginstrumenten für Absatz und Beschaffung von Produkten und 
Dienstleistungen begründen, 

d) Veränderungen des Kapitalbedarfs aus Investitions-, Finanz- und Liquiditätsplanung ableiten; Alternativen der 
Kapitalbeschaffung darstellen, 

e) Konzepte für Personalplanung, -beschaffung und -qualifizierung erarbeiten und bewerten sowie Instrumente 
der Personalführung und -entwicklung darstellen, 

f) Bestimmungen des Arbeits- und Sozialversicherungsrechts bei der Entwicklung einer Unternehmensstrategie 
berücksichtigen, 

g) Chancen und Risiken zwischenbetrieblicher Kooperationen darstellen, 
h) Controlling zur Entwicklung, Verfolgung, Durchsetzung und Modifizierung von Unternehmenszielen nutzen, 
i) Instrumente zur Durchsetzung von Forderungen darstellen und Einsatz begründen, 
j) Notwendigkeit der Planung einer Unternehmensnachfolge, auch unter Berücksichtigung von Erb- und 

Familienrecht sowie steuerrechtlicher Bestimmungen, darstellen und begründen, 
k) Notwendigkeit der Einleitung eines Insolvenzverfahrens anhand von Unternehmensdaten prüfen; 

insolvenzrechtliche Konsequenzen für die Weiterführung oder Liquidation eines Unternehmens aufzeigen. 
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¤ 3 
PrŸfungsdauer und Bestehen des Teils III 

(1) Die Prüfung in Teil III ist schriftlich durchzuführen und dauert in jedem Handlungsfeld zwei Stunden. 

(2) Die Gesamtbewertung des Teils III wird aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen der 
Handlungsfelder nach § 2 Absatz 2 gebildet. 

(3) Wurden in höchstens zwei der in § 2 Absatz 2 genannten Handlungsfelder jeweils mindestens 30 und weniger als 
50 Punkte erreicht, kann in einem dieser Handlungsfelder eine mündliche Ergänzungsprüfung durchgeführt werden, 
wenn diese das Bestehen des Teils III der Meisterprüfung ermöglicht. 

(4) Mindestvoraussetzung für das Bestehen des Teils III der Meisterprüfung ist eine insgesamt ausreichende 
Prüfungsleistung. Die Prüfung des Teils III ist nicht bestanden, wenn  

1. ein Handlungsfeld mit weniger als 30 Punkten bewertet worden ist oder 

2. nach durchgeführter Ergänzungsprüfung zwei Handlungsfelder jeweils mit weniger als 
    50 Punkten bewertet worden sind. 

 

¤ 4 
Ziel, Gliederung und Inhalt des Teils IV 

(1) Durch die Prüfung in Teil IV hat der Prüfling seine berufs- und arbeitspädagogischen Kenntnisse nachzuweisen 
und dass er die zur ordnungsgemäßen Ausbildung von Lehrlingen (Auszubildenden) erforderliche Kompetenz zum 
selbstständigen Planen, Durchführen und Kontrollieren der Berufsausbildung besitzt. 

(2) Die Prüfung in Teil IV besteht aus einem schriftlichen und einem praktischen Teil. 

(3) Im schriftlichen Teil der Prüfung sind fallbezogene Aufgaben in jedem der nachfolgend aufgeführten 
Handlungsfelder zu bearbeiten:  

1.   Ausbildungsvoraussetzungen prüfen und Ausbildung planen 

Der Prüfling hat nachzuweisen, dass er in der Lage ist, Ausbildungsvoraussetzungen auf der Grundlage 
betrieblicher, berufsbezogener und rechtlicher Bestimmungen zu prüfen und zu bewerten sowie die Ausbildung, 
auch unter Berücksichtigung außerbetrieblicher Ausbildungszeiten, zu planen. Bei der Aufgabenstellung sollen 
mehrere der unter den Buchstaben a bis g aufgeführten Qualifikationen verknüpft werden:  

a) Vorteile und Nutzen betrieblicher Ausbildung darstellen und begründen, 
b) betrieblichen Ausbildungsbedarf auf der Grundlage rechtlicher, tarifvertraglicher und betrieblicher 

Rahmenbedingungen planen sowie hierzu Entscheidungen vorbereiten und treffen, 
c) Strukturen des Berufsbildungssystems und seine Schnittstellen darstellen, 
d) Ausbildungsberufe für den Betrieb auswählen und Auswahl begründen, 
e) Eignung des Betriebes für die Ausbildung in angestrebten Ausbildungsberufen prüfen, insbesondere unter 

Berücksichtigung von Ausbildung im Verbund, überbetrieblicher und außerbetrieblicher Ausbildung, 
f) Möglichkeiten des Einsatzes von berufsausbildungsvorbereitenden Maßnahmen prüfen und bewerten, 
g) innerbetriebliche Aufgabenverteilung für die Ausbildung unter Berücksichtigung von Funktionen und 

Qualifikationen der an der Ausbildung Mitwirkenden koordinieren; 
 

2.   Ausbildung vorbereiten und Einstellung von Auszubildenden durchführen 

Der Prüfling hat nachzuweisen, dass er in der Lage ist, Aufgaben der Ausbildungsvorbereitung wahrzunehmen, 
Auswahlkriterien für Einstellungen festzulegen sowie Einstellungsverfahren durchzuführen, auch unter 
Berücksichtigung betrieblicher Arbeits- und Geschäftsprozesse sowie rechtlicher Aspekte. Bei der 
Aufgabenstellung sollen mehrere der unter den Buchstaben a bis f aufgeführten Qualifikationen verknüpft werden:  

a) auf der Grundlage einer Ausbildungsordnung einen betrieblichen Ausbildungsplan erstellen, der sich 
insbesondere an berufstypischen Arbeits- und Geschäftsprozessen orientiert, 
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b) Möglichkeiten der Mitwirkung und Mitbestimmung der betrieblichen Interessenvertretungen in der 
Berufsbildung darstellen und begründen, 

c) Kooperationsbedarf ermitteln und inhaltliche sowie organisatorische Abstimmung mit Kooperationspartnern, 
insbesondere der Berufsschule, durchführen, 

d) Kriterien und Verfahren zur Auswahl von Auszubildenden auch unter Berücksichtigung ihrer 
Verschiedenartigkeit anwenden, 

e) Berufsausbildungsvertrag vorbereiten und abschließen sowie die Eintragung bei der zuständigen Stelle 
veranlassen, 

f) Möglichkeiten prüfen, ob Teile der Berufsausbildung im Ausland durchgeführt werden können; 
 

3.   Ausbildung durchführen 

Der Prüfling hat nachzuweisen, dass er in der Lage ist, Lernprozesse handlungsorientiert zu planen und zu 
kontrollieren sowie selbstständiges Lernen zu fördern. Dabei sind berufstypische Arbeits- und Geschäftsprozesse 
sowie Einsatzmöglichkeiten und Lernvoraussetzungen der Auszubildenden zu berücksichtigen. Bei der 
Aufgabenstellung sollen mehrere der unter den Buchstaben a bis j aufgeführten Qualifikationen verknüpft werden:  

a) lernförderliche Bedingungen und motivierende Lernkultur schaffen, Rückmeldungen geben und empfangen, 
b) Probezeit organisieren, gestalten und bewerten, 
c) aus dem betrieblichen Ausbildungsplan und den berufstypischen Arbeits- und Geschäftsprozessen betriebliche 

Lern- und Arbeitsaufgaben entwickeln und gestalten, 
d) Ausbildungsmethoden und -medien zielgruppengerecht auswählen und situationsspezifisch einsetzen, 
e) Auszubildende bei Lernschwierigkeiten durch individuelle Gestaltung der Ausbildung und Lernberatung 

unterstützen, ausbildungsunterstützende Hilfen einsetzen und Möglichkeiten zur Verlängerung der 
Ausbildungszeit prüfen, 

f) für Auszubildende zusätzliche Ausbildungsangebote, insbesondere Zusatzqualifikationen, prüfen und 
vorschlagen; Möglichkeiten der Verkürzung der Ausbildungsdauer und der vorzeitigen Zulassung zur 
Abschluss- oder Gesellenprüfung prüfen, 

g) soziale und persönliche Entwicklungen von Auszubildenden fördern; Probleme und Konflikte rechtzeitig 
erkennen und auf Lösungen hinwirken, 

h) Lernen und Arbeiten im Team entwickeln, 
i) Leistungen von Auszubildenden feststellen und bewerten, Leistungsbeurteilungen Dritter und 

Prüfungsergebnisse auswerten, Beurteilungsgespräche führen, Rückschlüsse für den weiteren 
Ausbildungsverlauf ziehen, 

j) interkulturelle Kompetenzen im Betrieb fördern; 
 

4.   Ausbildung abschließen 

Der Prüfling hat nachzuweisen, dass er in der Lage ist, die Ausbildung zu einem erfolgreichen Abschluss zu führen 
und Perspektiven von weiteren Lern- und Qualifizierungswegen aufzuzeigen. Bei der Aufgabenstellung sollen 
mehrere der unter den Buchstaben a bis d aufgeführten Qualifikationen verknüpft werden:  

a) Auszubildende auf die Abschluss- oder Gesellenprüfung unter Berücksichtigung der Prüfungstermine 
vorbereiten und die Ausbildung zu einem erfolgreichen Abschluss führen, 

b) für die Anmeldung der Auszubildenden zu Prüfungen bei der zuständigen Stelle Sorge tragen und diese auf 
durchführungsrelevante Besonderheiten hinweisen, 

c) schriftliche Zeugnisse auf der Grundlage von Leistungsbeurteilungen erstellen, 
d) Auszubildende über betriebliche Entwicklungswege und berufliche Weiterbildungsmöglichkeiten informieren 

und beraten. 
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(4) Der praktische Teil der Prüfung besteht aus  

1. einer Präsentation oder einer praktischen Durchführung einer Ausbildungssituation und 

2. einem Fachgespräch. 

Für die Präsentation oder die praktische Durchführung wählt der Prüfling eine berufstypische Ausbildungssituation aus. 
Die Auswahl und Gestaltung der Ausbildungssituation sind im Fachgespräch zu erläutern. 

 

¤ 5 
PrŸfungsdauer und Bestehen des Teils IV 

(1) Der schriftliche Teil der Prüfung dauert drei Stunden. Der praktische Teil der Prüfung soll insgesamt höchstens 
30 Minuten dauern, wobei die Präsentation oder die praktische Durchführung einer Ausbildungssituation 15 Minuten 
nicht überschreiten soll. 

(2) Die Bewertung des schriftlichen Teils der Prüfung wird aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen 
der gleich zu gewichtenden Handlungsfelder gebildet. Der schriftliche und der praktische Teil der Prüfung sind in der 
Gesamtbewertung gleich zu gewichten. 

(3) Wurden in höchstens zwei der in § 4 Absatz 3 genannten Handlungsfelder jeweils mindestens 30 und weniger als 
50 Punkte erreicht, kann in einem dieser Handlungsfelder eine mündliche Ergänzungsprüfung durchgeführt werden, 
wenn diese das Bestehen der schriftlichen Prüfung des Teils IV der Meisterprüfung ermöglicht. 

(4) Voraussetzung für das Bestehen des Teils IV der Meisterprüfung ist die Bewertung des schriftlichen und des 
praktischen Teils der Prüfung mit jeweils mindestens 50 Punkten. 

 

¤ 6 
Allgemeine PrŸfungs- und Verfahrensregelungen, weitere Regelungen zur MeisterprŸfung 

(1) Die Vorschriften der Meisterprüfungsverfahrensverordnung vom 17. Dezember 2001 (BGBl. I S. 4154) in der 
jeweils geltenden Fassung bleiben unberührt. 

(2) Die Prüfung in den Teilen I und II der Meisterprüfung bestimmt sich nach den für die einzelnen Gewerbe der 
Anlagen A und B zur Handwerksordnung erlassenen Rechtsverordnungen oder nach den gemäß § 119 Absatz 5 und § 
122 der Handwerksordnung weiter anzuwendenden Vorschriften. 

 

¤ 7 
†bergangsvorschriften 

(1) Die bis zum 31. Dezember 2011 begonnenen Prüfungsverfahren werden nach den bisherigen Vorschriften zu 
Ende geführt. Erfolgt die Anmeldung zur Prüfung bis zum Ablauf des 31. Dezember 2013 sind auf Verlangen des 
Prüflings die bisherigen Vorschriften anzuwenden. 

(2) Prüflinge, die die Prüfung nach den bis zum 31. Dezember 2011 geltenden Vorschriften nicht bestanden haben 
und sich bis zum 31. Dezember 2014 zu einer Wiederholungsprüfung anmelden, können auf Verlangen die 
Wiederholungsprüfung nach den bis zum 31. Dezember 2011 geltenden Vorschriften ablegen. 

 

¤ 8 
Inkrafttreten, Au§erkrafttreten  

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2012 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung über gemeinsame 
Anforderungen in der Meisterprüfung im Handwerk und in handwerksähnlichen Gewerben vom 18. Juli 2000 (BGBl. I 
S. 1078), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 10. Dezember 2009 (BGBl. I S. 3858) geändert worden ist, 
außer Kraft. 

 


